952.03
Verordnung
iiber die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken
und Wertpapierhiuser!

(Eigenmittelverordnung, ERV)

vom 1. Juni 2012 (Stand am 1. Januar 2027)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf die Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b, 3g, 4 Absétze 2 und 4,
Artikel 4bis Absatz 2, 10 Absatz 4 Buchstabe a und 56 des Bankengesetzes
vom 8. November 19342 (BankG)

und auf die Artikel 46 Absatz 3 und 72 des Finanzinstitutsgesetzes

vom 15. Juni 20183 (FINIG),*

verordnet:

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
1. Kapitel: Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffe

Art. 1 Grundsatz

I Zum Schutz der Glaubigerinnen und Glaubiger und der Stabilitit des Finanzsystems
miissen Banken und kontofiihrende Wertpapierhduser entsprechend ihrer Geschifts-
tatigkeit und Risiken iiber angemessene Eigenmittel verfiigen und ihre Risiken ange-
messen begrenzen.>

2 Sie miissen Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken mit Eigenmitteln
unterlegen.6

Art. 2 Gegenstand
! Diese Verordnung regelt:
a. die anrechenbaren Eigenmittel;

b. die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Hohe der Unterlegung;

AS 2012 5441

1 Fassung gemiss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in
Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).

2 SR952.0

SR 954.1

4 Fassung gemiss Anhang 1 Ziff. 11 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in
Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).

5 Fassung gemiss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in
Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).

6 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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952.03 Banken und Sparkassen

c.” die Risikoverteilung, namentlich die Obergrenzen fiir Klumpenrisiken und die
Behandlung von gruppeninternen Positionen;

d. die besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken.
2 8

Art. 39 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir Banken nach dem BankG und kontofiihrende Wertpapier-
hiuser nach dem FINIG (im Folgenden Banken).

Art. 4 Begriffe
I In dieser Verordnung gelten als:

a. regulierte Borse: eine nach international anerkannten Massstiben angemes-
sen regulierte und beaufsichtigte Einrichtung, die den gleichzeitigen Kauf und
Verkauf von Effekten unter mehreren Wertpapierhausern!? bezweckt und mit-
tels ausreichender Marktliquiditét auch sicherstellt;

b. Hauptindex: ein Index, der sémtliche an einer regulierten Borse gehandelten
Effekten (Gesamtmarktindex) oder eine Auswahl der wichtigsten Effekten
dieser Borse umfasst, oder ein Index, der die wichtigsten Effekten verschie-
dener regulierter Borsen umfasst;

c. reguliertes Unternehmen: ein im Finanzbereich titiges Unternehmen, das
addquate Eigenmittelvorschriften insbesondere in Bezug auf Geschéftsrisiken
einzuhalten hat und das nach international anerkannten Massstdben reguliert
und von einer Bank-, Effekten- oder Versicherungsaufsichtsbehorde beauf-
sichtigt wird;

d.  Beteiligungstitel: Titel, der eine Beteiligung am Gesellschaftskapital eines
Unternehmens ausweist;

dvis 11 Instrument mit Beteiligungscharakter: Finanzinstrument, das unabhéngig
vom Stimmrecht einen direkten oder indirekten rechtlichen oder wirtschaftli-
chen Bezug zum Vermdgen oder Ertrag eines Unternehmens aufweist, ein-
schliesslich Beteiligungstitel, jedoch ausgenommen Anteile an verwalteten
kollektiven Vermdgen;

e. Eigenkapitalinstrument: Beteiligungstitel im harten oder zusétzlichen Kern-
kapital sowie Schuldinstrument im zusétzlichen Kernkapital oder Ergén-
zungskapital;

7 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

8 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).

9 Fassung gemiss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in
Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).

10 Ausdruck gemiss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019,
in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633). Diese And. wurde im ganzen Erlass beriick-
sichtigt.

11 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Eigenmittelverordnung 952.03

f.12 entsprechendes Abzugsverfahren: das in den Ziffern 30.21, 30.26 und 30.30
des Basler Mindeststandards zur Kapitaldefinition (CAP)!3 als «correspon-
ding deduction approach» bezeichnete Verfahren;

fois 14 Zinsinstrument: ein Instrument, bei dem Zinsrisiken als Risikofaktor im
Vordergrund stehen;

g.15 qualifiziertes Zinsinstrument: ein Zinsinstrument:

1. mitmindestens je einem externen Rating der Ratingklassen 1—4 von zwei
von der Eidgendssischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach Artikel 6
anerkannten Ratingagenturen,

2. mit einem externen Rating der Ratingklassen 1-4 einer von der FINMA
nach Artikel 6 anerkannten Ratingagentur, wenn kein anderes externes
Rating einer schlechteren Ratingklasse einer anerkannten Ratingagentur
vorliegt,

3. ohne externes Rating einer von der FINMA nach Artikel 6 anerkannten
Ratingagentur, aber mit einer Verfallsrendite und einer Restlaufzeit, die
mit denjenigen von Titeln mit einem externen Rating der Ratingklassen
1-4 vergleichbar sind, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten
Borse oder an einem Markt gehandelt werden, an dem mindestens drei
voneinander unabhingige Market-Maker normalerweise tiglich Kurse
stellen, die regelmaissig publiziert werden, oder

4. ohne externes Rating einer von der FINMA nach Artikel 6 anerkannten
Ratingagentur, aber mit einem bankinternen Rating entsprechend den
Ratingklassen 14, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten Borse
oder an einem Markt gehandelt werden, an dem mindestens drei vonei-
nander unabhéngige Market-Maker normalerweise téglich Kurse stellen,
die regelméssig publiziert werden;

h.16 verwaltete kollektive Vermégen: bei Anlegerinnen und Anlegern eingesam-
meltes Kapital, das auf deren Rechnung nach einer festgelegten Anlagestrate-
gie kollektiv investiert und verwaltet wird, unabhidngig von Domizil und
Rechtsform, insbesondere:

1. kollektive Kapitalanlagen,

2. Investmentclubs nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f des Kollektivanla-
gengesetzes vom 23. Juni 200617 (KAG),

3. Investmentgesellschaften, auch wenn sie nicht dem KAG unterstehen,

4. interne Sondervermdgen nach Artikel 71 des Finanzdienstleistungsgeset-
zes vom 15. Juni 201818,

5. Stiftungen, die nach ausldndischem Recht errichtet wurden und die Ver-
waltung von kollektiven Vermdgen bezwecken;

Fassung gemass Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
Der CAP ist in Anhang 1 Ziff. 2 aufgefiihrt.

Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
Fassung gemass Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
SR 951.31

SR 950.1

3/126



952.03 Banken und Sparkassen

.19 Leverage Ratio: nach den Vorgaben des Basler Mindeststandards zur Hochst-
verschuldungsquote (LEV)20 berechnete Hochstverschuldungsquote.

2 Als Instrumente mit Beteiligungscharakter gelten insbesondere die folgenden Instru-
mente:

a. Finanzinstrumente, die nach einer Wandlung von Fremd- in Eigenkapital als
Kredit erfasst werden, rechtlich oder wirtschaftlich jedoch als Eigenkapital
gelten;

b. Finanzinstrumente, die als Kernkapital gelten;

c. Finanzinstrumente, deren Erfiillung durch den Emittenten unbeschriankt auf-
geschoben werden kann;
d. Finanzinstrumente, deren Verwertung einzig erfolgt durch:
1. ihre Verdusserung,
2. Verdusserung der Rechte an den betreffenden Finanzinstrumenten,
3. Liquidation des Emittenten,
4. Riickzahlung mittels Ausgabe von Beteiligungstiteln des Emittenten,
wenn:

—  Dbei einer zwingenden Riickzahlung oder bei einer Riickzahlung
nach Wahl des Emittenten: bei Ausgabe einer variablen Anzahl Be-
teiligungstitel eine allfillige Anderung des Forderungswerts gleich-
gerichtet, vergleichbar und verkniipft ist mit der Anderung des
Werts einer gegebenen Anzahl Beteiligungstitel am Gesellschafts-
kapital

—  bei einer Riickzahlung nach Wahl des Inhabers des Finanzinstru-
ments: die FINMA den Antrag der Bank auf Behandlung als Forde-
rung abgelehnt hat.2!

Art. 4422 Basler Mindeststandards

I' Als Basler Mindeststandards gelten in dieser Verordnung diejenigen Dokumente des
Basler Ausschusses fiir Bankenaufsicht, die diese Verordnung fiir massgebend erklért,
insbesondere fiir die Berechnung der Eigenmittelanforderungen und fiir die Offenle-
gungspflichten.

2 Die jeweils massgebende Fassung der Basler Mindeststandards ist in Anhang 1 auf-
gefiihrt.

Art. 4b23 Bankenbuch
Die folgenden Positionen miissen dem Bankenbuch zugeordnet werden:

a. nicht kotierte Beteiligungstitel;

19 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
20 Der LEV ist in Anhang 1 Ziff. 7 aufgefiihrt.

21 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
22 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
23 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Eigenmittelverordnung 952.03

b. zur Verbriefung bestimmte Positionen;
direkt gehaltene Liegenschaften;

d. Kredite und Kreditzusagen an kleine und mittlere Unternechmen (KMU) nach
Artikel 70 Absétze 3 und 4 sowie Retailpositionen nach Artikel 71;

e. Anteile an verwalteten kollektiven Vermogen, ausser wenn mindestens eine
der Bedingungen nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c erfiillt ist;

f.  Hedge-Funds-Positionen;

g. Derivate und verwaltete kollektive Vermdgen, die Positionen nach den Buch-
staben a—f als Basiswert haben, ausser wenn mindestens eine der Bedingungen
nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c erfiillt ist;

h. Positionen, die gehalten werden, um Risiken der Positionen nach den Buch-
staben a—g abzusichern;

i.  ibrige Positionen, die nicht nach Artikel 5 dem Handelsbuch zugeordnet wer-
den.

Art. 524 Handelsbuch

1 Positionen koénnen nur dann dem Handelsbuch zugeordnet werden, wenn keine
rechtlichen Griinde den Handel oder eine vollstindige Absicherung der Position ver-
hindern.

2 Positionen, die bei Bilanzaufnahme zu einem der folgenden Zwecke gehalten wer-
den, miissen dem Handelsbuch zugeordnet werden, ausser wenn es sich um Positionen
nach Artikel 4b Buchstaben a—h handelt:

a.
b.

Wiederverkauf nach kurzer Haltedauer;
Ausniitzen von kurzfristigen Preisénderungen;
Realisierung von Arbitragegewinnen;

Absicherung von Risiken der Positionen, die fiir Zwecke nach den Buchsta-
ben a—c gehalten werden.

3 Die folgenden Positionen miissen dem Handelsbuch zugeordnet werden, ausser
wenn es sich um Positionen nach Artikel 46 Buchstaben a—h handelt:

a.

24

Positionen, die nach Rechnungslegung dem Handelsgeschéft zugeordnet wer-
den;

Market-Making-Positionen;

Anteile an verwalteten kollektiven Vermdgen, die mindestens eine der folgen-
den Bedingungen erfiillen:

1. die Bank hat vollstindige Kenntnis der dem Vermdgen zugrunde liegen-
den Positionen und ihr stehen geniigende und héufige, von einer Dritt-
partei {iberpriifte Informationen iiber diese Positionen zur Verfligung,

Fassung gemass Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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952.03 Banken und Sparkassen

2. die Bank erhilt tigliche Preise fiir das Vermdgen und hat Zugang zum
Mandat oder zu den gesetzlichen Vorschriften der Anlagestrategie;

d. kotierte Instrumente mit Beteiligungscharakter;
handelsbezogene Repo- und repoédhnliche Positionen;

Derivate, einschliesslich eingebetteter Derivate, mit Kredit- oder Aktienpreis-
risiken in Instrumenten, die die Bank selbst emittiert hat;

g. Positionen, die zu einem Netto-Short-Kredit oder zu einer Netto-Shortposition
in Instrumenten mit Beteiligungscharakter im Bankenbuch fiihren;

h. Positionen des Korrelationshandels;

i.  Positionen aus Ubernahmeverpflichtungen aus Wertpapieremissionsgeschif-
ten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass die Bank die Position
am Abwicklungstag auch kauft.

4 Die Positionen nach Absatz 3 Buchstaben a—g konnen abweichend von Absatz 3
dem Bankenbuch zugeordnet werden. Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbe-
stimmungen. Sie richtet sich dabei nach dem Basler Mindeststandard zu risikobasier-
ten Kapitalanforderungen (RBC)?25. Sie sieht betreffend die Bewilligungspflicht fiir
abweichende Zuordnungen nach Ziffer 25.10 RBC Erleichterungen vor.

5 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zur Dokumentations-
pflicht und zum Verfahren der Zuordnung von Positionen zum Handels- und zum
Bankenbuch. Sie richtet sich dabei nach dem RBC. Sie sieht betreffend die Priifung
der Einhaltung der internen Weisungen der Banken nach Ziffer 25.13 RBC Erleichte-
rungen vor.

Art. 5426 Bankenbuch und Handelsbuch: Umbuchungen und interner
Risikotransfer

1 Fiihrt eine Umbuchung von Positionen zwischen den beiden Biichern dazu, dass die
tiber alle Handels- und Bankenbuchpositionen berechneten Mindesteigenmittel sin-
ken, so ist die Differenz als Zuschlag auf die Mindesteigenmittel zu behandeln.

2 Die FINMA erldsst technische Ausfithrungsbestimmungen zur Umbuchung und
zum internen Risikotransfer. Sie richtet sich dabei nach dem RBC?7. Sie sieht fiir Ban-
ken der Kategorien 3—5 nach Anhang 3 der Bankenverordnung vom 30. April 201428
(BankV) sowie betreffend die Bewilligungspflicht fiir Umbuchungen nach Ziffer
25.16 RBC Erleichterungen vor.

Art. 5b29 Bankenbuch und Handelsbuch: vorsichtige Bewertung

I Die Positionen des Handelsbuchs miissen téglich zum Fair Value bewertet und ihre
Wertdnderung muss erfolgswirksam verbucht werden.

25 Der RBC ist in Anhang 1 Ziff. 3 aufgefiihrt.

26 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
27 Der RBC ist in Anhang 1 Ziff. 3 aufgefiihrt.

28 SR 952.02

29 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Eigenmittelverordnung 952.03

2 Die Positionen des Bankenbuchs, die nach den anwendbaren Rechnungslegungsvor-
schriften zum Fair Value bewertet werden, sowie die Positionen des Handelsbuchs
sind zur Berechnung der erforderlichen Eigenmittel in einer positionsspezifischen Be-
trachtung vorsichtig zu bewerten.

3 Fiihrt die vorsichtige Bewertung zu Bewertungsanpassungen iiber diejenigen nach
den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften hinaus, so fithren diese zusdtzlichen
Bewertungsanpassungen zu einer Reduktion des anrechenbaren harten Kernkapitals.

4 Die FINMA erlasst technische Ausfiihrungsbestimmungen zur vorsichtigen Bewer-
tung. Sie richtet sich dabei nach dem CAP30 und der Delegierten Verordnung (EU)
2016/10131. Fiir Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV32 kann sie
Erleichterungen vorsehen.33

Art. 634 Ratingagenturen

I Die FINMA kann eine Ratingagentur anerkennen, wenn die Voraussetzungen nach
den Ziffern 21.2-21.4 des Basler Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko
gewichteten Positionen fiir Kreditrisiken (CRE)35 sowie der Code of Conduct Funda-
mentals for Credit Rating Agencies vom 24. Mérz 201536 der Internationalen Organi-
sation der Wertpapieraufsichtsbehorden (Infernational Organization of Securities
Commissions) erfiillt sind, insbesondere wenn:

a. die Ratingmethode und die Ratings objektiv sind;
b. die Ratingagentur und ihr Ratingverfahren unabhéngig sind;

c. die Ratingagentur ihre externen Ratings und die zugrunde liegenden Informa-
tionen zugénglich macht;

d. die Ratingagentur ihre Ratingmethode, ihren Verhaltenskodex, ihren Umgang
mit Interessenkonflikten, die Vergiitungsgrundlagen und die wesentlichen Ei-
genschaften ihrer Ratings offenlegt;

die Ratingagentur iiber ausreichende Ressourcen verfiigt;
f.  die Ratingagentur und ihre Ratings glaubwiirdig sind;

g. die Ratingagentur ohne Auftrag abgegebene Ratings nicht dazu verwendet,
die Beurteilten unter Druck zu setzen, Ratings in Auftrag zu geben; und

30 Der CAP ist in Anhang 1 Ziff. 2 aufgefiihrt.

31 Delegierte Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission vom 26. Oktober 2015 zur
Ergidnzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Européischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards fiir die vorsichtige Bewertung
nach Artikel 105 Absatz 14, ABL. L 21 vom 28.1.2016, S. 54; zuletzt gedndert durch
Delegierte Verordnung (EU) 2020/866, ABL. L 201 vom 25.6.2020, S. 1.

32 SR 952.02

33 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).

34 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

35 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

36 Der Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies kann im Internet kosten-
los abgerufen werden unter www.iosco.org > Publications > Public Reports.
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h. die Ratingagentur sich zur Zusammenarbeit mit der FINMA bereit erklért,
insbesondere wenn sie sie iiber wesentliche methodologische Anderungen in-
formiert und ihr Zugang zu ihren externen Ratings und weiteren relevanten
Informationen gewéhrt.

2 Sie verdffentlicht eine Liste der anerkannten Ratingagenturen mit Angabe der
Marktsegmente, fiir die sie eine Anerkennung erteilt hat.

3 Stellt sie fest, dass eine anerkannte Ratingagentur die Anerkennungsvoraussetzun-
gen nicht mehr erfiillt, so entzieht sie die Anerkennung.

2. Kapitel: Konsolidierung

Art. 7 Konsolidierungspflicht

! Die Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften sind zusétzlich zur Stufe Einze-
linstitut auf Stufe der Finanzgruppe und des Finanzkonglomerats zu erfiillen (Konso-
lidierungspflicht).

2 Die Konsolidierung erfasst simtliche im Finanzbereich titigen Gruppengesellschaf-
ten nach Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 22 BankV37 mit folgenden Ausnah-
men:38

a. Beteiligungen im Versicherungsbereich werden vorbehaltlich Artikel 12 nur
im Rahmen der Risikoverteilungsvorschriften konsolidiert.

b. Die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen fiir Rechnung von Anlege-
rinnen und Anlegern oder das Halten des Griindungskapitals an Anlagegesell-
schaften begriindet keine Pflicht zur Konsolidierung der kollektiven Anlage.

3 Ist die Bank mit Eigenkapitalinstrumenten an einem nach Absatz 2 Buchstaben a
nicht konsolidierten Unternehmen beteiligt, so unterliegen diese dem entsprechenden
Abzugsverfahren.

4 Ist sie mit Eigenkapitalinstrumenten an einem nach Absatz 2 Buchstaben b nicht
konsolidierten Unternehmen beteiligt, so unterliegen diese dem entsprechenden Ab-
zugsverfahren ohne Bezugnahme auf einen Schwellenwert.

Art. 8 Konsolidierungsarten und Optionen der Bank

I Mehrheitsbeteiligungen an konsolidierungspflichtigen Unternehmen sind voll zu
konsolidieren.

2 Bei Beteiligungen, die zu je 50 Prozent der Stimmen mit einem zweiten Aktionir
oder Gesellschafter gehalten werden («Joint Ventures»), kann die Bank die Voll-, die
Quotenkonsolidierung oder das entsprechende Abzugsverfahren wéhlen.

3 Bei Minderheitsbeteiligungen von wenigstens 20 Prozent an konsolidierungspflich-
tigen Unternehmen, auf welche die Bank direkt oder indirekt mit anderen Eignerinnen

37 SR 952.02
38  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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und Eignern einen beherrschenden Einfluss ausiibt, kann die Bank die Quotenkonso-
lidierung oder das entsprechende Abzugsverfahren wahlen.

4 Fiir iibrige Minderheitsbeteiligungen kommt das entsprechende Abzugsverfahren
zur Anwendung.

5 Im Verfahren der Quotenkonsolidierung sind die anrechenbaren und erforderlichen
Eigenmittel sowie die Klumpenrisiken entsprechend dem Beteiligungsanteil zu be-
riicksichtigen.

6 Im entsprechenden Abzugsverfahren erfasste Beteiligungen sind in die Risikover-
teilung nicht einzubeziehen.

7 Das Abzugsverfahren nach den Absétzen 2 und 3 erfolgt ohne Bezugnahme auf ei-
nen Schwellenwert.

Art. 9 Abweichende Behandlung mit Zustimmung der Priifgesellschaft

1 Mit Zustimmung der Priifgesellschaft konnen folgende Beteiligungen als nicht zu
konsolidierende Beteiligungen behandelt werden:

a. Beteiligungen an Unternehmen, die aufgrund ihrer Grosse und Geschéftsta-
tigkeit fiir die Einhaltung der Eigenmittelvorschriften unwesentlich sind;

b. unterjéhrig gehaltene wesentliche Gruppengesellschaften.

2 Beteiligungen von mehr als 50 Prozent der Stimmen kénnen mit Zustimmung der
Priifgesellschaft ausnahmsweise quotenkonsolidiert werden, wenn vertraglich festge-
legt ist, dass:

a. die Unterstiitzung des konsolidierungspflichtigen Unternehmens auf die
Quote der Bank beschrinkt ist; und

b. die iibrigen Aktiondrinnen und Aktionére oder Gesellschafterinnen und Ge-
sellschafter im Umfang ihrer Quote zum Beistand verpflichtet sind sowie
rechtlich und finanziell in der Lage sind, diese Pflicht zu erfiillen.

3 Nach Absatz 1 nicht zu konsolidierende Beteiligungen unterliegen dem entsprechen-
den Abzugsverfahren, welches ohne Bezugnahme auf einen Schwellenwert erfolgt.

Art. 10 Besondere Vorschriften

1 In besonderen Féllen kann die FINMA eine Bank von der Erfiillung der Eigenmittel-
und Risikoverteilungsvorschriften auf Stufe Einzelinstitut ganz oder teilweise be-
freien, namentlich wenn die Voraussetzungen nach Artikel 17 BankV39 erfiillt sind.40

2 Im Rahmen der auf Stufe der Finanzgruppe oder des Finanzkonglomerats zu erfiil-
lenden Eigenmittelvorschriften kann sie ergdnzend Auflagen erlassen betreffend die
angemessene Kapitalisierung eines Unternehmens, das an der Spitze einer Finanz-
gruppe oder eines Finanzkonglomerats steht und nicht als Einzelinstitut beaufsichtigt
wird.

39 SR 952.02
40 Fassung gemiss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).
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3 Sie kann einer Bank in besonderen Féllen erlauben, im Finanzbereich titige Grup-
pengesellschaften aufgrund ihrer besonders engen Bezichung zur Bank bereits auf
Stufe Einzelinstitut zu konsolidieren (Solokonsolidierung).

Art. 11 Untergeordnete Finanzgruppen

I Die Konsolidierungspflicht trifft jede Finanzgruppe, auch wenn eine ihr {ibergeord-
nete Finanzgruppe oder ein solches Finanzkonglomerat von der FINMA bereits be-
aufsichtigt wird.

2 Die FINMA kann eine untergeordnete Finanzgruppe in besonderen Féllen von der
Konsolidierungspflicht befreien, namentlich wenn:

a. deren Gruppengesellschaften ausschliesslich in der Schweiz tétig sind; und

b. die iibergeordnete Finanzgruppe oder ein solches Finanzkonglomerat ihrer-
seits einer angemessenen konsolidierten Aufsicht durch eine Finanzmarktauf-
sichtsbehorde untersteht.

Art. 12 Captives fiir operationelle Risiken

Gruppengesellschaften mit dem ausschliesslichen Zweck der gruppeninternen Versi-
cherung operationeller Risiken konnen mit Bewilligung der FINMA wie im Finanz-
bereich titige Gruppengesellschaften auf Stufe Finanzgruppe voll konsolidiert und
gegebenenfalls in einer Solokonsolidierung (Art. 10 Abs. 3) erfasst werden.

Art. 13 Beteiligungen ausserhalb des Finanzbereichs

Die Obergrenzen fiir qualifizierte Beteiligungen einer Bank an einem Unternehmen
ausserhalb des Finanzbereichs geméss Artikel 4 Absatz 4 BankG gelten nicht, wenn:

a. solche Beteiligungen voriibergehend im Rahmen einer Sanierung oder einer
Rettung eines Unternehmens erworben werden;

b. Effekten fiir die normale Dauer eines Emissionsgeschéfts {ibernommen wer-
den; oder

c.4l die Differenz zwischen den fiir diese Beteiligungen geltenden Obergrenzen
und den iiber den Obergrenzen liegenden Buchwerten der Beteiligungen mit
1250 Prozent gewichtet ist.

3. Kapitel: Nachweis und Offenlegung angemessener Eigenmittel

Art. 14 Eigenmittelnachweis

I Die Banken weisen vierteljahrlich nach, dass sie iiber angemessene Eigenmittel ver-
fiigen. Die FINMA legt fest, was der Eigenmittelnachweis umfassen muss.

2 Der Eigenmittelnachweis auf konsolidierter Basis ist halbjahrlich zu erbringen.

4l Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

10/ 126



Eigenmittelverordnung 952.03

3 Die Nachweise sind innert sechs Wochen nach Ablauf des Quartals oder des Halb-
jahres der FINMA einzureichen.42

Art. 15 Berechnungsgrundlagen

Die Bank stiitzt sich fiir die Berechnung der im Eigenmittelnachweis aufgefiihrten
anrechenbaren und erforderlichen Eigenmittel auf den gemidss den Rechnungsle-
gungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt die Ausnah-
men von diesem Grundsatz.

Art. 16 Offenlegung

I Die Banken informieren die Offentlichkeit in angemessener Weise iiber ihre Risiken
und ihre Eigenmittel. Die Berechnung der anrechenbaren Eigenmittel ist nachvoll-
ziehbar aus der Rechnungslegung herzuleiten.

2 Von dieser Pflicht ausgenommen sind Privatbankiers, die sich nicht 6ffentlich zur
Annahme fremder Gelder empfehlen.

3 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach dem Basler Mindeststandard zu den Anforderungen an die Offenlegung (DIS)43.
Ferner bestimmt sie insbesondere, welche Informationen zusétzlich zur Jahresrech-
nung oder zu den Zwischenabschliissen offenzulegen sind, namentlich im Hinblick
auf die Unternehmensfithrung und die klimabezogenen Finanzrisiken, und welche In-
formationen systemrelevante Banken zu den Anforderungen nach dem 5. Titel und
deren Erfiillung offenlegen miissen. Sie sieht fiir nicht systemrelevante Banken Er-
leichterungen vor, soweit dies aus Griinden der Verhéltnismassigkeit gerechtfertigt
ist.44

4. Kapitel: Vereinfachte Anwendung

Art. 17

! Die Banken kénnen einzelne Bestimmungen dieser Verordnung und der sie prizi-
sierenden technischen Ausfiihrungsbestimmungen der FINMA in vereinfachter Form
anwenden, wenn:

a. sie dadurch unverhéltnismassigen Aufwand vermeiden;

sie ein ihrer Geschéftstétigkeit angemessenes Risikomanagement gewéhrleis-
ten; und

c. das Verhiltnis der Mindesteigenmittel zu den anrechenbaren Eigenmitteln der
Bank dadurch zumindest erhalten bleibt.

2 Sie stellen sicher, dass diese Voraussetzungen eingehalten werden, und dokumen-
tieren die Art der Vereinfachung.

42 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
43 Der DIS ist in Anhang 1 Ziff. 11 aufgefiihrt.
44 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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2. Titel:
Anrechenbare Eigenmittel sowie zusiitzliche verlustabsorbierende
Mittel4s

1. Kapitel: Allgemeines

Art. 18 Kapitalbestandteile

! Die anrechenbaren Eigenmittel setzen sich zusammen aus Kernkapital («Tier 1 Ca-
pital, T1») und Ergénzungskapital («Tier 2 Capital; T2»).

2 Das Kernkapital, setzt sich zusammen aus hartem Kernkapital («Common Equity
Tier 1; CET1») und zusitzlichem Kernkapital («Additional Tier 1; AT1»).

Art. 19 Verlusttragung

I Kapitalbestandteile tragen Verluste nach folgenden Grundsétzen:
a. Hartes Kernkapital tragt Verluste vor dem zusétzlichen Kernkapital.
b. Zusitzliches Kernkapital tragt Verluste vor dem Ergdnzungskapital.

2 Sollen einzelne Instrumente desselben Kapitalbestandteils (ausserhalb CET1) Ver-
luste nicht in gleicher Weise tragen, so ist dies statutarisch oder bei Ausgabe des In-
struments festzulegen.

Art. 20 Gemeinsame Anforderungen an Eigenmittel

I Eigenmittel miissen im Umfang ihrer Anrechnung vollstindig einbezahlt oder be-
triebsintern generiert sein.

2 Sie diirfen bei Ausgabe nicht:
a.  durch Kreditgewdhrung der Bank an Dritte direkt oder indirekt finanziert wer-
den;
b. mit Forderungen der Bank verrechnet werden;
c. aus Vermdgenswerten der Bank sichergestellt werden.

3 Sie miissen den nichtnachrangigen Forderungen aller iibrigen Glaubigerinnen und
Gldubiger im Falle der Liquidation, des Konkurses oder eines Sanierungsverfahrens
nachgehen.

4 Kapitalinstrumente, die nicht nur fiir den Zeitpunkt drohender Insolvenz (Art. 29)
eine bedingte Wandlung oder einen Forderungsverzicht vorsehen, werden so als Ka-
pitalbestandteil angerechnet, wie dies ihren Eigenschaften vor der Wandlung oder der
Forderungsreduktion entspricht. Vorbehalten bleiben:

45 Fassung gemiss Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).
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a.46 die Anrechnung zur Deckung der Anforderung an den Eigenmittelpuffer ge-
miss Artikel 43 Absatz 1 und Anhang 8; und

b. die Bestimmungen fiir Wandlungskapital systemrelevanter Banken geméss
dem 5. Titel.

5 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zur Anrechenbarkeit von
Eigenmitteln.47

2. Kapitel: Berechnung
1. Abschnitt: Hartes Kernkapital («CET1»)

Art. 21 Anrechenbare Elemente

1 Als hartes Kernkapital konnen angerechnet werden:
a. das einbezahlte Gesellschaftskapital;
b. die offenen Reserven,;

c. die Reserven fiir allgemeine Bankrisiken nach Abzug der latenten Steuern,
sofern keine entsprechende Riickstellung gebildet wurde;

d. der Gewinnvortrag;

e.48 der Gewinn des laufenden Geschéftsjahrs, nach Abzug des geschitzten Ge-
winnausschiittungsanteils, im folgenden Umfang, sofern eine vollstdndige Er-
folgsrechnung nach den auf Artikel 42 BankV49 gestiitzten Ausfithrungsbe-
stimmungen der FINMA oder nach einem durch die FINMA anerkannten
internationalen Standard vorliegt:

1. zu 100 Prozent, wenn die Erfolgsrechnung nach den Vorgaben der
FINMA einer priiferischen Durchsicht unterzogen wurde,

2. zu 70 Prozent, wenn die Erfolgsrechnung keiner priiferischen Durchsicht
unterzogen wurde; in begriindeten Féllen kann die FINMA fiir die An-
rechnung ein Testat verlangen.

2 Minderheitsanteile am Kapital von voll konsolidierten regulierten Unternehmen sind
so weit anrechenbar, als sie in diesen Unternehmen selbst anrechenbar sind. Die den
Minderheitsanteilen zurechenbaren Kapitaliiberschiisse, berechnet auf der Grundlage
von Erfordernissen, welche die Eigenmittelpuffer und die zusétzlichen Eigenmittel
einschliessen, sind von der Anrechnung ausgeschlossen. Die FINMA erlésst techni-
sche Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei nach dem CAP30.51

46 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018

(AS 2017 7625).
47 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
48 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
49 SR 952.02
50 Der CAP ist in Anhang 1 Ziff. 2 aufgefiihrt.
51 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Art. 22 Anrechenbarkeit von Gesellschaftskapital
I Gesellschaftskapital ist als hartes Kernkapital anrechenbar, wenn:
a. es die Anforderungen nach Artikel 20 erfiillt;

es gemiss Beschluss oder Erméchtigung der Eignerinnen und Eigner direkt
ausgegeben worden ist;
es keine Verbindlichkeit des Unternehmens darstellt;
es gemiss den massgebenden Rechnungslegungsvorschriften in der Bilanz
eindeutig und separat ausgewiesen wird;

e. es unbefristet ist und keiner anders lautenden statutarischen Bestimmung
oder vertraglichen Pflicht der Bank unterliegt;

f.  eine Ausschiittung an die Eignerinnen und Eigner aus ausschiittbaren Reser-
ven ohne irgendwelche Verpflichtung oder Vorrechte erfolgt; und

g. Eignerinnen und Eigner in der Liquidation keine Vorrechte oder vorrangigen
Anspriiche an einem Erlos geniessen.

Ibis Tragen Beteiligungstitel Verluste bei laufender Geschéftstitigkeit nicht in gleicher
Weise, so konnen nur diejenigen als hartes Kernkapital angerechnet werden, die den
Verlust vorrangig tragen.52

2 Vorzugsaktien und Partizipationskapital sind als hartes Kernkapital anrechenbar, so-
weit:
a. sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfiillen;
b. sie in gleicher Weise haften wie Gesellschaftskapital in Form von hartem
Kernkapital; und
c. die Emittentin als Aktiengesellschaft ihre Stammaktien nicht an einer regu-
lierten Borse kotiert hat.53

3 Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen der Absétze 1 und 2 Buchstabe b erfiillt
sind, tragt die FINMA der Rechtsform der Bank und den Eigenheiten ihres Gesell-
schaftskapitals Rechnung.

Art. 23 Arten von Gesellschaftskapital

I Das Gesellschaftskapital besteht entsprechend der Rechtsform einer Bank aus Ak-
tien-, Stamm-, Genossenschafts-, oder Dotationskapital und, bei Banken in Form von
Personengesellschaften (Privatbankiers), aus der Kommanditeinlage.

2 Die FINMA kann technische Ausfithrungsbestimmungen iiber die regulatorische
Anerkennung des Gesellschaftskapitals von Banken erlassen.

52 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
53 Fassung gemiss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).
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Art. 24 Dotationskapital von Banken 6ffentlichen Rechts

Sehen kantonale Erlasse oder Statuten bei Banken 6ffentlichen Rechts eine Filligkeit
von deren Dotationskapital vor, so darf dieses als hartes Kernkapital angerechnet wer-
den, wenn die Filligkeit:

a. bezweckt, die Konditionen neu festlegen zu kdnnen; und

b. nicht zur Riickzahlung des Dotationskapitals fiihrt.

Art. 25 Kapitaleinlagen von Privatbankiers
I Privatbankiers diirfen Kapitaleinlagen als hartes Kernkapital anrechnen, wenn:

a. deren Hohe im durch die FINMA zu genehmigenden Gesellschaftsvertrag
festgelegt ist;

b. diese nur verzinst werden oder zu einer Gewinnbeteiligung berechtigen, wenn
Ende des Geschiftsjahres ein ausreichender Gewinn vorliegt; und

c. diese in gleicher Weise wie eine Kommanditeinlage fiir Verluste haften.

2 Kapitaleinlagen diirfen nur in einem Verfahren reduziert werden, an dem alle unbe-
schrinkt haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter beteiligt sind.

3 Das harte Kernkapital darf durch eine Reduktion von Kapitaleinlagen nur vermin-
dert werden, soweit die verbleibenden Eigenmittel den Anforderungen nach Arti-
kel 41 gentigen.

Art. 26 Genossenschaftskapital

I Sehen Statuten eine Riicknahme der Anteilscheine am Genossenschaftskapital vor,
so darf dieses als hartes Kernkapital angerechnet werden, wenn eine Riicknahme nach
den Statuten:

a. von den zustdndigen Organen jederzeit ohne Angabe von Griinden abgelehnt
werden kann; und

b. nur erfolgt, soweit die verbleibenden Eigenmittel der Bank den Anforderun-
gen nach Artikel 41 geniigen.

2 Eine Einschriankung des Anspruchs am Liquidationsergebnis muss:

a. alle Anteilscheininhaberinnen und Anteilscheininhaber in gleichem Masse
treffen; und

b. in den Statuten vorgesehen sein.
3 Auf einen Anteil am Liquidationsergebnis darf nur verzichtet werden zugunsten:

a. einer offentlichen oder einer steuerbefreiten privaten Institution; oder
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b.54 einer zentralen Organisation im Sinne von Artikel 17 BankV55, wenn die zu
liquidierende Bank dieser zentralen Organisation angehdrt.

4 Statuten diirfen den Anteilscheininhaberinnen und Anteilscheininhabern keine Aus-
schiittung zusichern, selbst wenn sie eine Obergrenze festlegen.

2. Abschnitt: Zusétzliches Kernkapital («Additional Tier 1, AT1»)

Art. 27 Anrechenbarkeit
I Ein Kapitalinstrument ist als zusétzliches Kernkapital anrechenbar, wenn:
a. es die Anforderungen nach den Artikeln 20 und 29 erfiillt;

es unbefristet ist und die Bank bei der Ausgabe keine Erwartungen auf eine
Riickzahlung oder auf die entsprechende Zustimmung der Aufsichtsbehdrde
weckt;

die Bank friihestens fiinf Jahre nach Ausgabe zu einer Riickzahlung befugt ist;

d. die Bank bei der Ausgabe darauf hinweist, dass die Aufsichtsbehorde einer
Riickzahlung nur zustimmen wird, sofern:
1. die verbleibenden Eigenmittel den Anforderungen nach Artikel 41 weiter
geniigen; oder
2. ersatzweise genligend mindestens gleichwertige Eigenmittel ausgegeben
werden;

e. es keine Merkmale aufweist, welche eine Erhdhung des Gesellschaftskapitals
der Bank in irgendeiner Weise erschweren;

f.  Ausschiittungen an die Kapitalgeberinnen und Kapitalgeber durch die Bank
nur freiwillig und nur dann erfolgen, wenn ausschiittbare Reserven zur Ver-
fiigung stehen; und

g. ausgeschlossen ist, dass Ausschiittungen an die Kapitalgeberinnen und Kapi-
talgeber sich wéhrend der Laufzeit aufgrund des emittentenspezifischen Kre-
ditrisikos erhShen.

2 Beteiligungstitel sind als zusitzliches Kernkapital anrechenbar, wenn sie die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 erfiillen.

3 Verpflichtungen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfiillen, sind als zu-
sdtzliches Kernkapital anrechenbar, wenn sie bei Eintritt eines vertraglich definierten
Ereignisses («Trigger»), spétestens aber bei Unterschreiten einer Quote von 5,125
Prozent hartem Kernkapital, wegfallen durch:

a. Forderungsreduktion; oder

b. Wandlung in hartes Kernkapital.

54 Fassung gemiss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).
55 SR 952.02
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4 Ausgabebedingungen fiir ein Kapitalinstrument mit bedingtem Forderungsverzicht
konnen dem Kapitalgeber einen zeitlich aufgeschobenen bedingten Anspruch auf Be-
teiligung an einer Besserung der finanziellen Lage der Bank einrdumen. Dadurch darf
die Starkung der Kapitalbasis der Bank im Zeitpunkt der Forderungsreduktion nicht
substanziell beeintrachtigt werden.

4bis Die FINMA kann technische Ausfiihrungsbestimmungen zur Anrechnung als zu-
satzliches Kernkapital erlassen.56

5 Sie genchmigt vor Ausgabe eines Kapitalinstruments:57
a. das vertraglich definierte Ereignis von Absatz 3; und

b. in welchem Rahmen ein Anspruch auf Beteiligung an einer Besserung geméss
Absatz 4 zuldssig ist.

6 Artikel 21 Absatz 2 betreffend die Anrechnung von Kapitalanteilen von Minderhei-
ten an voll konsolidierten regulierten Unternehmen gilt sinngemass.

Art. 27a58 Eintritt des Triggers

Tritt bei Verpflichtungen nach Artikel 27 Absatz 3, die als zusétzliches Kernkapital
angerechnet sind, der Trigger ein, so ordnet die FINMA die Forderungsreduktion oder
die Wandlung in hartes Kernkapital sowie deren Zeitpunkt an und bestimmt den da-
von erfassten Betrag. Sie wahrt dabei die vertraglichen Emissions- beziehungsweise
Darlehensbedingungen sowie die sich daraus ergebende Rangreihenfolge.

Art. 28 Verfiigbarkeit in der Finanzgruppe

Das durch eine nicht-operative Zweckgesellschaft («Special Purpose Entity») ausge-
gebene zusitzliche Kernkapital wird konsolidiert angerechnet, wenn es in gleicher
oder hoherer Qualitit unmittelbar und uneingeschrankt an die Konzernobergesell-
schaft oder eine operative Einheit der Bank weitergegeben wird.

Art. 29 Zeitpunkt drohender Insolvenz («Point of non-viability, PONV»)

' In den Emissionsbedingungen oder Statuten ist vorzusehen, dass zusétzliches Kern-
kapital im Zeitpunkt drohender Insolvenz mittels vollstdndiger Forderungsreduktion
oder Wandlung zur Sanierung der Bank beitrdgt. Die Forderungen der Gléubigerinnen
und Glaubiger miissen in diesem Falle vollstdndig abgeschrieben werden.

2 Die Wandlung in hartes Kernkapital oder die Forderungsreduktion erfolgt, wenn die
FINMA:

a. eine Inanspruchnahme einer Hilfeleistung der 6ffentlichen Hand feststellt,
wobei die Wandlung oder die Forderungsreduktion fiir die Investoren vor In-
anspruchnahme der Hilfeleistung wirksam wird; oder

56 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
57 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
58 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

177126



952.03 Banken und Sparkassen

b. dies zur Vermeidung einer Insolvenz anordnet.59

3 Fiir Beteiligungstitel, die als zusétzliches Kernkapital angerechnet werden und kei-
nen Mechanismus zur Verlusttragung nach Absatz 1 aufweisen, muss im Vertrag oder
in den Statuten der unwiderrufliche Verzicht auf jegliche Privilegierung gegeniiber
dem als hartes Kernkapital geltenden Gesellschaftskapital im Zeitpunkt drohender In-
solvenz vorgesehen werden. Die FINMA ordnet im Einzelfall an, zu welchem Zeit-
punkt die Privilegierung untergeht.®0

3. Abschnitt: Erginzungskapital («Tier 2»)

Art. 30 Anrechenbarkeit
I Ein Kapitalinstrument ist als Ergdnzungskapital anrechenbar, wenn:
es die Anforderungen nach den Artikeln 20 und 29 Absitze 1 und 2 erfiillt;

es eine Ursprungslaufzeit von mindestens fiinf Jahren aufweist und die Emis-
sionsbedingungen keine Riickzahlungsanreize fiir die Bank enthalten;

die Bank frithestens fiinf Jahre nach Ausgabe zu einer Riickzahlung befugt ist;
d. die Bank bei der Ausgabe darauf hinweist, dass die Aufsichtsbehorde der vor-
zeitigen Riickzahlung vorgéngig nur zustimmt, sofern:
1. die verbleibenden Eigenmittel den Anforderungen nach Artikel 41 weiter
geniigen, oder

2. ersatzweise geniigend mindestens gleichwertige Eigenmittel ausgegeben
werden; und

e. ausgeschlossen ist, dass Ausschiittungen an die Kapitalgeberinnen und Kapi-
talgeber sich wiahrend der Laufzeit aufgrund des emittentenspezifischen Kre-
ditrisikos erhohen.

2In den letzten fiinf Jahren vor der Endfalligkeit nimmt die Anrechnung von Kapi-

talinstrumenten des Ergénzungskapitals jahrlich um 20 Prozent des Nominalbetrags
ab. Im letzten Jahr entfdllt eine Anrechnung génzlich.

3 Die Artikel 21 Absatz 2, 28 und 29 Absitze 1 und 2 gelten sinngemass.

4 Die FINMA bestimmt in technischen Ausfithrungsbestimmungen die Voraussetzun-
gen fiir eine Anrechenbarkeit zusétzlicher Elemente des Ergénzungskapitals, insbe-
sondere:

a. der Banken oOffentlichen Rechts;

b. der Kapitaleinlagen unbeschrinkt haftender Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter von Privatbankiers gegeniiber diesen, welche den Voraussetzungen
nach Artikel 25 nicht geniigen; und

c. der stillen Reserven.

59 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
60  Zweiter Satz eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
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4. Abschnitt: Korrekturen

Art. 31 Allgemeines

I Die Berechnung der Korrekturen an den anrechenbaren Eigenmitteln ist fiir Einze-
linstitute und konsolidierte Finanzgruppen auf die gleiche Weise vorzunehmen.

2 Massgebender Betrag einer Korrektur ist der Bilanzwert. Antizipierte Einfliisse aus
der Besteuerung diirfen zur Verminderung der Korrektur nur beriicksichtigt werden,
wenn:

a. das Steuerpassivum zusammen mit der entsprechenden Position automatisch
erlischt; oder

b. dies in dieser Verordnung oder den technischen Ausfiihrungsbestimmungen
der FINMA ausdriicklich vorgesehen ist.

3 Die FINMA kann in technischen Ausfithrungsbestimmungen die Umsetzung der
Bestimmungen iiber die Korrekturen prizisieren und spezielle Regeln fiir Banken vor-
sehen, die ihre Rechnungsabschliisse nach anerkannten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards erstellen.6!

Art. 31462 Anderungen des Zeitwerts eigener Verbindlichkeiten als Folge
einer Verdnderung des Kreditrisikos der Bank

I Bei der Berechnung des harten Kernkapitals sind sdmtliche nicht realisierten Ge-
winne und Verluste eigener Verbindlichkeiten zu neutralisieren, die auf Anderungen
ihres Zeitwerts zuriickgehen, welchen Verdnderungen des Kreditrisikos der Bank zu-
grunde liegen.

2 Zusitzlich sind in Bezug auf derivative Verbindlichkeiten sémtliche Bewertungsan-
passungen zu neutralisieren, die sich aus dem Kreditrisiko der Bank selbst ergeben.

3 Die Aufrechnung von Bewertungsanpassungen aufgrund des Kreditrisikos der Bank
selbst mit Bewertungsanpassungen aufgrund des Kreditrisikos der Gegenparteien ist
nicht gestattet.

Art, 3263 Abzug vom harten Kernkapital
I Vom harten Kernkapital sind vollstindig abzuziehen:
a. der Verlustvortrag und der Verlust des laufenden Geschiftsjahres;

b. der ungedeckte Wertberichtigungs- und Riickstellungsbedarf des laufenden
Geschiftsjahres;

6l Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

62 Eingefiigt durch Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

63 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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c. der Goodwill, einschliesslich des Goodwills, der bei der Bewertung wesentli-
cher Beteiligungen an Unternehmen des Finanzbereichs ausserhalb des Kon-
solidierungskreises einbezogen wurde, und immaterielle Werte mit Aus-
nahme von Rechten zur Bedienung von Hypotheken (Mortgage Servicing
Rights, MSR);

d. latente Steueranspriiche (Deferred Tax Assets, DTA), deren Realisierung von
der zukiinftigen Rentabilitét abhingt, vorbehiltlich einer Verrechnung mit la-
tenten Steuerverpflichtungen nach Absatz 2; vom Abzug ausgenommen sind
latente Steueranspriiche aufgrund zeitlicher Diskrepanzen, die den Abziigen
nach Schwellenwerten nach den Artikeln 39 und 40 unterliegen;

e. Ertrdge aus dem Verkauf von Forderungen im Zusammenhang mit Verbrie-
fungstransaktionen;

f. Dbilanzierte Forderungen gegeniiber leistungsorientierten Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge; der Abzug dieser Forderungen muss den entsprechen-
den Vorgaben des CAP% entsprechen;

g. die direkt oder indirekt gehaltenen eigenen Beteiligungstitel, die Bestandteil
des harten Kernkapitals bilden, im Umfang der Netto-Longpositionen nach
Artikel 52, soweit diese Titel nicht bereits zulasten der Erfolgsrechnung ver-
bucht wurden;

h. qualifizierte Beteiligungen am Kapital eines anderen Unternehmens des Fi-
nanzbereichs, soweit dieses seinerseits am Kapital der Bank beteiligt ist (Re-
ciprocal Holdings);

i.  Abziige als Folge einer von der Bank gewdhlten Abzugsoption im Rah-
men der Konsolidierungsbestimmungen nach den Artikeln 7 Absatz 4, 8 Ab-
sitze 2 und 3 sowie 9 Absitze 1 und 3.

2 Latente Steueranspriiche nach Absatz 1 Buchstabe d konnen innerhalb derselben ge-
ografischen und sachlichen Steuerzustidndigkeit mit latenten Steuerverpflichtungen
verrechnet werden, sofern die entsprechende Steuerbehérde eine Verrechnung zuldsst.

3 Banken, die den auf internen Ratings basierenden Ansatz (Internal Ratings-based
Approach, IRB) anwenden (Art. 77), miissen zusitzlich zu den Abziigen nach Ab-
satz 1 den Betrag abziehen, um den die nach dem IRB berechneten erwarteten Ver-
luste die Wertberichtigungen gemidss dem CAP {ibersteigen.

4 Lasst die FINMA eine Risikogewichtung nach Anhang 4 Ziffer 1 oder 2 nicht zu, so
sind im Rahmen der Einzelinstitutsberechnung zusétzlich zu den Abziigen nach Ab-
satz 1 die Netto-Longpositionen der direkt gehaltenen Beteiligungen an im Finanzbe-
reich titigen zu konsolidierenden Unternehmen, die nach Artikel 52 berechnet wer-
den, abzuziehen.

Art. 33 Entsprechendes Abzugsverfahren

1 Hilt die Bank Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens des Finanzbereichs, so
werden die Abziige im entsprechenden Abzugsverfahren vorgenommen. Dabei wird

64 Der CAP ist in Anhang 1 Ziff. 2 aufgefiihrt.
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der Wert dieser Instrumente von demjenigen Kapitalbestandteil der Bank abgezogen,
der dem Bestandteil auf Stufe des Drittunternehmens entspricht.

Ibis Von international titigen systemrelevanten Banken ausgegebene Schuldinstru-
mente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen nach Artikel 126a Absatz 1 oder
nach entsprechenden Regelungen ausldndischer Rechtsordnungen werden fiir die An-
forderungen dieses Abschnitts wie Instrumente des Ergdnzungskapitals behandelt.65

2 Verfiigt die Bank fiir den Abzug im entsprechenden Bestandteil der anrechenbaren
Eigenmittel iiber kein oder ungeniigendes Kapital, so erfolgt der Abzug vom néchst
hoheren Kapitalbestandteil.

Art. 34 Abziige von Positionen an eigenen Eigenkapitalinstrumenten
ausserhalb des harten Kernkapitals

1 Die nach Artikel 52 berechneten Netto-Longpositionen an Instrumenten des zusétz-
lichen Kernkapitals und des Ergénzungskapitals in direktem oder indirektem Eigen-
besitz sind nach dem entsprechenden Abzugsverfahren abzuziehen.

2Im entsprechenden Abzugsverfahren nach Absatz 1 an Instrumenten des Ergén-
zungskapitals entféllt bei Titeln der gleichen Emission die beschrinkte Anrechnung
nach Artikel 30 Absatz 2 (Amortisation) und es kénnen Nominalwerte gegeneinander
aufgerechnet werden.

Art. 3566 Abzug nach Schwellenwerten

1 Bei einem Abzug nach Schwellenwert (Threshold Deduction) wird der Anteil, der
iiber dem jeweiligen Schwellenwert 1, 2 oder 3 liegt, vom Kapital abgezogen.

2 Der Schwellenwert 1 entspricht 10 Prozent des harten Kernkapitals nach allen Kor-
rekturen geméss den Artikeln 31 Absatz 3 und 32 Absitze 1 und 3.

3 Der Schwellenwert 2 entspricht 10 Prozent des harten Kernkapitals nach allen Kor-
rekturen geméss den Artikeln 31 Absatz 3 und 32 Absitze 1, 3 und 4, einschliesslich
eines allfilligen Abzugs vom harten Kernkapital als Folge der Berechnung des
Schwellenwerts 1 (Art. 37 Abs. 1 und 2).

4 Der Schwellenwert 3 ist so zu bestimmen, dass nach Beriicksichtigung aller regula-
torischen Korrekturen, einschliesslich des Abzugs nach diesem Schwellenwert ge-
méss Artikel 40 Absatz 1, der Restbetrag der drei Positionen nach den Artikeln 38
Absatz 2 und 39 Absatz 1 15 Prozent des harten Kernkapitals nicht {iberschreitet.

Art. 36 Massgebliches Abzugsverfahren fiir Eigenkapitalinstrumente

1 Ob fiir Eigenkapitalinstrumente, welche die Bank an einem Unternehmen des Fi-
nanzbereichs hélt, das Abzugsverfahren nach Artikel 37 oder dasjenige nach Artikel
38 zur Anwendung kommt, bestimmt sich nach dem Prozentsatz der nach Artikel 52

65  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018 (AS 2018 5241). Fassung gemiss Ziff. |
der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4623).
66 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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berechneten, an diesen Unternehmen direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligungsti-
teln sowie weiteren Investitionsformen in solche Titel, welche synthetisch das gleiche
Risiko verkorpern (gehaltene Titel).67

2 Eigenkapitalinstrumente, welche die Bank in Form von zusitzlichem Kernkapital
oder Ergénzungskapital an Unternehmen hilt, deren Beteiligungstitel nach Artikel 32
Absitze 1 Buchstaben h und i sowie 4 vom harten Kernkapital vollstindig abzuziehen
sind, folgen dem Verfahren nach Artikel 38 Absatz 1.68

Art. 37 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs bis 10 Prozent

I Eine Bank, die an einem Unternehmen des Finanzbereichs hochstens 10 Prozent Be-
teiligungstitel in der Form harten Kernkapitals hélt, zieht von den eigenen Eigenkapi-
talbestandteilen denjenigen Teil der von ihr gesamthaft an allen solchen Unternehmen
des Finanzbereichs gehaltenen Bilanzwerte aller Eigenkapitalinstrumente ab, der den
Schwellenwert 1 iibersteigt. Dies gilt auch, wenn die Bank nur Eigenkapitalinstru-
mente an einem Unternehmen des Finanzbereichs hilt, die kein hartes Kernkapital
darstellen.®9

2 Der nach Absatz 1 abzuziehende Betrag wird im entsprechenden Abzugsverfahren
aufgeteilt nach dem Verhiltnis unter den durch die Bank an den betreffenden Unter-
nehmen des Finanzbereichs gehaltenen Eigenkapitalinstrumenten vor dem Abzug.

2bis Zusétzlich zu der Begrenzung nach Absatz 1 am Schwellenwert 1 kann eine Bank
Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen nach Artikel 33 Ab-
satz 1bis bis zu 5 Prozent des harten Kernkapitals halten, ohne diese von eigenen Ei-
genkapitalbestandteilen abzuziehen. Die FINMA kann entsprechende Ausfiihrungs-
bestimmungen erlassen.”0

3 Der Teil der addierten Bilanzwerte nach Absatz 1, der unter dem Schwellenwert
liegt, wird nach Risiko gewichtet. Die Berechnung der nach Risiko gewichteten Posi-
tionen erfolgt dabei fiir jeden Eigenkapitalbestandteil entsprechend seiner Zuordnung
zum Banken- oder zum Handelsbuch vor dem Abzug.7!

Art. 38 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs
iiber 10 Prozent

I Eine Bank, die an einem Unternehmen des Finanzbereichs tiber 10 Prozent Beteili-
gungstitel in der Form harten Kernkapitals hélt, hat sdmtliche Eigenkapitalinstru-
mente des zusétzlichen Kernkapitals und des Ergidnzungskapitals solcher Unterneh-
men mittels des entsprechenden Abzugsverfahrens ohne Schwellenwert zu behandeln.
Das entsprechende Abzugsverfahren ohne Schwellenwerte gilt auch fiir gehaltene

67  Fassung gemiss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

68  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

69 Fassung gemiss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

70 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).

71 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

22/126



Eigenmittelverordnung 952.03

Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen von international ta-
tigen systemrelevanten Banken nach Artikel 33 Absatz bis.72

2 Sie muss den Betrag, um den die Summe der Bilanzwerte samtlicher direkt oder
indirekt gehaltener Anteile an hartem Kernkapital solcher Unternehmen ausserhalb
des Konsolidierungskreises den Schwellenwert 2 iibersteigt, bei der Einzelinstitutsbe-
rechnung wie auch konsolidiert von ihrem harten Kernkapital in Abzug bringen.

3 Der nach Absatz 2 ermittelte Betrag unter dem Schwellenwert, wird nach Artikel 40
behandelt.

Art. 39 Weitere Abziige nach Massgabe des Schwellenwerts 2
I Die Bank muss von ihrem harten Kernkapital folgende den Schwellenwert 2 {iber-
steigende Betrdge gesondert in Abzug bringen:

a. Bedienungsrechte von Hypotheken («Mortgage servicing rights»); und

b. latente Steueranspriiche («Deferred Tax Assets, DTA») aufgrund zeitlicher
Diskrepanzen («temporary differences»).

2 Betrdge unter dem Schwellenwert werden nach Artikel 40 behandelt.

Art. 40 Abziige nach Massgabe des Schwellenwerts 3

I Die sich nach den Verfahren gemiss den Artikeln 38 Absétze 2 und 3 und 39 erge-
benden Bilanzwerte, die unterhalb des Schwellenwerts 2 liegen, werden addiert und
am Schwellenwert 3 gemessen. Die Bank muss den Betrag iiber dem Schwellenwert 3
von ihrem harten Kernkapital in Abzug bringen.

2 Die Bank muss die Betrédge der drei Positionen nach den Artikeln 38 Absatz 2 und

39 Absatz 1, die unter dem Schwellenwert 3 liegen, nach dem internationalen Stan-
dardansatz fiir Kreditrisiken (SA-BIZ) mit 250 Prozent nach Risiko gewichten.”3

3. Kapitel:74
Zusitzliche verlustabsorbierende Mittel fiir Kantonalbanken

Art. 40a

1 Kantonalbanken kénnen Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmass-
nahmen nach Artikel 305 Absatz 6 BankG ausgeben.

72 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020

(AS 2019 4623).
73 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
74 Eingefiigt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023

(AS 2022 804).
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2 Diese Schuldinstrumente miissen die Anforderungen von Artikel 1264 erfiillen so-
wie zusitzlich folgende Ausgabebedingungen vorsehen:

a. Die Hohe der Kompensation richtet sich nach dem Betrag, um den die Forde-
rung reduziert wurde. Dabei zu beriicksichtigen sind die aufgelaufenen und
abgeschriebenen Zinsen sowie der Zinsbetrag, der bis zur Endfélligkeit der
Forderung auf dem entsprechenden Betrag zu bezahlen gewesen wére.

b. Die Pflicht zur Ausrichtung der Kompensation ist zeitlich beschrinkt. Die
Dauer und der Mechanismus fiir die Ausrichtung miissen dem Sanierungskon-
zept sowie der Hohe der Kompensation Rechnung tragen; die Dauer betrigt
mindestens zehn Jahre.

c. Die Kantonalbank:

1. darf eine Kompensation nur leisten, wenn sie nach deren Zahlung die
regulatorischen Anforderungen erfiillt,
2. muss eine Kompensation leisten, wenn sie die Voraussetzungen von Zif-
fer 1 erfiillt und:
—  iber einen definierten Kapitalpuffer verfiigt oder
—  wenn sie eine Ausschiittung an den Kanton vornimmt zur Deckung
von dessen Kosten fiir die Refinanzierung des von ihm in der Sanie-
rung eingeschossenen Kapitals.

3 Vor der Ausgabe von Schuldinstrumenten nach diesem Artikel muss die Kantonal-
bank der FINMA die Ausgabebedingungen sowie ein zusammen mit dem Kanton aus-
gearbeitetes Sanierungskonzept zur Genehmigung vorlegen. Das Sanierungskonzept
muss insbesondere darlegen:

a. den Mechanismus fiir die Ausrichtung der nachtriglichen Kompensation ein-
schliesslich dessen Form, Modalititen und rechtliche Durchfiihrbarkeit;

b. inwiefern eine Abschreibung der Schuldinstrumente im Rahmen der Sanie-
rung durchfiihrbar ist und die gesetzlichen Anforderungen, namentlich jene
von Artikel 30c Absatz 1 Buchstabe b BankG, erfiillt;

c. die Eckwerte einer allfélligen Beteiligung des Kantons an der Sanierung der
Kantonalbank.

4 Schuldinstrumente nach diesem Artikel diirfen nur mit einer Mindeststiickelung von
100 000 Franken ausgegeben werden.

3. Titel: Erforderliche Eigenmittel
1. Kapitel: Allgemeines

Art. 41 Zusammensetzung
I Die erforderlichen Eigenmittel setzen sich zusammen aus:
a. den Mindesteigenmitteln;

b. dem Eigenmittelpuffer;
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c.”5 dem antizyklischen Puffer;
cbis. 76 dem erweiterten antizyklischen Puffer; und
d. den zusitzlichen Eigenmitteln.

2 Vorbehalten bleiben die hoheren besonderen Anforderungen an systemrelevante
Banken nach dem 5. Titel.77

Art. 4278 Mindesteigenmittel

! Banken miissen nach den Abziigen gemiss den Artikeln 31-40 gesamthaft die fol-
genden Mindesteigenmittel halten:

a. Kernkapital in Hohe von 3 Prozent des Gesamtengagements (Art. 42a);

b. Eigenmittel in Hohe von 8 Prozent der Gesamtheit der nach Risiko gewichte-
ten Positionen (Art. 42b).

2 Eine Bank muss die FINMA und die Priifgesellschaft informieren, sobald sie nicht
mehr iiber die Mindesteigenmittel nach Absatz 1 verfiigt.

3 Halt eine Bank weniger als die Mindesteigenmittel nach Absatz 1, so gilt dies als
Nichterfiillung der Eigenmittelvorschriften im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 BankG.

Art. 42470 Gesamtengagement

1 Das Gesamtengagement entspricht dem Nenner der Leverage Ratio. Es setzt sich
aus den ungewichteten Positionen zusammen.

2 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zur Leverage Ratio und
zum Gesamtengagement. Sie richtet sich dabei nach dem LEV30. Sie ldsst fiir die Be-
rechnung des Sicherheitszuschlags bei Derivaten neben dem Standardansatz zur Be-
rechnung der Kreditdquivalente von Derivaten (Standardised Approach for Measu-
ring Counterparty Credit Risk, SA-CCR) (Art. 57) den vereinfachten Standardansatz
(VSA-CCR) und den Marktwertansatz (Art. 58) zu.

Art. 42p8! Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen
Die Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen setzt sich zusammen aus:
a. den nach den Kreditrisiken gewichteten Positionen (Art. 49);

b. dem Zwdlfeinhalbfachen der Mindesteigenmittel fiir Marktrisiken (Art. 81—
88);

75 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016

(AS 2016 1725).
76 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016

(AS 2016 1725).
77 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
78 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
79 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
80 Der LEV ist in Anhang 1 Ziff. 7 aufgefiihrt.
81 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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c. dem Zwdlfeinhalbfachen der Mindesteigenmittel fiir operationelle Risiken
(Art. 89-94).

Art. 4282 Kapitalqualitdt der Mindesteigenmittel nach Artikel 42 Absatz 1
Buchstabe b

Mindestens 4,5 Prozent der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen miis-
sen in Form von hartem Kernkapital und mindestens 6 Prozent in Form von Kernka-
pital unterlegt werden.

Art. 43 Eigenmittelpuffer

I Banken miissen iiber die Mindesteigenmittel hinaus dauernd einen Eigenmittelpuf-
fer nach den Vorgaben von Anhang 8 halten.83

2 Banken, deren Eigenmittelpuffer aufgrund besonderer unplanbarer Umsténde wie
einer Krise des internationalen oder des schweizerischen Finanzsystems die Anforde-
rungen zeitweise unterschreitet, verletzen die Eigenmittelanforderungen nicht.

3 Bei einer Unterschreitung setzt die FINMA im Einzelfall eine Frist fiir die Wieder-
aufstockung des Eigenmittelpuffers fest.

Art. 44 Antizyklischer Puffer

I Die Schweizerische Nationalbank kann dem Bundesrat beantragen, die Banken zu
verpflichten, in Form von hartem Kernkapital einen antizyklischen Puffer von maxi-
mal 2,5 Prozent der nach Risiko gewichteten Positionen in der Schweiz zu halten,
wenn dies erforderlich ist, um:84

a. die Widerstandsfihigkeit des Bankensektors gegeniiber den Risiken eines
tiberméssigen Kreditwachstums zu stiarken; oder

b. einem iibermissigen Kreditwachstum entgegenzuwirken.

2 Sie hort die FINMA vorgéngig zum Antrag an und informiert gleichzeitig das Eid-
gendssische Finanzdepartement. Folgt der Bundesrat dem Antrag, so wird diese Ver-
ordnung mit einem entsprechenden Anhang 7 erginzt.85

3 Der antizyklische Puffer kann auf bestimmte Kreditpositionen beschrénkt werden.
Er wird aufgehoben oder den verdnderten Verhiltnissen angepasst, wenn die fiir seine
Anordnung massgebenden Kriterien nicht mehr erfiillt sind. Das Verfahren richtet
sich nach den Absitzen 1 und 2.

4 Artikel 43 Absitze 2 und 3 gilt fiir den antizyklischen Puffer sinngemass.

82 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
83 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
84 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
85 Fassung des zweiten Satzes geméss Ziff. I der V vom 26. Jan. 2022, in Kraft seit

30. Sept. 2022 (AS 2022 53).
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Art. 44486 Erweiterter antizyklischer Puffer

I Banken mit einer Bilanzsumme von mindestens 250 Milliarden Franken, deren ge-
samtes Auslandengagement mindestens 10 Milliarden Franken betrégt, oder mit ei-
nem gesamten Auslandengagement von mindestens 25 Milliarden Franken sind ver-
pflichtet, in Form von hartem Kernkapital einen erweiterten antizyklischen Puffer zu
halten.

2 Fiir solche Banken entspricht die Hohe des erweiterten antizyklischen Puffers der
gewichteten durchschnittlichen Hohe der antizyklischen Puffer, die geméss der vom
Basler Ausschuss fiir Bankenaufsicht veroffentlichten Liste87 in denjenigen Mitglied-
staaten gelten, in denen die massgeblichen Forderungen der Bank gegeniiber dem Pri-
vatsektor belegen sind, jedoch maximal 2,5 Prozent der nach Risiko gewichteten Po-
sitionen. Nicht als Forderungen gegeniiber dem Privatsektor gelten Forderungen
gegeniiber Banken und der 6ffentlichen Hand.88

3 Die Gewichtung der Quoten fiir den jeweiligen Mitgliedstaat entspricht der gesam-
ten Eigenmittelanforderung fiir Kreditengagements gegeniiber dem Privatsektor in
diesem Staat dividiert durch die gesamte Eigenmittelanforderung der Bank fiir Kredi-
tengagements gegeniiber dem Privatsektor.

4 Die fiir den erweiterten antizyklischen Puffer massgebende Hohe fiir die Schweiz
entspricht dem nach Artikel 44 flir simtliche Positionen angeordneten antizyklischen
Puffer. Ein Puffer nach Artikel 44 ist auf den erweiterten antizyklischen Puffer anre-
chenbar.

5 Ein nach Artikel 44 Absatz 3 auf bestimmte Kreditpositionen beschriankter antizyk-
lischer Puffer ist fiir den erweiterten antizyklischen Puffer nicht zu beriicksichtigen.

6 Artikel 43 Absitze 2 und 3 gilt sinngeméss.

Art. 4589 Zusitzliche Eigenmittel

Die FINMA kann die Banken unter besonderen Umstdnden im Einzelfall verpflichten,
zusétzliche Eigenmittel zu halten, wenn die Mindesteigenmittel nach Artikel 42 und
der Eigenmittelpuffer nach Artikel 43 keine ausreichende Sicherheit gewéhrleisten
namentlich im Verhiltnis zu:

a. den Geschiftsaktivititen;

b. den eingegangenen Risiken;

c.  der Geschéftsstrategie;

d.  der Qualitdt des Risikomanagements; oder

e. dem Entwicklungsstand der verwendeten Techniken.

86 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
87  Die Liste kann im Internet kostenlos abgerufen werden unter www.bis.org > Committees
& Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer
> Countercyclical capital buffer (CCyB).
88 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
89 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
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Art. 45a%0 Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen durch Banken,
die Modellansitze verwenden

I Banken, die einen der folgenden Ansitze verwenden, miissen die nach Risiko ge-
wichteten Positionen zusétzlich nach den Standardansitzen berechnen:

a. den Expected-Positive-Exposure-Modellansatz (EPE-Modellansatz) zur Be-
rechnung von Kreditiquivalenten von Derivaten und Wertpapierfinanzie-
rungsgeschéften (Art. 59 und 62 Abs. 1 Bst. ¢);

b. den auf internen Ratings basierenden Ansatz fiir Verbriefungen (Internal Ra-
tings-based Approach for Securitisations, SEC-IRBA) (Art. 59b Abs. 2 Bst.
b);

c. den auf interner Beurteilung basierenden Ansatz fiir Verbriefungen (Internal
Assessment Approach for Securitisations, SEC-IAA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. d);

d. den Value-at-Risk-Modellansatz zur Anrechnung von Sicherheiten bei Wert-
papierfinanzierungsgeschidften und anderen besicherten Transaktionen
(Art. 62 Abs. 3 Bst. b);
e. denIRB (Art. 77);
f.  den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88).
2 Als Standardansitze gelten:
a. der SA-CCR (Art. 57);

b. der Standardansatz fiir Verbriefungen (Standardised Approach for Securitisa-
tions, SEC-SA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. a) und der auf externen Ratings basie-
rende Ansatz fiir Verbriefungen (External Ratings-based Approach for
Securitisations, SEC-ERBA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. ¢) sowie die Gewichtung
nach Artikel 595 Absatz 3;

c. der einfache Ansatz fiir Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und andere besi-
cherte Transaktionen (Art. 62 Abs. 1 Bst. a) und der umfassende Ansatz fiir
Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und andere besicherte Transaktionen mit
aufsichtsrechtlichen Sicherheitsabschlédgen (Art. 62 Abs. 3 Bst. a);

d. der SA-BIZ (Art. 63-73);

e. die fiir Risiken von Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpa-
pierfinanzierungsgeschiften verwendeten Ansétze (Art. 77g—77));

f.  der einfache Marktrisiko-Standardansatz (Art. 83—86a) und der Marktrisiko-
Standardansatz (Art. 87), wobei Banken, die den Marktrisiko-Modellansatz
(Art. 88) verwenden, fiir die zusétzliche Berechnung den Marktrisiko-Stan-
dardansatz (Art. 87) verwenden miissen;

g. der Standardansatz fiir operationelle Risiken (Art. 90-94).

3 Banken nach Absatz 1 miissen zur Berechnung der Gesamtheit der nach Risiko ge-
wichteten Positionen den grosseren der beiden folgenden Werte verwenden (Output
Floor):

90 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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a.  Wert, der sich aus der Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen
nach den von der Bank verwendeten Modell- und Standardansétzen ergibt,
unter Beriicksichtigung der Vorgaben nach Artikel 77 Absatz 2;

b. Wert, der 72,5 Prozent der ausschliesslich nach den Standardansitzen berech-
neten nach Risiko gewichteten Positionen entspricht.

4 Absatz 3 gilt sowohl auf Stufe des Einzelinstituts als auch auf Stufe der Finanz-
gruppe und des Finanzkonglomerats.

Art. 46 und 47°!

1a. Kapitel:%2
Vereinfachungen fiir besonders liquide und gut kapitalisierte Banken
der Kategorien 4 und 5

Art. 47a%3 Vereinfachungen

Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV94 kénnen bei der FINMA be-
antragen, von der Einhaltung der Bestimmungen iiber die erforderlichen Eigenmittel
nach den Artikeln 41-454 dispensiert zu werden.

Art. 47b Voraussetzungen

! Banken der Kategorien 4 und 5 konnen die Vereinfachungen in Anspruch nehmen,
wenn sie die folgenden Voraussetzungen sowohl auf Stufe Einzelinstitut als auch auf
Stufe Finanzgruppe jederzeit erfiillen:

a. Die erforderlichen Eigenmittel entsprechen einer vereinfachten Leverage Ra-
tio von mindestens 8 Prozent.

b. Die durchschnittliche Liquiditatsquote betrdgt mindestens 110 Prozent.
c. Der Refinanzierungsgrad betrdgt mindestens 100 Prozent.

2 Die vereinfachte Leverage Ratio entspricht dem Quotienten aus:
a. Kernkapital; und

b.  Summe aller Bilanzaktiven, abziiglich Goodwill und Beteiligungen, sowie al-
ler Ausserbilanzpositionen.

3 Die durchschnittliche Liquiditétsquote entspricht dem Quotienten aus:

91 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
92 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
93 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
94 SR 952.02
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a.  Durchschnitt der letzten zwolf Monatsendbestinde an qualitativ hochwerti-
gen, liquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) nach Artikel 15 der
Liquiditatsverordnung vom 30. November 201295 (LiqV); und

b.  durchschnittlichem Wert des Nettomittelabflusses zum Monatsende nach Ar-
tikel 16 LiqV, der gemiss Stressszenario fiir die Quote fiir kurzfristige Liqui-
ditét (Liquidity Coverage Ratio, LCR) im 30-Tage-Horizont zu erwarten ist,
der letzten zwolf Monate.

4 Der Refinanzierungsgrad entspricht dem Quotienten aus:

a. Summe von Verpflichtungen aus Kundeneinlagen, Kassenobligationen, An-
leihen mit Restlaufzeit iiber einem Jahr und Pfandbriefdarlehen mit Restlauf-
zeit liber einem Jahr, sowie dem Eigenkapital; und

b. Forderungen gegeniiber Kunden und Hypothekarforderungen.

5 Die FINMA kann zu den Absitzen 2—4 technische Ausfiihrungsbestimmungen er-
lassen.

Art. 47¢ Ablehnung des Antrags
Die FINMA kann den Antrag auf Vereinfachungen ablehnen, wenn:
die Voraussetzungen nach den Artikeln 47a und 475 nicht erfiillt sind;

sie gegen die betreffende Bank aufsichtsrechtliche Massnahmen ergriffen hat,

ein Verfahren nach Artikel 30 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni

20079 (FINMAG) eroffnet wurde oder die Bank Massnahmen zur Wieder-

herstellung des ordnungsgeméssen Zustandes nach Artikel 31 FINMAG nicht

umgesetzt hat in den Bereichen:

1. Verhaltensregeln nach dem Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni
201897,

2. Marktverhaltensregeln nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom
19. Juni 2015%,

3. Geldwischerei und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwischerei-
gesetz vom 10. Oktober 199799,

4. grenziiberschreitendes Geschift;

c. das Zinsrisikomanagement unzureichend ist oder das Zinsrisiko im Verhéltnis
zum Kernkapital, dem Erfolg aus dem Zinsengeschéft oder der Risikotragfa-
higkeit unter Beriicksichtigung aller Risiken unangemessen hoch ist.

Art. 47d Entfallen der Voraussetzungen

I Banken, welche die Voraussetzungen nach Artikel 475 nicht mehr erfiillen, haben
dies der FINMA umgehend mitzuteilen.

95 SR 952.06
9 SR 956.1
97 SR 950.1
98 SR 958.1
99 SR 955.0
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2 Stellt die FINMA fest, dass eine Bank nicht mehr der Kategorie 4 oder 5 angehdort
oder dass ein Ablehnungsgrund nach Artikel 47¢ vorliegt, so teilt sie dies der Bank
mit.

3 Bei Mitteilungen nach den Absétzen 1 und 2 rdumt die FINMA der Bank eine Frist
zur Wiedererfiillung der Voraussetzungen ein. Diese betrdgt in der Regel ein Jahr,
kann jedoch in begriindeten Einzelfdllen verkiirzt oder verldngert werden. Sind die
Voraussetzungen nach Ablauf dieser Frist nicht erfiillt, so konnen die Vereinfachun-
gen nach Artikel 47a nicht mehr beansprucht werden.

Art. 47¢ Verzicht auf die Vereinfachungen

Banken, die von den Vereinfachungen nach Artikel 47a nicht mehr Gebrauch machen
wollen, melden dies der FINMA und der Priifgesellschaft.

2. Kapitel: Kreditrisiken
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 48100 Begriffe: Kreditrisiken

I Als Kreditrisiko gilt die Gefahr eines Verlusts fiir die Bank, der dadurch entsteht,
dass:

a. eine Gegenpartei ihren vertraglich vereinbarten Verpflichtungen nicht nach-
kommt; oder

b. sich der Wert von Finanzinstrumenten vermindert, die von einer Drittpartei
ausgegeben wurden, namentlich von Instrumenten mit Beteiligungscharakter,
Zinsinstrumenten oder Anteilen an verwalteten kollektiven Vermogen.

2 Als Gegenpartei-Kreditrisiko gilt die Gefahr eines Ausfalls der Gegenpartei vor der
abschliessenden Abwicklung der mit folgenden Geschéften verbundenen Leistungen:

a. Derivatgeschiften;
b.  Wertpapierfinanzierungsgeschéften;
c.  Geschiften mit langer Abwicklungsdauer.

3 Als CVA-Risiko gilt die Gefahr von Marktwertverlusten fiir die Bank durch Kredit-
bewertungsanpassungen (Credit valuation adjustment, CV A) bei Derivaten und Wert-
papierfinanzierungsgeschéften aufgrund des Risikos eines Ausfalls der Gegenpartei.

Art. 49101 Nach den Kreditrisiken gewichtete Positionen
I Die nach den Kreditrisiken gewichteten Positionen setzen sich zusammen aus:

a. den nach Kreditrisiko und Gegenpartei-Kreditrisiko gewichteten Positionen
von Anteilen an verwalteten kollektiven Vermdgen im Bankenbuch;

100 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
101 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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g.

den nach Kreditrisiko und Gegenpartei-Kreditrisiko gewichteten Verbrie-
fungspositionen;

dem Zwodlfeinhalbfachen der Mindesteigenmittel fiir Positionen gegeniiber
zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern im Banken- und im Han-
delsbuch;

den nach Kreditrisiko und Gegenpartei-Kreditrisiko gewichteten Positionen
aus nicht abgewickelten Transaktionen im Banken- und im Handelsbuch;

dem Zwdlfeinhalbfachen der Mindesteigenmittel fiir das CVA-Risiko;

den nach Kreditrisiko und Gegenpartei-Kreditrisiko gewichteten Positionen
im Bankenbuch, soweit sie nicht durch die Buchstaben a—e erfasst sind;

den nach Gegenpartei-Kreditrisiko gewichteten Positionen im Handelsbuch,
soweit sie nicht durch die Buchstaben a—e erfasst sind.

2 Als Positionen gelten dabei:

a.

g.

h.

Forderungen einschliesslich nicht in den Aktiven erfasster Forderungen aus
Verpflichtungskrediten;

Forderungen im Zusammenhang mit Verbriefungen;
iibrige in ihr Kreditdquivalent umgerechnete Ausserbilanzgeschifte;
in ihr Kreditdquivalent umgerechnete Derivatgeschéfte;

Nettopositionen in Instrumenten mit Beteiligungscharakter und Zinsinstru-
menten, die im Bankenbuch gehalten werden;

Nettopositionen in Instrumenten mit Beteiligungscharakter und Zinsinstru-
menten, die im Handelsbuch gehalten werden, sofern die Mindesteigenmittel
nach Artikel 83 Absatz 3 berechnet werden;

Nettopositionen in eigenen Titeln und qualifizierten Beteiligungen, die im
Handelsbuch gehalten werden;

Positionen nach Anhang 3 Ziffer 6.

3 Eine Position verbundener Gegenparteien im Sinne von Artikel 109, die nicht nach
Gegenparteien aufgegliedert wird, ist mit dem hdchsten der Risikogewichte zu ge-
wichten, mit denen die einzelnen Gegenparteien des Verbundes gewichtet werden.

4 Fiir folgende Kreditderivate miissen Banken keine Mindesteigenmittel fiir das Ge-
genpartei-Kreditrisiko halten:

a.

gekaufter Kreditschutz fiir eine Position des Bankenbuchs oder fiir eine Posi-
tion mit Gegenpartei-Kreditrisiko;

verkaufter Kreditschutz in Form eines Kreditausfall-Swaps im Bankenbuch,
sofern dieser als von der Bank gewihrte Garantie behandelt wird und der
ganze Nominalbetrag in den Mindesteigenmitteln fiir die Kreditrisiken be-
riicksichtigt wird.
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Art. 50102 Ansitze zur Risikogewichtung

I Die Berechnung der nach den Kreditrisiken gewichteten Positionen erfolgt nach den
gemeinsamen Bestimmungen (Art. 77a—77j) sowie nach:

a. dem SA-BIZ (Art. 63-73);
b. dem IRB (Art. 77).
2 Der SA-BIZ und der IRB diirfen kombiniert werden.
3 Die Anwendung des IRB erfordert eine Bewilligung der FINMA.

4 Die FINMA erlisst technische Ausfithrungsbestimmungen zu den Kreditrisiken. Sie
richtet sich dabei nach dem CRE103.

2. Abschnitt: Berechnung der Positionen

Art. 504104 Abziige

! Die nach den Kreditrisiken zu gewichtenden Positionen sind vorgéngig um folgende
Betridge zu reduzieren:

a. Einzelwertberichtigungen, Riickstellungen und Teilausbuchungen;

b. Kreditbewertungsanpassungen bei Derivat- und Wertpapierfinanzierungsge-
schiften; und

c.  Abziige von den Eigenmitteln nach den Artikeln 5b Absatz 3 und 31-40.

2 Abweichende Regeln zum IRB nach den Ziffern 30-36 CRE1%5 gehen denjenigen
nach Absatz 1 vor, unter Vorbehalt von Artikel 77 Absatz 4 fiir ausgefallene Positio-
nen.

Art. 51 Nettoposition
I Die Nettopositionen werden wie folgt berechnet:

physischer Bestand zuziiglich Titelforderungen aus Securities Lending abzii-
glich Titelverpflichtungen aus Securities Borrowing

+  nicht erfiillte Kassa- und Termink&ufe (einschliesslich Financial Futures und
Swaps)

/. nicht erfiillte Kassa- und Terminverkaufe (einschliesslich Financial Futures
und Swaps)

+  feste Ubernahmezusagen aus Emissionen abziiglich abgegebener Unterbetei-
ligungen und abziiglich fester Zeichnungen, sofern sie das Preisrisiko der
Bank beseitigen

102 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
103 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
104 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
105 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
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Lieferanspriiche aus Call-Kéufen, deltagewichtet
Lieferverpflichtungen aus geschriebenen Calls, deltagewichtet

Ubernahmeverpflichtungen aus geschriebenen Puts, deltagewichtet

~ + = +

Abgabeanspriiche aus Put-Kdufen, deltagewichtet.
2106

3 Positive Nettopositionen werden als Netto-Longpositionen, die absoluten Betrige
von negativen Nettopositionen als Netto-Shortpositionen bezeichnet.

Art. 52 Nettoposition fiir Eigenkapitalinstrumente von im Finanzbereich
tatigen Unternechmen

1 Die Nettopositionen fiir Eigenkapitalinstrumente von im Finanzbereich tiatigen Un-
ternehmen werden, unter Beriicksichtigung der zusétzlichen Anforderungen nach den
Absitzen 2 und 3, wie folgt berechnet:

physischer Bestand zuziiglich synthetische Positionen sowie Titelforderungen
aus Securities Lending abziiglich Titelverpflichtungen aus Securities Borro-
wing

+  nicht erfiillte Kassa- und Termink&ufe (einschliesslich Financial Futures und
Swaps)

/. nicht erfiillte Kassa- und Terminverkaufe (einschliesslich Financial Futures
und Swaps)

/. Positionen im Zusammenhang mit Emissionsgeschiften, die fiinf Werktage
oder weniger gehalten wurden

Lieferanspriiche aus Call-K&ufen, deltagewichtet
Lieferverpflichtungen aus geschriebenen Calls, deltagewichtet

Ubernahmeverpflichtungen aus geschriebenen Puts, deltagewichtet

~ +t =~ +

Abgabeanspriiche aus Puz-Kéufen, deltagewichtet.

2 Bei direkt gehaltenen Instrumenten, die Eigenkapitalinstrumente sind oder durch
welche Eigenkapitalinstrumente indirekt oder synthetisch gehalten werden, ausge-
nommen eigene Eigenkapitalinstrumente, ist eine Verrechnung von Long- und Short-
Positionen in den Eigenkapitalinstrumenten nur zulédssig, wenn:107

a. sich die Long- und die Short-Position auf dasselbe Eigenkapitalinstrument be-
ziehen; und

b. die Short-Position des Instruments die gleiche Laufzeit aufweist wie die Long-
Position oder zumindest eine Restlaufzeit von einem Jahr hat.

106 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).

Fassung gemdss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft
seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

107
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3 Bei eigenen Eigenkapitalinstrumenten sind pro Bestandteil (CET1, AT1 und T2) je-
weils folgende Nettopositionen zu bestimmen und nach den Artikeln 32—34 vom ent-
sprechenden Bestandteil abzuziehen:

a. Nettoposition der direkt oder synthetisch gehaltenen eigenen Eigenkapitalin-
strumente, wobei Long- und Short-Positionen nur verrechnet werden diirfen,
wenn sie sich auf dasselbe Eigenkapitalinstrument beziehen und die Short-
Position kein Gegenparteirisiko aufweist.

b. Nettoposition der via ein Finanzinstrument wie ein Index oder eine Option auf
einen Index indirekt gehaltenen eigenen Eigenkapitalinstrumente, wobei nur
verrechnet werden darf, wenn sich Long- und Shortposition auf dasselbe Ba-
sisinstrument bezichen; ein Gegenparteirisiko der Short-Position ist zu unter-
legen.

Art. 53108 Ausserbilanzgeschéfte

I Ausserbilanzgeschéfte sind mittels Kreditumrechnungsfaktoren in ein Kreditdquiva-
lent umzurechnen. Dieses bildet die nach Risiko zu gewichtende Position.

2 Banken, die den SA-BIZ anwenden, miissen das Kreditdquivalent berechnen, indem
der Nominalwert oder der Barwert des jeweiligen Geschifts mit dessen Kreditum-
rechnungsfaktor nach Anhang 1a multipliziert wird.

3 Bei Zusagen sind nach dem SA-BIZ die vereinbarten, aber noch nicht in Anspruch
genommenen Betrdge umzurechnen. Als Zusagen gelten alle vertraglichen Vereinba-
rungen zwischen der Bank und der Kundin oder dem Kunden, die die Kreditgewah-
rung, den Kauf von Vermoégenswerten oder die Ausgabe von Kreditsubstituten zum
Gegenstand haben, soweit sie der Kundin oder dem Kunden einen Rechtsanspruch auf
Leistung durch die Bank einrdumen oder die Entstehung des Rechtsanspruchs nicht
durch die Bank kontrolliert werden kann. Eingeschlossen sind Vereinbarungen, die
von der Bank:

a. jederzeit bedingungslos und ohne vorherige Ankiindigung aufgehoben wer-
den kénnen,;

b. automatisch aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner
die vordefinierten Bedingungen nicht mehr erfiillt.

4 Wird eine Zusage zur Bereitstellung eines Ausserbilanzgeschifts gegeben, so kann
die Bank nach dem SA-BIZ den niedrigeren der beiden anwendbaren Kreditumrech-
nungsfaktoren anwenden.

5 Mit einem Kreditumrechnungsfaktor von 0,0 umgerechnet werden kdnnen nach dem
SA-BIZ Betrige im Rahmen von Zusagen gegeniiber Unternehmen, einschliesslich
KMU nach Artikel 70, bei denen:

a. das Unternehmen kontinuierlich durch die Bank tiberwacht wird;

b. die Bank keine Gebiihren oder Provisionen fiir den Abschluss oder die Auf-
rechterhaltung der Vereinbarung erhilt;

108 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

35/126



952.03 Banken und Sparkassen

c. das Unternehmen jede einzelne Inanspruchnahme bei der Bank beantragen
muss;

d. die Bank unabhingig davon, ob das Unternechmen die in der Vereinbarung
festgelegten Bedingungen erfiillt, die uneingeschriankte Entscheidungsbefug-
nis iiber die Durchfithrung jeder Inanspruchnahme hat;

e. die Bank iiber die Durchfiihrung jeder Inanspruchnahme erst nach der Beur-
teilung der Kreditwiirdigkeit des Unternehmens entscheidet; und

f. die Bank die Beurteilung der Kreditwiirdigkeit unmittelbar vor der Inan-
spruchnahme durchfiihrt.

6 Banken, die den IRB anwenden, miissen das Kreditdquivalent fiir Eventualverpflich-
tungen und unwiderrufliche Zusagen nach den Regeln des SA-BIZ berechnen, wo der
IRB keine entsprechende Regelung enthélt.

Art. 54109 Unterbeteiligungen bei Eventualverpflichtungen

Eventualverpflichtungen, an denen die Bank Unterbeteiligungen abgegeben hat, kon-
nen im Umfang der Unterbeteiligung wie direkte Forderungen gegeniiber den jewei-
ligen Unterbeteiligten behandelt werden.

Art. 55110

Art. 56111 Ansitze zur Berechnung der Kreditidquivalente von Derivaten und
von Geschiften mit langer Abwicklungsdauer

I Derivate sind in Kreditdquivalente umzurechnen. Diese bilden die nach Risiko zu
gewichtenden Positionen.

2 Die Kreditdquivalente sind nach einem der folgenden Ansétze zu berechnen:
a. dem SA-CCR;
b. einem der vereinfachten Ansétze:
1. VSA-CCR,
2. Marktwertansatz;
c. dem EPE-Modellansatz.
3 Die Anwendung des EPE-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der FINMA.

4 Diese Berechnungsansitze sind giiltig fiir alle Derivate, unabhéngig davon, ob sie
an einer Borse oder ausserborslich gehandelt werden.

5 Geschéfte mit langer Abwicklungsdauer werden zur Berechnung der Kreditidquiva-
lente wie Derivate behandelt.

109 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
110 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025

(AS 2024 13).
H1  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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6 Die FINMA kann technische Ausfithrungsbestimmungen erlassen zur Berechnung
des Kreditdquivalents im Fall einer gesetzlichen oder vertraglichen Verrechnung nach
Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe a, an der mehr als zwei Parteien beteiligt sind.

Art. 57112 Standardansatz

1 Zur Berechnung der Kreditdquivalente von Derivaten nach dem SA-CCR wird die
Summe aus den aufsichtsrechtlich festgelegten Wiederbeschaffungskosten und dem
Betrag des potenziellen kiinftigen Wertanstiegs mit dem Faktor 1,4 multipliziert.

2 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach Ziffer 52 CRE!13, Sie regelt in Anlehnung an das Recht der Europaischen Union
(EU) die Berechnung fiir Zinsderivate im Fall negativer Zinsen.

Art. 58114 Vereinfachte Ansétze

! Folgende Banken koénnen zur Berechnung der Kreditdquivalente von Derivaten den
VSA-CCR oder den Marktwertansatz verwenden:

a. Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV115;

b. Banken der Kategorie 3 nach Anhang 3 BankV, die iiber unwesentliche Deri-
vatpositionen verfiigen.

2 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen.

Art. 59116 EPE-Modellansatz

1 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen zur Berechnung der Kre-
ditdquivalente von Derivaten nach dem EPE-Modellansatz. Sie richtet sich dabei nach
Ziffer 53 CRE!7.

2 Die Kreditdquivalente werden mit dem EPE-Faktor multipliziert. Die FINMA legt
den EPE-Faktor im Einzelfall fest. Er betrdgt mindestens 1,2.

Art. 594!18  Anteile an verwalteten kollektiven Vermogen

1 Fiir Anteile an verwalteten kollektiven Vermdgen sind die nach Risiko zu gewich-
tenden Positionen des verwalteten kollektiven Vermdgens zu berechnen nach dem:

a. Look-Through-Ansatz (LTA);

b. mandatsbasierten Ansatz (MBA);
Fallback-Ansatz (FBA); oder

d. vereinfachten Ansatz (VA).

112" Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
113 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

114 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
115 SR 952.02

116 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
117" Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

118 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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2 Folgende Banken konnen als Alternative zum FBA den VA anwenden:

a. Banken der Kategorie 3 nach Anhang 3 BankV119, die iiber unwesentliche
Positionen in Bezug auf verwaltete kollektive Vermdgen verfiigen;

b. Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV.

3 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach Ziffer 60 CRE!20,

Art. 59b121  Verbriefungspositionen

I Verbriefungspositionen sind Positionen aus Transaktionen, die folgende Merkmale
aufweisen:

a.  Sie unterteilen die mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikoposi-
tionen verbundenen Kreditrisiken in Tranchen.

b. Die im Rahmen der Transaktion getitigten Zahlungen hdngen von der Wert-
entwicklung der Risikoposition oder des Pools von Risikopositionen ab.

c. Die Rangfolge der Tranchen entscheidet iiber die Verteilung der Verluste
wihrend der Laufzeit der Transaktion.

2 Fiir Verbriefungspositionen sind die nach Risiko zu gewichtenden Positionen zu be-
rechnen nach dem:

a. SEC-SA;

b. SEC-IRBA;
c. SEC-ERBA;
d. SEC-TAA.

3 Verbriefungspositionen, auf die keiner der Ansétze nach Absatz 2 anwendbar ist,
sind mit 1250 Prozent zu gewichten.

4 Die Anwendung des SEC-IAA erfordert eine Bewilligung der FINMA.

5 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zu den Verbriefungen.
Sie richtet sich dabei nach den Ziffern 4045 CRE!22. Sie ordnet die externen Ratings
einzelnen Ratingklassen zu. Fiir die Anwendung des SEC-ERBA regelt sie zusétzlich
die Anforderungen an die Fachkenntnisse, an das Risikomanagement in Bezug auf
Verbriefungen und an die Sorgfaltspriifung bei der Verwendung externer Ratings.

Art. 60123 Zinsinstrumente und Instrumente mit Beteiligungscharakter

I Handelt es sich bei den Zinsinstrumenten oder Instrumenten mit Beteiligungscha-
rakter um Eigenkapitalinstrumente eines im Finanzbereich titigen Unternehmens, so
berechnet sich die Nettoposition nach Artikel 52.

119 SR 952.02

120 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

121" Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
122 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

123 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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2 Bei Zinsinstrumenten und Instrumenten mit Beteiligungscharakter desselben Emit-
tenten, die nicht im Handelsbuch gehalten werden und die gleiche Risikogewichtung
aufweisen, ist die Nettoposition nach Artikel 51 zu berechnen.

3 Bei Positionen, die nicht im Handelsbuch gehalten werden, ist der physische Bestand
zum Buchwert zu berticksichtigen.

4 Die Absitze 1 und 2 gelten auch fiir Zinsinstrumente und Instrumente mit Beteili-
gungscharakter, die im Handelsbuch gehalten werden, sofern die Mindesteigenmittel
nach Artikel 83 Absatz 3 berechnet werden.

Art. 61 Risikomindernde Massnahmen

I Folgende risikomindernde Massnahmen konnen bei der Berechnung der Positionen
beriicksichtigt werden:

a. die gesetzliche und vertragliche Verrechnung (Netting);
b. Garantien;

c. Kreditderivate; und

d.124 finanzielle Sicherheiten.

2 Auf Verlangen miissen die Banken der Priifgesellschaft oder der FINMA nachwei-
sen, dass die risikomindernden Massnahmen in den betroffenen Rechtsordnungen
rechtlich durchsetzbar sind.

3 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zu den risikomindernden
Massnahmen. Sie richtet sich dabei nach dem CRE!25, sieht jedoch fiir folgende Si-
cherheiten Abweichungen fiir die Beriicksichtigung als risikomindernde Massnahmen
vor:

a. Biirgschaften nach dem Wohnbau- und Eigentumsforderungsgesetz vom
4. Oktober 1974126,

b. Garantien nach dem Exportrisikoversicherungsgesetz vom 16. Dezember
2005127,

c.  Repo- und repodhnliche Geschéfte in Franken.128

4 Sie benennt in Anlehnung an das Recht der EU die Hauptindizes, die zur Bestim-
mung des Sicherheitsabschlags verwendet werden diirfen.129

124 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
125 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

126 SR 843

127 SR 946.10

128 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
129 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Art. 62130 Wertpapierfinanzierungsgeschifte und andere besicherte
Transaktionen

1 Bei Wertpapierfinanzierungsgeschéften und anderen mit finanziellen Sicherheiten
besicherten Transaktionen kann die Bank bei der Berechnung der Positionen solche
Sicherheiten beriicksichtigen nach:

a. dem ecinfachen Ansatz;
b. dem umfassenden Ansatz;
c. dem EPE-Modellansatz.

2 Im einfachen Ansatz werden die besicherten Positionsanteile der Positionsklasse des
Sicherheitengebers zugeteilt.

3 Im umfassenden Ansatz wird die Position mit dem besicherten Positionsanteil ver-
rechnet. Die Nettoposition verbleibt in der urspriinglichen Positionsklasse. Auf den
besicherten Positionsanteil kommen zur Anwendung:

a. aufsichtsrechtliche Sicherheitsabschldge; oder
b. der Value-at-Risk-Modellansatz.

4 Die Anwendung des EPE- und des Value-at-Risk-Modellansatzes erfordert eine Be-
willigung der FINMA.

5 Bei Anwendung des EPE-Modellansatzes werden die Kreditdquivalente mit dem
EPE-Faktor multipliziert. Die FINMA legt den EPE-Faktor im Einzelfall fest. Er be-
tragt mindestens 1,2.

6 Bei der Berechnung der Kreditdquivalente nach den Artikeln 5659 sind alle zur
Besicherung von Derivaten durch die Bank gestellten sowie von der Bank erhaltenen
anrechenbaren Sicherheiten zu beriicksichtigen.

7 Die FINMA erldsst technische Ausfiihrungsbestimmungen zu den Ansétzen nach
den Absitzen 1-5 und zur Beriicksichtigung der Sicherheiten nach Absatz 6. Sie rich-
tet sich dabei nach dem CRE!3! unter Ausschluss von dessen Ziffer 56.

3. Abschnitt: Positionsklassen und Risikogewichte nach dem SA-BIZ!32

Art. 63133 Positionsklassen

1 Die Banken, die den SA-BIZ anwenden, ordnen die einzelnen Positionen Positions-
klassen zu.

2 In folgenden Positionsklassen kénnen externe Ratings verwendet werden, um die
einzelnen Positionen nach Risiko zu gewichten:

a. Zentralregierungen, Zentralbanken und supranationale Organisationen;

130 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
131 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

132 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
133 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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s

offentlich-rechtliche Korperschaften;

multilaterale Entwicklungsbanken;

/e o

Banken;
Gemeinschaftseinrichtungen;
Unternehmen;
Spezialfinanzierungen;

ausldndische gedeckte Schuldverschreibungen.

2 5@ oo

3 In folgenden Positionsklassen kénnen keine externen Ratings verwendet werden:
Retailpositionen;
inldndische Pfandbriefe;

direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen;

IS

/e o

nachrangige Positionen;

e. ausgefallene Positionen;

f.  Instrumente mit Beteiligungscharakter;
g. brige Positionen.

4 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zu den Definitionen der
Positionsklassen. Sie richtet sich dabei nach dem CRE!34. Sie bezeichnet multilaterale
Entwicklungsbanken, denen ein Risikogewicht von null Prozent zugeordnet werden
kann.

Art. 634135 Sorgfaltspriifung bei der Verwendung externer Ratings

I Verwendet eine Bank fiir Positionen der Positionsklassen nach Artikel 63 Absatz 2
Buchstaben c—h externe Ratings, so muss sie im Rahmen einer Sorgfaltspriifung be-
urteilen, ob das angewendete Risikogewicht angemessen ist. Hat die Position ein ge-
geniiber dem externen Rating hoheres Risikoprofil, so muss ein Risikogewicht einer
schlechteren Ratingklasse angewandt werden. Die Sorgfaltspriifung darf nie zu einem
gegeniiber dem externen Rating tieferen Risikogewicht fiihren.

2 Die Bank kann unwesentliche Positionen von der Sorgfaltspriifung ausnehmen.

3 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach dem CRE!3¢,

Art. 64137 Verwendung externer Ratings

1 Banken konnen nach dem SA-BIZ externe Ratings einer von der FINMA nach Ar-
tikel 6 anerkannten Ratingagentur zur Bestimmung von Risikogewichten verwenden,

134 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
135 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
136 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
137 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

41/126



952.03 Banken und Sparkassen

sofern die entsprechenden Ratings zu diesem Zweck von der Anerkennung der Ratin-
gagentur umfasst sind.

2 Die FINMA ordnet die externen Ratings einzelnen Ratingklassen zu. Sie richtet sich
dabei nach dem CRE!33.

3 Banken miissen der Verwendung externer Ratings ein konkretes, institutsspezifi-
sches Konzept zugrunde legen, das eine konsistente Verwendung in der Risikoge-
wichtung und im Risikomanagement gewéhrleistet. Dieses Konzept ist konsequent zu
befolgen.

4 Gewichtet eine Bank Positionen aufgrund von externen Ratings, so muss sie fiir ihre
Positionen nach Artikel 63 Absatz 2 alle verfiigbaren Ratings der gewéhlten Ratinga-
genturen fiir die Risikogewichtung verwenden, sofern sich die Ratings auf Positionen
in den anerkannten Marktsegmenten bezichen.

5 Gewichtet eine Bank die Positionen ohne die Verwendung externer Ratings oder
liegt zur Risikogewichtung einer Position kein Rating einer von der Bank gewéhlten
Ratingagentur vor, so sind die Gewichte der Ratingklasse «ohne Rating» zu verwen-
den.

6 Bei zwei oder mehr Ratings mit unterschiedlichen zugeordneten Risikogewichten
sind die Ratings, die den beiden niedrigsten Risikogewichten entsprechen, auszuwéh-
len und das hohere dieser beiden Risikogewichte anzuwenden.

7 Externe Ratings fiir einzelne Unternehmen einer Unternehmensgruppe diirfen nicht
verwendet werden, um das Risikogewicht anderer Unternehmen innerhalb derselben
Gruppe zu bestimmen.

Art. 644139 Externe Kurzfrist-Ratings

I Fiir die Risikogewichtung von kurzfristigen Positionen gegeniiber Banken und ge-
geniiber Unternehmen kénnen Banken Kurzfrist-Ratings verwenden.

2 Die FINMA ordnet die Kurzfrist-Ratings vier Ratingklassen zu. Sie richtet sich da-
bei nach dem CRE!40. Die Ratingklassen haben die folgenden Risikogewichte:

a. Klasse 1: 20 Prozent;
b. Klasse 2: 50 Prozent;
c. Klasse 3: 100 Prozent;
d. Klasse 4: 150 Prozent.

3 Ist fiir eine Position gegeniiber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 hoher
als das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 fiir kurzfristige Positionen, so ist fiir
samtliche kurzfristigen Positionen ohne Rating gegeniiber der Bank das Risikoge-
wicht nach Absatz 2 zu verwenden.

138 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
139 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
140 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
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4 Ist fiir eine Position gegeniiber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 tiefer
als oder gleich wie das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 fiir kurzfristige Posi-
tionen, so ist das Risikogewicht nach Absatz 2 fiir die entsprechende Position, jedoch
nicht fiir weitere kurzfristige Positionen ohne Rating gegeniiber der Bank zu verwen-
den.

5 Das minimale Risikogewicht fiir Positionen ohne Rating gegeniiber einer Bank oder
einem Unternehmen betrégt:

a. 100 Prozent fiir kurzfristige Positionen, falls auf der Basis eines Kurzfrist-
Ratings eine Position gegeniiber der Gegenpartei ein Risikogewicht von
50 Prozent erhilt oder erhalten wiirde;

b. 150 Prozent fiir kurz- und langfristige Positionen, falls auf der Basis eines
Kurzfrist-Ratings eine Position gegeniiber der Gegenpartei ein Risikogewicht
von 150 Prozent erhilt oder erhalten wiirde.

6 Das minimale Risikogewicht nach Absatz 5 Buchstabe b gilt nicht, falls die Bank
fiir die Positionen ohne Rating eine Risikominderung nach Artikel 61 vornimmt.

Art. 645141 Externe emissionsspezifische Ratings und Emittentenratings

I Das Risikogewicht fiir Positionen, die ein emissionsspezifisches Rating einer von
der Bank gewihlten Ratingagentur aufweisen, bestimmt sich nach diesem Rating.

2 Das Risikogewicht fiir Positionen ohne emissionsspezifisches Rating, bei denen ein
emissionsspezifisches Rating fiir eine andere Emission desselben Schuldners oder ein
Emittentenrating fiir den Schuldner vorliegt, bestimmt sich nach diesem Rating.

3 Liegt ein emissionsspezifisches Rating fiir eine andere Emission desselben Schuld-
ners vor, so gilt Folgendes:

a. Ist das Rating hochwertig, so kann es nur fiir die Position ohne Rating ver-
wendet werden, wenn diese gegeniiber der Emission mit Rating vor- oder
gleichrangig ist. Ist sie gegeniiber der Emission mit Rating nachrangig, so ist
das Risikogewicht fiir Positionen ohne Rating zu verwenden.

b. Ist das Rating nicht hochwertig, so ist es fiir die Position ohne Rating zu ver-
wenden, wenn diese gegeniiber der Emission mit Rating gleich- oder nachran-
gig ist.

4 Liegt ein Emittentenrating fiir den Schuldner vor, so gilt Folgendes:

a. Ist das Emittentenrating hochwertig, so kann es nur fiir die vorrangigen un-
besicherten Forderungen gegeniiber dem Schuldner verwendet werden. Fiir
andere Positionen ist das Risikogewicht fiir Positionen ohne Rating zu
verwenden.

b. Ist das Emittentenrating nicht hochwertig, so ist es fiir die Position ohne Ra-
ting zu verwenden, wenn diese gegeniiber vorrangigen unbesicherten Forde-
rungen gleich- oder nachrangig ist.

141 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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5 Verfiigt ein Emittent {iber ein hochwertiges Rating, das nur fiir eine spezifische Art
von Forderungen gilt, so darf es auch nur fiir Positionen ohne Rating verwendet wer-
den, die dieser Art von Forderungen angehdren.

6 Ein hochwertiges emissionsspezifisches Rating oder Emittentenrating liegt vor,
wenn ihm ein tieferes Risikogewicht zugeordnet ist, als dies ohne Rating der Fall
wire.

Art. 64c142 Externe Lokal- und Fremdwéahrungsratings

Werden fiir die Risikogewichtung von Positionen ohne Rating vergleichbare Forde-
rungen mit Rating gegeniiber demselben Schuldner verwendet, so sind auf Positionen
in Fremdwahrungen Fremdwéhrungsratings anzuwenden. Auf die Lokalwahrung be-
zogene Ratings konnen nur fiir die Risikogewichtung von Positionen verwendet wer-
den, die ebenfalls auf die Lokalwéhrung lauten.

Art. 65 Verwendung externer Ratings auf Konzernebene

Auf Konzernebene koénnen die in den zu konsolidierenden Gesellschaften verwende-
ten Ratings verwendet werden.

Art. 654143 Léanderrisikoklassifikation

I Fir die Risikogewichtung von Positionen gegeniiber Zentralregierungen kénnen
Banken die Landerrisikoklassifikation verwenden, die nach dem Arrangement on
Guidelines for Officially Supported Export Credits vom 1. Januar 2022144 der Orga-
nisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development, OECD) erstellt und von der OECD verdffent-
licht!45 wird.

2 Fir die Kategorien dieser Lénderrisikoklassifikation gelten folgende Risikoge-
wichte:

a. 0 Prozent bei einer Landerrisikoklassifikation von 0 und 1;
b. 20 Prozent bei einer Landerrisikoklassifikation von 2;

c. 50 Prozent bei einer Léanderrisikoklassifikation von 3;

d. 100 Prozent bei einer Landerrisikoklassifikation von 4—6;

e. 150 Prozent bei einer Landerrisikoklassifikation von 7.

142 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
143 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
144 Das Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits kann im Inter-
net kostenlos abgerufen werden unter www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits
> Arrangement and Sector Understandings.
145 Die Landerrisikoklassifikation kann im Internet kostenlos abgerufen werden unter
www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Under-
standings > Country risk classification.
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Art. 66146 Risikogewichtung der Positionen

1 Positionen der Positionsklassen nach Artikel 63 Absatz 2 sind fiir den SA-BIZ nach
Anhang 2 zu gewichten.

2 Positionen der Positionsklassen nach Artikel 63 Absatz 3 Buchstaben a—e und g sind
flir den SA-BIZ nach Anhang 3 zu gewichten.

3 Positionen der Positionsklasse nach Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe f sind fiir den
SA-BIZ nach Anhang 4 zu gewichten, sofern sie nicht von den Eigenmitteln abgezo-
gen oder nach Artikel 40 Absatz 2 mit 250 Prozent gewichtet werden.

4 Nettopositionen in Zinsinstrumenten nach Artikel 60 sind der Positionsklasse des
Emittenten zuzuordnen und entsprechend nach Risiko zu gewichten.

5 Bei Positionen in Form von Eigenkapitalinstrumenten von im Finanzbereich titigen
Unternehmen bezieht sich die Risikogewichtung nach den Absétzen 3 und 4 auf den-
jenigen Teil der Nettoposition nach Artikel 52, der nicht nach dem entsprechenden
Abzugsverfahren (Art. 33) von den Eigenmitteln abzogen wurde.

Art. 66a!47  Nicht gegen das Wahrungsrisiko abgesicherte Positionen gegeniiber
natiirlichen Personen

1 Sind Retailpositionen gegeniiber natiirlichen Personen sowie durch Wohnliegen-
schaften gesicherte Positionen gegeniiber natiirlichen Personen nicht gegen das Wéh-
rungsrisiko abgesichert und weicht die Kreditwéhrung von der Wéhrung der Einkom-
mensquelle der Kreditnehmerin oder des Kreditnehmers ab, so erhéht sich das
Risikogewicht nach Anhang 3 um die Hélfte. Das maximale Risikogewicht betrégt
150 Prozent. Lombardkredite sind von dieser Erh6hung ausgenommen.

2 Fiir Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV148 ist Absatz 1 fiir Posi-
tionen gegeniiber Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern mit Sitz oder Wohnsitz in
der Schweiz nicht anwendbar.

Art. 67149 Positionen in Lokalwéhrung gegeniiber Zentralregierungen oder
Zentralbanken

Sieht die Aufsichtsbehorde eines anderen Landes als der Schweiz fiir auf Lokalwéh-
rung lautende Positionen gegeniiber der Zentralregierung oder der Zentralbank dieses
Landes eine tiefere Risikogewichtung als nach Artikel 66 Absatz 1 vor, so kdnnen
Banken solche Positionen mit demselben Risikogewicht gewichten, sofern diese Po-
sitionen in Lokalwédhrung dieses Landes refinanziert sind und die Bankenaufsicht die-
ses Landes angemessen ist. Diese Risikogewichtung bezieht sich auf den Teil dieser
Position, der in Lokalwéhrung refinanziert ist.

146 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
147 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
148 SR 952.02

149 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Art. 68150 Banken: Zuordnung zur Positionsklasse Banken und Verwendung
externer Ratings

I Inlandische Wertpapierhduser konnen nur dann der Positionsklasse Banken (Art. 63
Abs. 2 Bst. d) zugeordnet werden, wenn sie Konten fithren. Auslédndische Finanzin-
stitute konnen dieser Positionsklasse zugeordnet werden, wenn sie im Sitzstaat einer
Regulierung und Aufsicht unterstehen, die derjenigen der Banken im Sitzstaat gleich-
wertig ist.

2 Fiir die Risikogewichtung von Positionen gegeniiber Banken diirfen keine externen
Ratings verwendet werden, die sich auf eine implizite Staatsgarantie abstiitzen, aus-
genommen bei Positionen gegeniiber Banken in Staatseigentum.

Art. 684151 Banken: Unterpositionsklassen

1 Positionen gegeniiber einer Bank ohne externes Rating werden wie folgt den Unter-
positionsklassen A—C zugeordnet:

a. Unterpositionsklasse A: Banken mit hoher Kreditfahigkeit;
b. Unterpositionsklasse B: Banken mit mittlerer Kreditfdhigkeit;
c.  Unterpositionsklasse C: Banken mit tiefer Kreditfahigkeit.

2 Die Zuordnung zur Unterpositionsklasse A setzt voraus, dass die Schuldnerbank die
im Sitzstaat geltenden regulatorischen Anforderungen an die Mindesteigenmittel und
Puffer, mit Ausnahme von nicht 6ffentlichen bankspezifischen Mindesteigenmitteln
oder Puffern, erfullt oder tibertrifft.

3 Die Zuordnung zur Unterpositionsklasse B setzt voraus, dass die Schuldnerbank die
im Sitzstaat geltenden regulatorischen Anforderungen an die Mindesteigenmittel, mit
Ausnahme von Puffern oder von nicht 6ffentlichen bankspezifischen Mindesteigen-
mitteln, erfiillt oder tibertrifft.

4 Die Zuordnung zur Unterpositionsklasse C setzt voraus, dass die Schuldnerbank die
Voraussetzungen nach den Absétzen 2 und 3 nicht erfiillt.

5 Positionen gegeniiber einer Bank ohne externes Rating, deren Antrag auf Inan-
spruchnahme der Vereinfachungen nach Artikel 47a von der FINMA bewilligt wurde,
werden lediglich aufgrund der Kreditfdhigkeit der Bank den Unterpositionsklassen
A—C zugeordnet. Die Voraussetzungen nach den Absitzen 2—4 gelten nicht.

Art. 69152 Banken: Risikogewichtung

1 Hlt eine Bank der Unterpositionsklasse A Mindesteigenmittel in Form von hartem
Kernkapital von mindestens 14 Prozent der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten
Positionen (Art. 42b) und von mindestens 5 Prozent des Gesamtengagements (Art.
42a), so ist auf Positionen nach Anhang 2 Ziffer 4.2 gegeniiber dieser Bank ein Risi-
kogewicht von 30 Prozent anwendbar.

150 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
151 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
152 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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2 Auf Positionen gegeniiber einer Bank der Unterpositionsklasse A, B oder C muss
mindestens das Risikogewicht fiir Positionen gegeniiber dem Sitzstaat dieser Bank
angewendet werden, wenn:

a. Positionen gegeniiber dieser Bank nicht in der Lokalwihrung des Sitzstaates
gebucht werden; oder

b. Positionen gegeniiber einer Zweigniederlassung dieser Bank nicht in der Lo-
kalwéhrung der Jurisdiktion, in der die Zweigniederlassung titig ist, gebucht
werden.

3 Absatz 2 gilt nicht fiir unterjahrige selbstliquidierende handelsbezogene Eventual-
verpflichtungen, die sich aus dem Warenverkehr ergeben.

4 Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV!53 kénnen fiir Positionen
gegeniiber einer Bank ohne externes Rating auf die Zuordnung zu Unterpositionsklas-
sen verzichten. Dies gilt ebenfalls fiir Banken der Kategorie 3 nach Anhang 3 BankV,
die iiber unwesentliche Positionen gegeniiber Banken ohne externes Rating verfiigen.
Wird auf Unterpositionsklassen verzichtet, so erhalten die Forderungen in Abhéngig-
keit von ihrer Ursprungslaufzeit ein Risikogewicht von 35 Prozent oder von 60 Pro-
zent (Anhang 3 Ziff. 4). Die FINMA erldsst technische Ausfithrungsbestimmungen.

Art. 70154 Unternehmen

1 Die Risikogewichtung der Positionen gegeniiber Unternehmen richtet sich nach An-
hang 2.

2 Verwendet eine Bank fiir Positionen gegeniiber Banken externe Ratings, so muss sie
auch fiir Positionen gegeniiber Unternehmen externe Ratings verwenden.

3 Als KMU gelten Unternehmen, die im letzten Geschéftsjahr einen konsolidierten
Jahresumsatz von hochstens 75 Millionen Franken erzielten. Gehort das KMU einem
Konzern an, so ist der konsolidierte Umsatz des Konzerns massgebend. Die Risiko-
gewichtung der Positionen gegeniiber diesen Unternehmen richtet sich nach Anhang 2
Ziffer 6.2.

4 Banken der Kategorien 3—5 nach Anhang 3 BankV155 konnen abweichend von Ab-
satz 3 Unternehmen, die iiber maximal 250 Mitarbeitende verfligen, ungeachtet des
konsolidierten Jahresumsatzes als KMU einstufen. Verfiigen diese Unternehmen iiber
kein Rating, so betrdgt die Risikogewichtung der Positionen gegeniiber diesen Unter-
nehmen 90 Prozent.

5 Positionen gegeniiber KMU, ausgenommen direkt und indirekt grundpfandgesi-
cherte Positionen, kdnnen der Positionsklasse Retailpositionen (Art. 71) zugeordnet
werden, wenn sie die Voraussetzungen fiir qualifizierte Retailpositionen erfiillen. Sie
sind nach Anhang 3 Ziffern 1.1 und 1.2 zu gewichten.

153 SR 952.02
154 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
155 SR 952.02
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Art. 704156 Spezialfinanzierungen: Definitionen

I Positionen gegeniiber Unternehmen, ausgenommen direkt und indirekt grundpfand-
gesicherte Positionen, gelten als Spezialfinanzierung, wenn:

a. es sich um eine der folgenden Finanzierungsarten handelt:

1. Finanzierungen, fiir deren Riickzahlung und Sicherung hauptsichlich die
Einnahmen aus dem finanzierten Projekt verwendet werden (Projektfi-
nanzierungen),

2. Finanzierungen des Erwerbs von Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen und
anderen Ausriistungsgegenstanden, deren Riickzahlung von den Zah-
lungsfliissen abhédngt, die durch diese Vermdgenswerte generiert werden
(Objektfinanzierungen),

3. kurzfristige Kredite zur Finanzierung von Vorriten, Lagerbestédnden oder
Forderungen aus borsengehandelten Rohstoffen, die aus dem Erlds aus
dem Verkauf der finanzierten Waren zuriickgezahlt werden (Rohstoff-
handelsfinanzierungen); und

b. mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfiillt ist:

1. das Unternehmen verfiigt {iber wenige oder gar keine anderen wesentli-
chen Vermogenswerte oder Tatigkeiten und ist daher fiir die Riickzah-
lung der Verpflichtung massgeblich auf die Ertrdge aus den zu finanzie-
renden Vermodgenswerten angewiesen,

2. der Vertrag raumt der Bank weitgehende Sicherungsrechte betreffend die
Vermogenswerte und die daraus erzielten Ertrage ein.

2 Verwendet eine Bank fiir Spezialfinanzierungen externe Ratings, so diirfen nur
emissionsspezifische Ratings verwendet werden, nicht aber Emittentenratings.

3 Banken der Kategorien 3—5 nach Anhang 3 BankV157 miissen Positionen nach Ab-
satz 1 Buchstabe a Ziffern 2 und 3 nicht als solche identifizieren. Sie konnen diese
mit dem Risikogewicht fiir Positionen gegeniiber Unternehmen ohne Rating gewich-
ten.

Art. 70018 Spezialfinanzierungen: Risikogewichtung von Projektfinanzierungen

I Fir die Risikogewichtung von Projektfinanzierungen ohne emissionsspezifisches
externes Rating wird eine nicht operative und eine operative Phase unterschieden.

2 Als operative Phase gilt die Phase, in der der Netto-Cashflow des Unternehmens
positiv ist und zur Deckung verbleibender vertraglicher Verpflichtungen ausreicht und
in der die langfristige Verschuldung des Unternehmens riickldufig ist. Die iibrigen
Phasen gelten als nicht operative Phasen.

3 Als hochwertige Projektfinanzierungen gelten Positionen gegeniiber Unternehmen,
die in der Lage sind, ihren finanziellen Verpflichtungen auch unter widrigen 6kono-
mischen oder betrieblichen Voraussetzungen rechtzeitig nachzukommen. Zudem

156 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
157 SR 952.02
158 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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miissen die Projektfinanzierungen die weiteren Anforderungen nach Ziffer 20.52
CRE! erfiillen. Die FINMA erldsst technische Ausfithrungsbestimmungen.

Art. 71160 Retailpositionen

I Retailpositionen umfassen Positionen gegeniiber natiirlichen Personen sowie Positi-
onen nach Artikel 70 Absatz 5 gegeniiber KMU, ausgenommen direkt und indirekt
grundpfandgesicherte Positionen.

2 Retailpositionen sind als qualifizierte Retailpositionen nach Anhang 3 Ziffern 1.1
und 1.2 zu gewichten, wenn sie die folgenden Kriterien erfiillen:

a.  Es handelt sich um revolvierende Kredite und Kreditlinien, um personliche
Kredite mit fester Laufzeit und Leasingvertrage sowie um Kredite und Kre-
ditlinien gegeniiber KMU.

b. Die Retailpositionen gegeniiber einer Gegenpartei betragen insgesamt maxi-
mal 1,5 Millionen Franken und, unter Ausschluss der ausgefallenen Positio-
nen, maximal 1 Prozent der gesamten qualifizierten Retailpositionen.

3 Derivate und andere Wertpapiere sind nicht den qualifizierten Retailpositionen zu-
zuordnen.

Art. 71q161 Inlandische Pfandbriefe

Inléndische Pfandbriefe sind Pfandbriefe nach dem Pfandbriefgesetz vom
25. Juni 1930162, Sie sind nach Anhang 3 Ziffer 2 zu gewichten.

Art. 715163 Ausléndische gedeckte Schuldverschreibungen

! Auslidndische gedeckte Schuldverschreibungen kénnen nur dann dieser Positions-
klasse zugeordnet und nach Anhang 2 Ziffer 8 gewichtet werden, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfiillt sind:

a. Sie werden von einer Bank oder einem Hypothekarinstitut emittiert.

Sie unterstehen aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaberin-
nen und Inhaber einer besonderen 6ffentlichen Aufsicht.

c. Die Einkiinfte aus der Emission der Schuldverschreibungen werden gemaiss
den gesetzlichen Vorschriften in Vermogenswerten angelegt, die wahrend der
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus diesen ergebenden
Verbindlichkeiten decken und vorrangig fiir die beim Ausfall des Emittenten
fallig werdende Riickzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind.

d. Die zur Deckung verwendeten Vermogenswerte fallen in mindestens eine der
folgenden Kategorien:

159 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.

160 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
161 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
162 SR 211.423.4

163 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Forderungen gegeniiber Zentralregierungen, Zentralbanken, supranatio-
nalen Organisationen, 6ffentlich-rechtlichen Koérperschaften oder multi-
lateralen Entwicklungsbanken oder Forderungen, die von einer solchen
Institution garantiert sind;

direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen fiir Wohnliegen-
schaften, die die Anforderungen nach Artikel 72¢ Absatz 1 erfiillen, mit
einem Belehnungsgrad von maximal 80 Prozent;

direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen fiir Gewerbeliegen-
schaften, die die Anforderungen nach Artikel 72¢ Absatz 1 erfiillen, mit
einem Belehnungsgrad von maximal 60 Prozent;

Forderungen gegeniiber Banken mit einem Risikogewicht von maximal
30 Prozent oder Forderungen, die von einer solchen Bank garantiert sind;
diese Forderungen diirfen maximal 15 Prozent der Vermdgenswerte der
ausgegebenen ausldndischen gedeckten Schuldverschreibungen umfas-
sen;

Barmittel oder kurzfristige liquide und sichere Forderungen, die voriiber-
gehend zum Ausgleich von Bestandsverédnderungen dienen;

Derivate, die zur Absicherung der Risiken der auslédndischen gedeckten
Schuldverschreibungen dienen.

e. Der Nominalwert der zur Deckung verwendeten Vermdgenswerte muss min-
destens 10 Prozent iiber dem Nominalwert der vom Institut emittierten aus-
landischen gedeckten Schuldverschreibungen liegen. Sehen die gesetzlichen
Vorschriften nach Buchstabe b diese Uberdeckung nicht vor, so muss das
Institut die Einhaltung dieser Anforderung regelméssig 6ffentlich ausweisen.

f.  Die Bank beschafft sich vom Emittenten der ausldndischen gedeckten Schuld-
verschreibungen mindestens alle sechs Monate die Informationen nach Zif-
fer 20.37 CRE164,

2 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfiillt, so sind die Schuldverschrei-
bungen wie Forderungen gegeniiber ihren Emittenten zu behandeln.165

Art. 72166

Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Definitionen

I Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen sind durch Wohn- oder Gewer-
beliegenschaften gesicherte Positionen. Positionen gegeniiber Unternehmen, die der
Finanzierung von Betriebsmitteln dienen und untergeordnet durch ein Grundpfand
gesichert sind, konnen der Positionsklasse Unternehmen (Art. 70) zugeordnet werden.

2 Wohnliegenschaften sind Liegenschaften, die ganz oder tiberwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzt werden.

164 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
165 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
166 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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3 Selbstgenutzte Wohnliegenschaften sind Wohnliegenschaften, die von der Kredit-
nehmerin oder dem Kreditnehmer iiberwiegend selbst bewohnt werden, sowie maxi-
mal eine weitere Wohneinheit, die iberwiegend vermietet wird und ebenfalls durch
die Bank finanziert wird, die den Hauptwohnsitz der Kreditnehmerin oder des Kredit-
nehmers finanziert. Wohnliegenschaften im Besitz von gemeinniitzigen Wohnbautré-
gern und Wohnliegenschaften mit einem staatlich kontrollierten Kostenmietmodell
gelten als selbstgenutzte Wohnliegenschaften.

4 Gewerbeliegenschaften sind alle Liegenschaften, die keine Wohnliegenschaften
sind.

5 Selbstgenutzte Gewerbeliegenschaften sind Gewerbeliegenschaften, die von der
Kreditnehmerin oder dem Kreditnehmer tiberwiegend selbst genutzt werden.

6 Liegenschaften, die sowohl zu Wohn- als auch zu Gewerbezwecken genutzt werden,
sind ihrer liberwiegenden Nutzungsart zuzuordnen. Das entsprechende Risikogewicht
fiir selbstgenutzte Liegenschaften darf nur angewendet werden, wenn die Liegen-
schaft iiber beide Nutzungsarten hinweg iiberwiegend selbst genutzt wird.

Art. 724167 Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Belehnungsgrad

I Der Belehnungsgrad des Grundpfandes ist das Verhiltnis zwischen dem ausstehen-
den Kredit und den noch nicht als Kredit ausgezahlten Teilen aller Kreditzusagen
einerseits und dem urspriinglichen Belehnungswert des Grundpfandes andererseits.!68

2Bei Krediten, die durch mehrere Grundpfander gesichert sind, teilt die Bank zur Er-
mittlung des Belehnungsgrades pro Grundpfand den Kreditbetrag mittels eines geeig-
neten Schliissels auf die Belehnungswerte der verschiedenen Grundpfander auf.

3 Bei der Berechnung des Belehnungsgrades werden keine risikomindernden Mass-
nahmen nach Artikel 61 beriicksichtigt. Einzige Ausnahme sind verpfandete Konto-
guthaben, die zum Netting nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe a zugelassen sind und
deren einziger Zweck die Riickzahlung des Kredits ist.

4 Allféllige gleich- oder vorrangige Forderungen sind bei der Berechnung des Beleh-
nungsgrads einzurechnen.

Art. 725169 Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Belehnungswert

I Der urspriingliche Belehnungswert des Grundpfandes ist im Rahmen der Kredit-
vergabe bei Neugeschéften und bei Krediterhohungen festzulegen und wéhrend fiinf
Jahren beizubehalten. Werden die bei einer KrediterhShung generierten Mittel nicht
in das Grundpfand investiert, so ist eine Neufestlegung des Belehnungswerts des

167 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
168 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027

(AS 2026 207).
169 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Grundpfands nicht zuldssig und die Frist von fiinf Jahren lduft weiter. Werden Grund-
pfander wihrend der Kreditlaufzeit in Portfolien aufgenommen, so gilt als urspriing-
licher Belehnungswert der Wert bei Aufnahme ins Portfolio.

2 Werden wiihrend dieser fiinf Jahre Anderungen am Grundpfand vorgenommen, die
dessen Wert erhohen, ohne dass der Kredit erhoht wird, so ist eine Erh6hung des Be-
lehnungswerts {iber den urspriinglichen Belehnungswert hinaus im Umfang der Inves-
tition zuldssig.

3 Der Belehnungswert muss gepriift werden bei:

a. einem aussergewOhnlichen Ereignis mit direkter Auswirkung auf den Wert
des Grundpfands;

b. einem wesentlichen Preisriickgang am Immobilienmarkt.

4 Ergibt die Priifung nach Absatz 3, dass sich der Wert des Grundpfands nachhaltig
reduziert hat und unter dem Belehnungswert liegt, so ist dieser entsprechend zu redu-
zieren. Die Bank muss die FINMA vorgéngig informieren, falls die Reduktion einen
wesentlichen Anteil ihrer grundpfandgesicherten Positionen betriftt.

5 Wihrend der fiinf Jahre nach Absatz 1 darf der Belehnungswert nach einer Reduk-
tion im Fall von Absatz 3 Buchstabe b hochstens wieder um den Betrag erhoht wer-
den, um den er nach Absatz 4 reduziert wurde.

6 Banken miissen durch interne Weisungen sicherstellen, dass Belehnungswerte vor-
sichtig festgelegt werden.

7 Die internen Weisungen miissen ein Niederstwertprinzip vorsehen, wonach bei einer
Handénderung als urspriinglicher Belehnungswert der tiefere Wert von Marktwert
und Kaufpreis gilt.

8 Die FINMA regelt die Vorgaben fiir die internen Weisungen niher; insbesondere
prézisiert sie, was als vorsichtige Festlegung der Belehnungswerte gilt.

Art. 72170 Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Risikogewichtung

! Eine direkt oder indirekt grundpfandgesicherte Position ist in ihrer Gesamtheit mit
dem dem Belehnungsgrad des Grundpfands zugewiesenen Risikogewicht nach An-
hang 3 Ziffer 3 zu gewichten, wenn die folgenden Anforderungen erfiillt sind:

a. Die Liegenschaften sind fertiggestellt, ausser im Fall von Baukrediten und
Krediten fiir Bauland (Art. 72¢).

b.  Anspriiche auf das Grundpfand sind rechtlich innerhalb eines angemessenen
Zeitraums durchsetzbar.

c. Jede Inhaberin und jeder Inhaber von vor-, gleich- und nachrangigen Pfand-
rechten kann unabhéingig von den anderen die Durchsetzung ihrer oder seiner
Anspriiche geltend machen und die vorrangigen Glaubigerinnen und Glaubi-
ger konnen das Grundpfand nicht zu einem Preis verwerten, der nachrangige
Glaubigerinnen und Gléubiger benachteiligt.

170 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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d. Die Tragbarkeit (Art. 72d) des Kredits sowie die Riickzahlungsfahigkeit der
Kreditnehmerin oder des Kreditnehmers werden im Rahmen der Kredit-
vergabe gepriift.

Der Belehnungswert ist nach Artikel 725 vorsichtig festgelegt.

f.  Die Informationen, die im Zeitpunkt der Kreditvergabe und zu Monitoring-
Zwecken bendtigt werden, sind angemessen dokumentiert.

2 Bei ausléndischen Liegenschaften ist die Risikogewichtung nach Absatz 1 nur mog-
lich, wenn die Einhaltung der Anforderungen durch ein angemessenes und im Ver-
gleich mit schweizerischen Liegenschaften gleichwertiges Risikomanagement sicher-
gestellt werden kann.

3 Voraussetzung fiir die Risikogewichtung nach Absatz 1 ist, dass das Kreditgeschéft
der Bank die folgenden Minimalanforderungen erfiillt:

a. Die Kreditnehmerin oder der Kreditnehmer erbringt fiir die Finanzierung ei-
nen angemessenen Mindestanteil an Eigenmitteln, der weder aus einer Ver-
pfindung noch aus einem Vorbezug nach Artikel 305 beziehungsweise 30c
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982171 iiber die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) stammt.

b. Der Kredit wird zeitlich und betragsmissig angemessen amortisiert.

4 Die FINMA regelt die Minimalanforderungen an das Kreditgeschift nach Absatz 3
als Voraussetzung fiir die Risikogewichtung néher; insbesondere prézisiert sie, was
als angemessener Mindestanteil an Eigenmitteln und als angemessene Amortisierung
gilt.

5 Sind die Voraussetzungen nach den Absétzen 1-3 nicht erfiillt, so betrdgt das Risi-
kogewicht:

a. fiir selbstgenutzte Wohnliegenschaften und selbstgenutzte Gewerbeliegen-
schaften fiir:
1. natiirliche Personen: 75 Prozent,
2. KMU: 85 Prozent, unter Vorbehalt von Artikel 70 Absatz 4,
3. alle anderen Gegenparteien: das Risikogewicht der Gegenpartei;

b. fiir nicht selbstgenutzte Wohnliegenschaften und nicht selbstgenutzte Gewer-
beliegenschaften: 150 Prozent.

6 Bei nachrangigen Forderungen muss das gemiss Belehnungsgrad resultierende Ri-
sikogewicht nach Anhang 3 Ziffer 3 mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, ausser
es entspricht dem nach Anhang 3 Ziffern 3.1-3.4 jeweils tiefsten Risikogewicht. Das
resultierende Risikogewicht entspricht hochstens dem Risikogewicht nach Ab-
satz 5.172

171 SR 831.40
172 Die Berichtigung vom 24. Jan. 2025 betrifft nur den franzosischen Text (AS 2025 61).
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Art. 72d'73  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Tragbarkeit

I Banken miissen durch interne Weisungen sicherstellen, dass die Tragbarkeit der ver-
gebenen Kredite nachhaltig und systematisch gewahrleistet ist. Sie miissen sich dabei
auf vorsichtig ermittelte kalkulatorische Kosten abstiitzen.

2 Die FINMA regelt die Vorgaben fiir die internen Weisungen néher; insbesondere
prézisiert sie, was als nachhaltige und systematische Gewdhrleistung der Tragbarkeit
und was als vorsichtige Ermittlung der kalkulatorischen Kosten gilt.

Art. 72¢174  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Baukredite und
Kredite fiir Bauland

I Als Baukredite gelten Kredite zur Erschliessung und zum Bau von Liegenschaften.
Als Kredite fiir Bauland gelten Kredite zum Erwerb von Grundstiicken fiir Erschlies-
sungs- und Bauzwecke.

2 Baukredite und Kredite fiir Bauland fiir selbstgenutzte Wohnliegenschaften, die die
Anforderungen nach Artikel 72¢ Absatz 1 Buchstaben b—f erfiillen, sind nach An-
hang 3 Ziffer 3.1 zu gewichten. Sind diese Anforderungen nicht erfiillt, so ist Arti-
kel 72¢ Absatz 5 Buchstabe a anwendbar.

3 Baukredite und Kredite fiir Bauland fiir Wohnliegenschaften, die nicht selbstgenutzt
sind, sind mit 100 Prozent zu gewichten, sofern die Anforderungen nach Artikel 72¢
Absatz 1 Buchstaben b—f erfiillt sind und der Belehnungsgrad maximal 70 Prozent
betrdgt. In allen anderen Féllen sind sie mit 150 Prozent zu gewichten. Der dem Be-
lehnungsgrad zugrunde liegende Wert entspricht dem geschitzten Belehnungswert
des Grundpfandes zum Zeitpunkt der Fertigstellung.

4 Baukredite und Kredite fiir Bauland fiir selbstgenutzte Gewerbeliegenschaften sind
nach Artikel 72¢ Absatz 5 Buchstabe a zu gewichten.

5 Baukredite und Kredite fiir Bauland fiir Gewerbeliegenschaften, die nicht selbstge-
nutzt sind, sind mit 150 Prozent zu gewichten.

Art. 721175 Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Beriicksichtigung risikomindernder Massnahmen

I Risikomindernde Massnahmen (Art. 61) kdnnen bei der Berechnung der nach Risiko
zu gewichtenden direkt und indirekt grundpfandgesicherten Positionen beriicksichtigt
werden, soweit sie nicht bereits bei der Berechnung des Belehnungsgrades nach Arti-
kel 72a Absatz 3 beriicksichtigt wurden.

2 Verpfandete Vorsorgevermdgen nach Artikel 306 BVG176 und Artikel 4 der Verord-
nung vom 13. November 1985177 {iber die steuerliche Abzugsberechtigung fiir Bei-
trige an anerkannte Vorsorgeformen kénnen im Rahmen der Anrechenbarkeit nach
Artikel 61 beriicksichtigt werden, wenn:

173 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
174 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
175 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
176 SR 831.40

177 SR 831.461.3
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a. die Verpfindung als Zusatzdeckung zu einer grundpfandgesicherten Forde-
rung besteht;

b. es sich bei der Liegenschaft um eine selbstgenutzte Wohnliegenschaft han-
delt; und

c. die Minimalanforderungen nach Artikel 72¢ Absatz 3 erfiillt sind.

Art. 72¢178  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Technische
Ausfithrungsbestimmungen

Die FINMA erldsst technische Ausfithrungsbestimmungen zu den direkt und indirekt
grundpfandgesicherten Positionen. Sie richtet sich dabei nach dem CRE!79. In Abwei-
chung vom CRE regelt sie im Rahmen von Artikel 72f Absatz 2 die Anrechenbarkeit
verpfandeter Vorsorgevermogen.

Art. 73 Instrumente mit Beteiligungscharakter!80

Nettopositionen in Instrumenten mit Beteiligungscharakter sind nach Anhang 4 zu
gewichten. Ausgenommen sind Anteile von Nettopositionen, die:18!

a. nach den Artikeln 31-40 von den Kapitalbestandteilen abzuziehen sind; oder
b.  nach Artikel 40 Absatz 2 zu gewichten sind.

Art. 74-76182

4. Abschnitt: IRB

Art. 77183

1 Die Banken, die bei der Berechnung der Mindesteigenmittel fiir Kreditrisiken den
IRB anwenden, haben die Wahl zwischen:

a. dem einfachen IRB (Foundation IRB, F-IRB); oder
b. dem fortgeschrittenen IRB (4Advanced IRB, A-IRB).

2 Die Gesamtheit der nach Risiko gewichteten direkt und indirekt grundpfandgesi-
cherten Positionen mit Grundpfand in der Schweiz, die unter Anwendung des IRB
berechnet werden, muss mindestens 72,5 Prozent der entsprechenden nach dem
SA-BIZ berechneten Gesamtheit betragen. Dies gilt auf Stufe des Einzelinstituts so-
wie auf Stufe von dessen als Finanzgruppe konsolidierten Tochtergesellschaften, in

178 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
179 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
180 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
181 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
182 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025

(AS 2024 13).
183 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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denen die direkt und indirekt grundpfandgesicherten Positionen mit Grundpfand in
der Schweiz verbucht sind.

3 Fiir direkt und indirekt durch Wohnliegenschaften grundpfandgesicherte Positionen,
bei denen das Kreditgeschéft der Bank die Minimalanforderungen nach Artikel 72¢
Absatz 3 nicht erfiillt, ist das Risikogewicht nach Artikel 72¢ Absatz 5 anzuwenden,
sofern dieses hoher ist als das nach dem IRB bestimmte Risikogewicht.

4 Fiir ausgefallene Positionen gilt, nach Abzug von Einzelwertberichtigungen sowie
Teilausbuchungen, ein Risikogewicht von 100 Prozent.

5 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen zum IRB. Sie richtet sich
dabei nach dem CRE!84, kann jedoch zur Beriicksichtigung der Praxis der Schweizer
Banken Abweichungen vorsehen bei der Zuordnung der Positionen zu den Positions-
klassen sowie bei der Definition des Ausfalls von Lombardkrediten.

6 Bei fehlender Regelung nach dem IRB gelten sinngemaéss die Bestimmungen des
SA-BIZ.

5. Abschnitt:185
Gemeinsame Bestimmungen fiir die Risikogewichtung nach dem SA-
BIZ und dem IRB

Art. 77a Zentrale Gegenparteien und Clearing-Mitglieder

1 Die Artikel 77a—77e gelten fiir Transaktionen mit zentralen Gegenparteien nach Ar-
tikel 48 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015186,

2 Zentrale Gegenparteien gelten unter folgenden Voraussetzungen als qualifizierte
zentrale Gegenparteien:

a. Sie verfiigen iiber eine Bewilligung als zentrale Gegenpartei fiir die angebo-
tenen Leistungen.

b. Sie haben Sitz in einer Jurisdiktion, in der sie einer angemessenen Regulie-
rung und Aufsicht unterstehen.

c. Die Banken verfiigen iiber die ntigen Informationen der zentralen Gegenpar-
tei, um fir Risiken gegeniiber dem Ausfallfonds ihre Mindesteigenmittel nach
Artikel 77d Absatz 2 zu berechnen, und die zustdndigen Aufsichtsbehdrden
iiberpriifen diese Informationen und die Berechnung.

3 Als Clearing-Mitglieder gelten Teilnehmer einer zentralen Gegenpartei, die befugt
sind, als Partei in eine direkte Transaktion mit der zentralen Gegenpartei einzutreten,
unabhingig davon, ob auf eigene Rechnung oder als Intermedidr zwischen der zent-
ralen Gegenpartei und Clearing-Kunden.

4 Als Clearing-Kunden gelten Gegenparteien, die eine Transaktion mit einer zentralen
Gegenpartei tiber ein Clearing-Mitglied abwickeln, das:

184 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
:22 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
SR 958.1

56/126



Eigenmittelverordnung 952.03

a. als Finanzintermedidr mit Vertragsbeziehung sowohl zur zentralen Gegenpar-
tei als auch zum Clearing-Kunden auftritt; oder

b. die Vertragserfiillung des Clearing-Kunden gegeniiber der zentralen Gegen-
partei garantiert.

Art. 77b Mindesteigenmittel: Grundsitze fiir Positionen gegeniiber zentralen
Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern

1 Die Mindesteigenmittel fiir Positionen einer Bank gegeniiber zentralen Gegenpar-
teien und Clearing-Mitgliedern sind zu berechnen fiir:

a. Positionen aus Handelsgeschiften auf eigene Rechnung;

b. Positionen aus Handelsgeschéften, fiir die die Bank gegeniiber dem Clearing-
Kunden die Leistungserfiillung der zentralen Gegenpartei garantiert;

c. Risiken gegeniiber dem Ausfallfonds.
2 Als Handelsgeschifte gelten:
a. Derivatgeschifte;
b.  Wertpapierfinanzierungsgeschifte;
c.  Geschéfte mit langer Abwicklungsdauer;

d. Margenzahlungen im Zusammenhang mit den Handelsgeschiften nach den
Buchstaben a—c.

3 Fiir Positionen im Zusammenhang mit Kassageschéften gilt Artikel 77/ Fiir Beitrdge
an Ausfallfonds, die nur das Abwicklungsrisiko von Kassageschéften abdecken, gilt
ein Risikogewicht von 0 Prozent.

4 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen zur Berechnung der Min-
desteigenmittel nach Absatz 1 und fiir das Risikomanagement im Zusammenhang mit
Positionen gegeniiber zentralen Gegenparteien, Clearing-Mitgliedern und Clearing-
Kunden. Sie richtet sich dabei nach dem CRE!87.

Art. 77c Mindesteigenmittel: Positionen gegeniiber nicht qualifizierten
zentralen Gegenparteien

I Die Mindesteigenmittel fiir Positionen aus Handelsgeschéften nach Artikel 775 Ab-
satz 1 Buchstaben a und b gegeniiber nicht qualifizierten zentralen Gegenparteien sind
unter Verwendung des SA-BIZ zu berechnen.

2 Fiir folgende Positionen gegeniiber dem Ausfallfonds gilt ein Risikogewicht von
1250 Prozent:

a. fiir vorfinanzierte Beitrdge an den Ausfallfonds;

b. fiir auf Anfrage verbindlich an den Ausfallfonds zu leistende Beitrdge oder
Nachschusspflichten.

187 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
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3Ist die Verpflichtung nach Absatz 2 Buchstabe b unbegrenzt, so bestimmt die
FINMA im Einzelfall die Hohe der Verpflichtung, auf die dieses Risikogewicht an-
zuwenden ist.

Art. 77d Mindesteigenmittel: Positionen gegeniiber qualifizierten zentralen
Gegenparteien

I Handelt eine Bank als Clearing-Mitglied einer qualifizierten zentralen Gegenpartei,
so gilt fiir Positionen aus Handelsgeschéften nach Artikel 77b Absatz 1 Buchstaben a
und b gegentiiber der qualifizierten zentralen Gegenpartei ein Risikogewicht von 2
Prozent.

2 Die Mindesteigenmittel fiir Beitrdge an den Ausfallfonds berechnen sich nach An-
hang 4a.

3 Die Mindesteigenmittel nach den Absétzen 1 und 2 entsprechen hichstens den Min-
desteigenmitteln gegeniiber einer nicht qualifizierten Gegenpartei.

4 Handelt eine Bank als Clearing-Kundin eines Clearing-Mitglieds einer qualifizierten
zentralen Gegenpartei und ist die Ubertragbarkeit des Geschifts im Fall eines Ausfalls
des Clearing-Mitglieds gewéhrleistet, so gilt fiir die Positionen der Bank aus Handels-
geschiften ein Risikogewicht von:

a. 2 Prozent, wenn diese Positionen vor dem Risiko des gemeinsamen Ausfalls
des Clearing-Mitglieds und von dessen anderen Clearing-Kunden geschiitzt
sind;

b. 4 Prozent, wenn diese Positionen vor dem Risiko des Ausfalls des Clearing-
Mitglieds oder des Ausfalls von dessen anderen Clearing-Kunden geschiitzt
sind, aber nicht vor dem Risiko eines gemeinsamen Ausfalls des Clearing-
Mitglieds und von dessen anderen Clearing-Kunden.

Art. 77e Zusitzliche Eigenmittel fiir Positionen gegentiber zentralen
Gegenparteien

Die Bank muss priifen, ob die Mindesteigenmittel nach den Artikeln 77b—77d die Ri-
siken ihrer Positionen gegeniiber der zentralen Gegenpartei angemessen abdecken.
Andernfalls muss sie in Ergdnzung zu den erforderlichen Eigenmitteln nach den Ar-
tikeln 41-45a und, sofern sie systemrelevant ist, nach den Artikeln 130-131b ange-
messene zusitzliche Eigenmittel halten.

Art. 771 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen

I Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen sind Positionen, bei denen auf-
grund einer verspéteten oder fehlgeschlagenen Abwicklung ein Verlustrisiko besteht.

2 Positive Wiederbeschaffungswerte von Positionen aus nicht abgewickelten Wiah-
rungs-, Effekten- und Warentransaktionen, die nach dem Prinzip «Lieferung gegen
Zahlung» oder «Zahlung gegen Zahlungy iiber ein Effektenabwicklungs- oder ein
Zahlungssystem abgewickelt werden, erhalten ein Risikogewicht von:
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a. 100 Prozent bei 5-15 Bankwerktagen nach dem vereinbarten Erfiillungster-
min;
b. 625 Prozent bei 16-30 Bankwerktagen nach dem vereinbarten Erfiillungster-
min;
c.  937,5 Prozent bei 31-45 Bankwerktagen nach dem vereinbarten Erflillungs-
termin;
d. 1250 Prozent bei 46 oder mehr Bankwerktagen nach dem vereinbarten Erfiil-
lungstermin.
3 Positionen aus nicht abgewickelten Wahrungs-, Effekten- und Warentransaktionen,
die auf andere Weise abgewickelt werden, sind wie folgt zu behandeln:
a. Die Bank, die ihre Leistung erbracht hat, behandelt das Geschift, bis die Ge-
genleistung erbracht wird, wie einen Kredit. Falls die Positionen nicht mate-

riell sind, kann anstelle eines ratingabhingigen Risikogewichts auch ein Risi-
kogewicht von 100 Prozent eingesetzt werden.

b. Falls fiinf Bankwerktage nach dem dafiir vereinbarten Erfiillungstermin die
Gegenleistung nicht erbracht wurde, werden der gelieferte Wert und ein all-
falliger positiver Wiederbeschaffungswert mit 1250 Prozent gewichtet.

4 Positionen aus nicht abgewickelten Wahrungs-, Effekten- und Warentransaktionen
mit einem Gegenpartei-Kreditrisiko sind in Abweichung von den Absétzen 2 und 3
nach den Artikeln 56 und 62 zu behandeln.

Art. 77g CVA-Risiko: Mindesteigenmittel

1 Banken miissen das CVA-Risiko mit Mindesteigenmitteln unterlegen. Die FINMA
regelt, welche Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschéfte von der Unterlegung
des CVA-Risikos ausgenommen sind. Sie richtet sich dabei nach Ziffer 50 des Basler
Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen fiir Markt-
risiken (MAR)!188,

2 Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des CVA-Risikos sind nach einem der fol-
genden Ansédtze zu berechnen:

a. dem Basisansatz fiir das CVA-Risiko;
b. dem vereinfachten Ansatz fir das CVA-Risiko;
c. dem fortgeschrittenen Ansatz fiir das CVA-Risiko.

3 Die Verwendung des fortgeschrittenen Ansatzes fiir das CVA-Risiko erfordert eine
Bewilligung der FINMA.

Art. 77h CVA-Risiko: Basisansatz

I Banken, die zur Berechnung der Mindesteigenmittel zur Unterlegung des CVA-
Risikos den Basisansatz fiir das CVA-Risiko anwenden, kénnen einen der folgenden
Ansitze wihlen:

188 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
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a. den reduzierten Basisansatz;
b. den vollstindigen Basisansatz.

2 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach Ziffer 50 MAR!89.

Art. 77i CVA-Risiko: vereinfachter Ansatz

I Banken, deren aggregierter Bruttonominalbetrag aller nicht {iber eine zentrale Ge-
genpartei gehandelten Derivate maximal 125 Milliarden Franken betrégt, konnen ihr
CVA-Risiko mit 100 Prozent der Mindesteigenmittel unterlegen, die erforderlich sind
zur Unterlegung des Gegenpartei-Kreditrisikos der Derivate und Wertpapierfinanzie-
rungsgeschifte. CVA-Absicherungen diirfen nach dem vereinfachten Ansatz fiir das
CVA-Risiko nicht beriicksichtigt werden.

2 Der vereinfachte Ansatz ist auf das gesamte Portfolio anzuwenden. Er darf nicht mit
dem fortgeschrittenen Ansatz oder mit dem Basisansatz kombiniert werden, ausser
auf konsolidierter Basis nach Artikel 77; Absatz 2 zweiter Satz.

3 Die FINMA kann eine Bank dazu verpflichten, den fortgeschrittenen Ansatz oder
den Basisansatz anzuwenden, sofern das CVA-Risiko, das aus den Derivatepositionen
und Wertpapierfinanzierungsgeschiften der Bank resultiert, wesentlich zum Gesam-
trisiko der Bank beitrégt.

Art. 77 CVA-Risiko: fortgeschrittener Ansatz

I Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des CV A-Risikos nach dem fortgeschritte-
nen Ansatz fiir das CVA-Risiko entsprechen der aus den Einzelrisiken berechneten
Eigenmittelanforderung.

2 Der fortgeschrittene Ansatz darf mit dem Basisansatz kombiniert werden. Bei der
Berechnung der Mindesteigenmittel fiir das CVA-Risiko auf konsolidierter Basis ist
auch eine Kombination mit dem vereinfachten Ansatz mdglich, sofern dieser von zu
konsolidierenden Gruppengesellschaften des Finanzbereichs mit auf konsolidierter
Basis unwesentlichem CVA-Risiko angewendet wird.

3 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach Ziffer 50 MAR!90.

3. Kapitel: ...

Art. 78 und 79191

189 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.

190 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.

191 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
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4. Kapitel: Marktrisiken
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 80192

Art. 81193 Begriff

Als Marktrisiko gilt die Gefahr eines Verlusts auf Bilanz- und Ausserbilanzpositionen
infolge von Marktpreisschwankungen, insbesondere bei:

a. Zinsen einschliesslich Kreditaufschlag (Zinsrisiko);
b. Aktien (Aktienpreisrisiko);

c.  Wihrungen (Wahrungsrisiko);

d.  Gold (Goldpreisrisiko);

e. Rohstoffen einschliesslich Edelmetallen, mit Ausnahme von Gold, und Elekt-
rizitdt (Rohstoffrisiko).

Art. 814194 Zu berechnende Mindesteigenmittel fiir Marktrisiken

! Fiir Positionen des Handelsbuchs sind die Mindesteigenmittel zu berechnen, die zur
Unterlegung aller Marktrisiken erforderlich sind.

2 Fiir Positionen des Bankenbuchs sind die Mindesteigenmittel zu berechnen, die zur
Unterlegung des Wéhrungs-, des Goldpreis- und des Rohstoffrisikos erforderlich sind.

Art. 815195 Ausnahmen beim Wéhrungsrisiko

I Positionen, die nach den Artikeln 32—40 von den anrechenbaren Eigenmitteln abzu-
ziehen sind, kénnen von der Berechnung der Mindesteigenmittel zur Unterlegung des
Wihrungsrisikos ausgenommen werden.

2 Unter folgenden Voraussetzungen konnen zudem Positionen von der Berechnung
der Mindesteigenmittel zur Unterlegung des Wéhrungsrisikos ausgenommen werden,
die eingegangen oder aufrechterhalten werden, um das Verhiltnis von anrechenbaren
Eigenmitteln, Kernkapital oder hartem Kernkapital zur Gesamtheit der nach Risiko
gewichteten Positionen (Eigenmittelquoten) vollstédndig oder teilweise vor Wechsel-
kursénderungen abzusichern:

a. Die Positionen stammen nicht aus Handelsaktivititen (strukturelle Fremd-
wiahrungspositionen).

192 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025

(AS 2024 13).
193 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
194 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
195 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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b. Der Umfang der ausgenommenen Positionen darf den Wert nicht {iberschrei-
ten, der zu einer Neutralisierung der Wechselkurssensitivitit der Eigenmittel-
quoten fiihrt.

c. Die Positionen werden fiir mindestens sechs Monate von der Berechnung aus-
geschlossen.

d. Die Bank regelt den Aufbau und die Bewirtschaftung dieser strukturellen
Fremdwahrungspositionen in internen Weisungen.

e. Der Ausschluss von Positionen und deren Absicherungen muss konsistent er-
folgen; einmal ausgeschlossene Positionen bleiben wéhrend ihrer gesamten
Lebensdauer ausgeschlossen.

f. Die Bank muss der FINMA jederzeit ein vollstindiges Inventar aller ausge-
schlossenen Positionen liefern kdnnen.

3 Die FINMA regelt die Vorgaben fiir die internen Weisungen nach Absatz 2 Buch-
stabe d in technischen Ausfiihrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei nach Zif-
fer 11.3 MAR!%6,

Art. 81¢197  Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen des Finanzbereichs

I Positionen, die nach den Artikeln 3240 von den anrechenbaren Eigenmitteln abzu-
ziehen oder zur Berechnung der Mindesteigenmittel mit 1250 Prozent zu gewichten
sind, diirfen nicht zusétzlich in die Berechnung der Eigenmittel fiir Marktrisiken ein-
fliessen.

2 Mit Zustimmung der FINMA kann eine Bank die im Handelsbuch gehaltenen Posi-
tionen in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen des Finanzbereichs ohne Ab-
zlige nach den Schwellenwerten nach Artikel 35 Absétze 2 und 3 in die Berechnung
der Eigenmittel fiir Marktrisiken einfliessen lassen, sofern die Bank:

a. in diesen Instrumenten ein aktiver Market-Maker ist; und

b. iber angemessene Systeme und Kontrollen fiir den Handel solcher Positionen
verfiigt.

Art. 82198 Berechnungsansétze

I Die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung der Marktrisiken vorliegen miissen,
konnen berechnet werden nach:

a. dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz;
b. dem Marktrisiko-Standardansatz; oder
¢. dem Marktrisiko-Modellansatz.

196 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
197 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
198 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

62 /126



Eigenmittelverordnung 952.03

2 Der Marktrisiko-Modellansatz und der Marktrisiko-Standardansatz diirfen kombi-
niert werden. Bei der Berechnung der Mindesteigenmittel fiir Marktrisiken auf kon-
solidierter Basis ist auch eine Kombination mit dem einfachen Marktrisiko-Standar-
dansatz moglich, sofern dieser von zu konsolidierenden Gruppengesellschaften des
Finanzbereichs mit auf konsolidierter Basis unwesentlichen Marktrisiken angewendet
wird.

3 Fiir die folgenden Positionen diirfen die Mindesteigenmittel nicht nach dem Markt-
risiko-Modellansatz berechnet werden:

a. Verbriefungen;

Anteile an verwalteten kollektiven Vermégen, die nach Artikel 5 Absatz 3
Buchstabe ¢ dem Handelsbuch zugeordnet werden und bei denen keine ge-
naue Kenntnis der zugrunde liegenden Anlagen moglich ist.

2. Abschnitt:19 Einfacher Marktrisiko-Standardansatz

Art. 83 Anwendung

I Eine Bank kann die Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Marktrisiken nach dem
einfachen Marktrisiko-Standardansatz berechnen, wenn sie die folgenden Vorausset-
zungen erfiillt:

a. Sie ist keine international tétige systemrelevante Bank nach Artikel 124a Ab-
satz 1.

b. Sie betreibt keinen Korrelationshandel.

c. Sie wendet nicht den Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87) oder den Marktri-
siko-Modellansatz (Art. 88) an.

d. Sie weist keine komplexen Handelsaktivitéten auf.

2 In begriindeten Einzelfillen kann die FINMA die Anwendung des Marktrisiko-Stan-
dardansatzes anordnen, auch wenn die Bank die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
fullt.

3 Banken nach Absatz 1, die keine Kreditderivate im Handelsbuch halten und deren
Handelsbuch bestimmte Grenzwerte nicht liberschreitet, diirfen die Mindesteigenmit-
tel zur Unterlegung von Zins- und Aktienpreisrisiken von Instrumenten, die im Han-
delsbuch gehalten werden, nach den Artikeln 59a, 595, 60 und 66—73 berechnen (De-
Minimis-Ansatz). Sie miissen dabei die Bestimmungen desselben Ansatzes anwenden
wie fiir die Unterlegung der Kreditrisiken, unter Anwendung eines Multiplikators von
2,5 auf die nach Risiko gewichteten Positionen.

4 Die FINMA legt die Grenzwerte fest.

5 Bei der Berechnung der Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Marktrisiken auf
konsolidierter Basis ist eine Kombination des De-Minimis-Ansatzes mit den Ansétzen

199 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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nach Artikel 82 Absatz 1 mdglich, sofern der De-Minimis-Ansatz von zu konsolidie-
renden Gruppengesellschaften des Finanzbereichs mit auf konsolidierter Basis unwe-
sentlichen Marktrisiken angewendet wird.

Art. 83a Mindesteigenmittel

I Nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz sind die Mindesteigenmittel wie
folgt zu berechnen:

a. Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Zins-, des Ak-
tienpreis-, des Wéhrungs-, des Goldpreis- und des Rohstoffrisikos werden
nach den Artikeln 84-86a berechnet.

b. Der Wert nach Buchstabe a pro Risikokategorie wird mit dem Skalierungs-
faktor der entsprechenden Risikokategorie multipliziert.

c. Die nach Buchstabe b skalierten Werte aller Risikokategorien werden addiert.

2 Bei der Berechnung nach Absatz 1 Buchstabe a sind pro Risikokategorie die ent-
sprechenden Risiken von Optionen zu beriicksichtigen.

3 Der Skalierungsfaktor betrégt fiir:
a. das Zinsrisiko: 1,3;
b. das Aktienpreisrisiko: 3,5;
c. das Wahrungs- und das Goldpreisrisiko: 1,2;
d. das Rohstoffrisiko: 1,9.

4 Die FINMA erlésst technische Ausfiihrungsbestimmungen zur Berechnung der Min-
desteigenmittel nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz. Sie richtet sich da-
bei nach dem MAR?200,

Art. 84 Zinsrisiken im Handelsbuch

I Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos
der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen ergeben sich aus der Multiplikation
des absoluten Betrags der Nettoposition nach den Artikeln 51 und 52 pro Emission
mit den Sétzen nach Anhang 5.

2 Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des allgemeinen Zinsrisikos
dieser Positionen entsprechen der Summe der pro Wéhrung mittels der Laufzeitme-
thode oder der Durationsmethode ermittelten Werte. Alle Werte miissen mit derselben
Methode berechnet werden.

Art. 85 Aktienpreisrisiken im Handelsbuch

I Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des spezifischen Aktien-
preisrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der
Summe des absoluten Betrags der Nettopositionen nach den Artikeln 51 und 52 pro
Emission.

200 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
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2 Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des allgemeinen Aktien-
preisrisikos dieser Positionen betragen 8 Prozent der Summe des absoluten Betrags
der Nettopositionen pro nationalen Markt.

3 Die FINMA regelt Kriterien fiir Aktienindizes, fiir die abweichende Prozentsitze
gelten kdnnen, und legt diese Prozentsitze fest. Sie richtet sich dabei nach dem
MAR201,

Art. 86 Wihrungs- und Goldpreisrisiken im Banken- und im Handelsbuch

I Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Wahrungsrisikos der
dem Banken- oder dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der
pro Fremdwahrung berechneten und in Franken umgerechneten Summe der Netto-
Longpositionen nach den Artikeln 51 und 52 oder der Summe der analog berechneten
Netto-Shortpositionen. Massgebend ist der hhere Wert.

2 Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Goldpreisrisikos dieser
Positionen betragen 8 Prozent des absoluten Betrags der in Franken umgerechneten
Nettoposition.

Art. 86a Rohstoffrisiken im Banken- und im Handelsbuch

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Rohstoffrisikos der dem
Banken- oder dem Handelsbuch zugeordneten Positionen entsprechen der Summe der
pro Rohstoff mittels dem Laufzeitbandverfahren oder dem vereinfachten Verfahren
ermittelten Werte. Alle Werte miissen mit demselben Verfahren berechnet werden.

3. Abschnitt:202 Marktrisiko-Standardansatz

Art. 87

1 Banken, die weder den einfachen Marktrisiko-Standardansatz anwenden noch eine
Bewilligung zur Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes haben, miissen die
Mindesteigenmittel nach dem Marktrisiko-Standardansatz berechnen.

2 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen zur Berechnung der Min-
desteigenmittel nach dem Marktrisiko-Standardansatz. Sie richtet sich dabei nach dem
MAR2%, Sie legt fiir die Berechnung der Mindesteigenmittel fiir Anteile an verwalte-
ten kollektiven Vermdgen im Handelsbuch alternative Methoden fest, die nur unwe-
sentlich von den im MAR vorgesehenen Methoden abweichen und den Implementa-
tionsaufwand verringern.

201 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
202 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
203 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
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4. Abschnitt: Marktrisiko-Modellansatz

Art. 88204

I Die Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der
FINMA.

2 Die FINMA regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und prézisiert die Berechnung
der Mindesteigenmittel nach dem Marktrisiko-Modellansatz. Sie richtet sich dabei
nach dem MAR20, Sie sieht jedoch folgende Abweichungen vom MAR vor:

a. zusitzliche Anforderungen an die Infrastruktur und das Risikomanagement,
soweit fiir die sachgerechte Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes no-
tig;

b. Vereinfachungen bei der Modellierung von Anteilen an verwalteten kol-
lektiven Vermogen im Handelsbuch, soweit dadurch keine unangemessenen
Berechnungen resultieren.

3 Die FINMA legt den im Marktrisiko-Modellansatz vorgesehenen Multiplikator im
Einzelfall fest. Der Multiplikator betragt mindestens 1,5. Bei dessen Festlegung trigt
die FINMA der Erfiillung der Bewilligungsvoraussetzungen und der Prognosegenau-
igkeit des institutsspezifischen Risikoaggregationsmodells Rechnung.

5. Kapitel:206 Operationelle Risiken

Art. 89 Begriff

Als operationelles Risiko gilt die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemes-
senheit oder des Versagens von internen Prozessen oder Systemen, infolge des Ver-
sagens von Menschen oder infolge von externen Ereignissen eintreten. Eingeschlos-
sen sind Rechtsrisiken, nicht aber strategische Risiken und Reputationsrisiken.

Art. 90 Berechnungsansatz

I Die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung der operationellen Risiken vorliegen
miissen, sind nach dem Standardansatz fiir operationelle Risiken zu berechnen.

2 Der Standardansatz basiert auf folgenden Kennzahlen:
a.  Geschiftsindikator (Business Indicator, Bl);
b. Geschiftsindikatorkomponente (Business Indicator Component, BIC);
c. interner Verlustmultiplikator (/nternal Loss Multiplier, ILM);
d.  Verlustkomponente (Loss Component, LC).

204 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
205 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
206 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

66 /126



Eigenmittelverordnung 952.03

3 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach dem Basler Mindeststandard zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Posi-
tionen fiir operationelle Risiken (OPE)207.

Art. 91 Berechnung der Mindesteigenmittel

Nach dem Standardansatz ergeben sich die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung
der operationellen Risiken vorliegen miissen, aus der Multiplikation der Geschéftsin-
dikatorkomponente mit dem internen Verlustmultiplikator.

Art. 92 Geschéftsindikator: Komponenten
I Der Geschiftsindikator entspricht der Summe von:

a. Zins- und Dividendenkomponente (Inferest, Leases and Dividend Compo-
nent, ILDC);

b. Dienstleistungskomponente (Services Component, SC); und
c¢.  Finanzkomponente (Financial Component, FC).

2 Die Zins- und Dividendenkomponente berechnet sich nach der Formel in Anhang 5a
und setzt sich zusammen aus:

a. dem Zinsertrag;

b. dem Zinsaufwand;

c. den verzinslichen Aktiven; und
d. dem Dividendenertrag.

3 Die Dienstleistungskomponente berechnet sich nach der Formel in Anhang 5a und
setzt sich zusammen aus:

a. dem Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschéft;

b. dem Aufwand aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschift;
c. dem iibrigen Geschiftsertrag; und

d. dem iibrigen Geschéftsaufwand.

4 Die Finanzkomponente berechnet sich nach der Formel in Anhang 5a und setzt sich
zusammen aus:

a. dem Nettoerfolg des Handelsbuchs; und

b. dem Nettoerfolg der Teile des Bankenbuchs, die fiir die Berechnung der Min-
desteigenmittel fiir operationelle Risiken relevant sind.

Art. 92a Geschiftsindikator: Nicht weitergefiihrte und neu iibernommene
Tétigkeiten

I Banken kénnen nicht weitergefiihrte Geschéftstitigkeiten von der Berechnung des
Geschiftsindikators ausschliessen. Sie miissen den Ausschluss der FINMA mitteilen.

207 Der OPE ist in Anhang 1 Ziff. 6 aufgefiihrt.
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2 Neu iibernommene oder aus einem Firmenzusammenschluss stammende Geschéfts-
tatigkeiten miissen filir die Berechnung des Geschéftsindikators beriicksichtigt wer-
den.

Art. 920 Geschiftsindikator: Berechnungsgrundsitze

1 Bei der Berechnung des konsolidierten Geschéftsindikators miissen die innerhalb
der konsolidierungspflichtigen Finanzgruppe anfallenden Ertrage und Aufwénde mit-
einander verrechnet werden.

2 Der Geschiftsindikator muss jahrlich auf der Basis der Jahresendinformationen be-
rechnet werden. In den Fillen nach Artikel 92a ist eine unterjdahrige Neuberechnung
erforderlich.

Art. 92¢ Geschiftsindikatorkomponente
Die Geschiftsindikatorkomponente entspricht der Summe von:

a. 12 Prozent multipliziert mit dem Betrag des Geschiftsindikators bis maximal
1,25 Milliarden Franken;

b. 15 Prozent multipliziert mit dem Betrag des Geschéftsindikators, der
1,25 Milliarden Franken {ibersteigt, bis maximal 37,5 Milliarden Franken;

c. 18 Prozent multipliziert mit dem Betrag des Geschéftsindikators, der
37,5 Milliarden Franken iibersteigt.

Art. 924 Interner Verlustmultiplikator

I Banken mit einem Geschéftsindikator von liber 1,25 Milliarden Franken miissen den
internen Verlustmultiplikator auf der Basis von internen Verlustdaten berechnen. Der
interne Verlustmultiplikator berechnet sich nach der Formel in Anhang 5a aus der
Geschiftsindikatorkomponente und der Verlustkomponente.

2 Der interne Verlustmultiplikator muss jéhrlich auf der Basis der Jahresendinforma-
tionen berechnet werden. In den Féllen nach Artikel 93a Absétze 2—4 ist eine unter-
jéhrige Neuberechnung erforderlich.

3 Konsolidierungspflichtige Finanzgruppen mit einem konsolidierten Geschéftsindi-
kator von tiber 1,25 Milliarden Franken miissen die Mindesteigenmittel unter Bertick-
sichtigung interner Verlustdaten aller zur Finanzgruppe gehdrenden Gesellschaften
berechnen. Fiir zur Finanzgruppe gehorende Gesellschaften, welche die Anforderun-
gen an die Verlustdaten nicht erfiillen, gilt Absatz 5 sinngemdéss.

4 Fiir Banken mit einem Geschiéftsindikator von hochstens 1,25 Milliarden Franken
ist der interne Verlustmultiplikator gleich eins. Die Bank kann den internen Verlust-
multiplikator mit Bewilligung der FINMA auf der Basis von internen Verlustdaten
berechnen. Ein Wechsel zuriick zu einem internen Verlustmultiplikator von eins ist
nach einer Ubergangsfrist von fiinf Jahren moglich. Die Bank muss der FINMA den
Wechsel vorgédngig mitteilen.
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5 Fiir Banken, die den internen Verlustmultiplikator auf der Basis von internen Ver-
lustdaten berechnen und die Anforderungen an die internen Verlustdaten nach Arti-
kel 93, an die Berechnung der Verlustkomponente nach Artikel 93a oder an die Be-
rechnung des Brutto- und des Nettoverlusts nach Artikel 94 nicht erfiillen, ist der
interne Verlustmultiplikator gleich eins. Die FINMA kann im Einzelfall einen inter-
nen Verlustmultiplikator hoher als eins verlangen.

Art. 93 Verlustkomponente: Anforderungen an die internen Verlustdaten

1 Zur Berechnung der Verlustkomponente sind Verlustdaten zu erheben, die folgende
Anforderungen erfiillen:

a. Sie umfassen die operationellen Verluste, einschliesslich der mit Marktrisiken
verbundenen operationellen Verluste sowie der mit Kreditrisiken verbunde-
nen operationellen Verluste, die nicht durch die Berechnung der nach Risiko
gewichteten Positionen fiir Kreditrisiken abgedeckt sind.

b. Sie decken einen Zeitraum von zehn Jahren ab; verwendet eine Bank neu Ver-
lustdaten zur Berechnung der Mindesteigenmittel, so geniigt ausnahmsweise
ein Zeitraum von fiinf Jahren, sofern keine Verlustdaten von guter Qualitét
fiir mehr als fiinf Jahre verfiigbar sind.

c. Sie decken samtliche wesentlichen Aktivitdten und Positionen der gesamten
Bank ab.

d. Die Nettoverluste der den Verlustdaten zugrunde liegenden Verlustereignisse
betragen jeweils mehr als 25 000 Franken.

e. Sie umfassen neben den Bruttoverlustbetrigen noch weitere relevante Infor-
mationen zu den Verlustereignissen in einem Detaillierungsgrad, der der Hohe
des Bruttoverlusts angemessen ist.

2 Die Bank muss das jeweilige Buchungsdatum der einzelnen Verluste verwenden.

3 Durch ein Ereignis oder mehrere miteinander verbundene Ereignisse verursachte
Verluste, die {iber mehrere Jahre in der Rechnungslegung verbucht werden, sind im
Verlustdatensatz gemiss diesen Verbuchungen den entsprechenden Jahren zuzuord-
nen.

4 Die Bank muss Prozesse fiir die Sicherstellung der Vollstindigkeit und Genauigkeit
der Verlustdaten sowie der regelméssigen und unabhéngigen Uberpriifung dieser Da-
ten festlegen und dokumentieren.

Art. 93a Verlustkomponente: Berechnung

1 Die Verlustkomponente entspricht dem Fiinfzehnfachen des durchschnittlichen jéhr-
lichen Verlusts der Bank aufgrund von operationellen Risiken der vergangenen
zehn Jahre.

2 Verluste aus neu tibernommenen oder aus einem Firmenzusammenschluss stam-
menden Geschiftstitigkeiten miissen fiir die Berechnung der Verlustkomponente be-
riicksichtigt werden.
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3 Die Bank kann ein Verlustereignis von mehr als 10 Prozent des fiir die Verlustbe-
rechnung relevanten durchschnittlichen jéhrlichen Verlusts der Bank von der Berech-
nung der Verlustkomponente ausschliessen, wenn dieses fiir das Risikoprofil der Bank
nicht mehr relevant ist. Der Ausschluss ist frithestens nach drei Jahren méglich. Wird
die entsprechende Geschiftstitigkeit nicht weitergefiihrt, so kann ein Ereignis auch
nach weniger als drei Jahren ausgeschlossen werden.

4 Ein Ausschluss muss klar begriindet sein. Die Bank muss der FINMA den Aus-
schluss mitteilen.

Art. 94 Verlustkomponente: Brutto- und Nettoverlust

I Der Bruttoverlust eines Verlustereignisses entspricht dem Verlust ohne Verlustmin-
derungen aller Arten. Der Nettoverlust entspricht dem Verlust nach Beriicksichtigung
von Verlustminderungen aller Arten. Steuereffekte gelten nicht als Verlustminderung.

2 Die Bank muss in der Lage sein, Bruttoverlustbetridge sowie Versicherungsentscha-
digungen und andere Verlustminderungen zu identifizieren. Verlustminderungen kon-
nen erst vom Bruttoverlust abgezogen werden, wenn die Zahlung erfolgt ist.

3 Fiir den Verlustdatensatz verwendet die Bank Nettoverlustbetrige.
4 Bei der Berechnung des Bruttoverlusts sind zu beriicksichtigen:

a. direkte Verluste einschliesslich Wertverminderungen und -berichtigungen
und Vergleiche aufgrund des Eintritts eines operationellen Risikos;

b. durch das Ereignis verursachte Kosten einschliesslich Reparatur- und Wieder-
beschaffungskosten sowie externe Ausgaben;

Riickstellungen und Reserven fiir potenzielle operationelle Verluste;
d. Verluste, die in einem Durchlauf- oder Zwischenkonto verbucht sind; und

e. wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung von Ereignis-
sen aus operationellen Risiken aus vorherigen Buchungszeitraumen.

5 Bei der Berechnung des Bruttoverlusts nicht beriicksichtigt werden diirfen:
a. Kosten fiir den generellen Unterhalt;

b. interne und externe Kosten von Verbesserungen der Geschiftstitigkeiten nach
einem Verlustereignis; und

c.  Versicherungspramien.
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4. Titel: Risikoverteilung
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
1. Abschnitt: Gegenstand

Art. 95208 Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken

! Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegeniiber einer Gegenpartei
oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31—
40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder iiberschreitet.

2 Banken miissen Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken gegeniiber einer
einzelnen Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien identifizieren,
iiberwachen und entsprechende Meldepflichten beachten.

Art. 96209 Zu erfassende Positionen und Gesamtposition

I Bei der Identifikation und Uberwachung von Klumpenrisiken sind alle mit Kreditri-
siken oder Gegenpartei-Kreditrisiken verbundenen bilanziellen und ausserbilanziellen
Positionen des Bankenbuchs und des Handelsbuchs gegeniiber einer einzelnen Ge-
genpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien zu erfassen.

2 Die erfassten Positionen sind zu einer Gesamtposition zu aggregieren.
3 Bei der Berechnung der Gesamtposition miissen nicht beriicksichtigt werden:

a. Positionen, die nach den Artikeln 31-40 vom Kernkapital abgezogen werden:
im Umfang des Abzugs;

b. untertéigige Positionen gegeniiber Banken.

4 Positionen, die bei der Berechnung der Mindesteigenmittel mit 1250 Prozent ge-
wichtet werden, sind in die Gesamtposition einzubeziehen.210

5 Die Gesamtposition gegeniiber einer Gruppe verbundener Gegenparteien ergibt sich
aus der Summe der Gesamtpositionen gegeniiber den einzelnen Gegenparteien.

2. Abschnitt: Obergrenzen der Klumpenrisiken

Art. 97211 Obergrenze fiir einzelne Klumpenrisiken

I Ein Klumpenrisiko darf hochstens 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korri-
gierten anrechenbaren Kernkapitals ausmachen.

2 Diese Obergrenze gilt nicht fiir:

208 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).
209 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).
210 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
211 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

71/126



952.03 Banken und Sparkassen

a.212 Positionen gegeniiber Zentralbanken, Zentralregierungen und supranationalen
Organisationen;

b. Positionen mit einer ausdriicklichen Garantie von Gegenparteien nach Buch-
stabe a;

c. Positionen, die durch finanzielle Sicherheiten von Gegenparteien nach Buch-
stabe a gedeckt sind;

d. Positionen gegeniiber qualifizierten zentralen Gegenparteien aus Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Abrechnungen (Clearing-Dienstleistungen).

3 Die Bestimmung der Positionen richtet sich nach Artikel 119 Absatz 3.

Art. 98213 Obergrenze fiir Klumpenrisiken gegeniiber Banken

Fiir Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV?2!4 betrigt die Obergrenze
fiir einzelne Klumpenrisiken gegeniiber nicht systemrelevanten Banken und gegen-
iiber Wertpapierhdusern, die nach Artikel 68 Absatz 1 der Positionsklasse Banken zu-
geordnet sind, 100 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren
Kernkapitals.

Art. 99215 Uberschreitung der Obergrenze

I Die Obergrenze fiir ein Klumpenrisiko darf ausser in den Féllen nach den Absétzen 2
und 3 nicht {iberschritten werden.

2 Eine Uberschreitung ist zulissig, wenn sie im Zusammenhang mit der Abwicklung
des Kundenzahlungsverkehrs steht und langstens fiinf Bankwerktage dauert.

3 Eine Uberschreitung ist zudem zulissig, wenn sie einzig die Folge einer Verbindung
bisher voneinander unabhidngiger Gegenparteien oder einer Verbindung der Bank mit
anderen Unternehmen des Finanzbereichs ist.

4 Der Betrag, um den die Obergrenze aufgrund einer Verbindung nach Absatz 3 iiber-
schritten wird, darf aktiv nicht weiter erh6ht werden. Die Uberschreitung ist innerhalb
von zwei Jahren nach dem rechtlichen Vollzug der Verbindung zu beseitigen.

212 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
213 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
214 SR 952.02
215 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019

(AS 2017 7625).
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3. Abschnitt:216
Meldepflichten im Zusammenhang mit Klumpenrisiken
und anderen grossen Kreditrisiken

Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken

1 Die Bank hat ihrem Organ fiir Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden
Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:

a.  pro Quartal auf Einzelbasis;
b. pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.

Ibis Sje stiitzt sich fiir die Meldungen auf den gemaiss den Rechnungslegungsvorschrif-
ten der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies fiir
eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken
im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.217

2 Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahres-
ende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Priifge-
sellschaft und der FINMA zuzustellen.2!8

3 Fiir die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a. Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;

b. Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halb-
jahres.

4 Zu melden sind namentlich:
a. alle Klumpenrisiken;

b. alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119
Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;

c. alle Gesamtpositionen, fiir die keine Obergrenze gilt und die mindestens
10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.

5 Zusétzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grossten Gesamtpositionen, unab-
héngig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtposi-
tionen gegeniiber Zentralbanken, Zentralregierungen, supranationalen Organisationen
und von der FINMA bezeichneten weiteren Gegenparteien.219

Sbis Die Bank hat der FINMA zusétzlich zu den Meldungen nach den Absétzen 4 und
5 grosse Gesamtpositionen gegeniiber Gegenparteien, die Banken oder Holdingge-
sellschaften nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b BankV220 sind, zu melden. Zu mel-
den sind die folgenden Gesamtpositionen, die mindestens 10 Millionen Franken oder

216 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019

(AS 2017 7625).
217 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
218 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
219 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027

(AS 2026 207).
220 SR 952.02
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mindestens 4 Prozent des nach den Artikeln 3140 korrigierten anrechenbaren Kern-
kapitals der meldepflichtigen Bank betragen:

1. gegeniiber inldndischen Gegenparteien: alle;

2. gegeniiber ausldndischen Gegenparteien: die zehn grossten beziehungsweise,
wenn die meldepflichtige Bank eine systemrelevante Bank ist, die zwanzig
grossten.221

Ster Fiir die Meldungen nach Absatz 5bis gelten Absatz 1 Buchstaben a und b und die
Absitze 1bis—3 sinngemdss.222

Squater Jst bei der Meldung nach Absatz 5bis eine Gegenpartei, die eine Bank ist, Teil
einer Gruppe verbundener Gegenparteien, die aus Banken und anderen Unternehmen
besteht, so sind fiir die Gesamtposition in Abweichung von Artikel 109 die Positionen
bis zur obersten Einheit massgebend, die eine Bank oder eine Holdinggesellschaft
nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b BankV ist.223

6 Die Positionen nach den Absétzen 4-5bis und 5quater sind als Werte sowohl vor als
auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.224

7 Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Arti-
kel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen
nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen
mit dem Sammelbegriff «Organgeschéft» zu kennzeichnen.

8 Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in
den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschift» zu kennzeichnen. Zu
melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschéft, die nach den Arti-
keln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen
sind.

9 Die Priifgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und
Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und wiirdigt die Ent-
wicklung der Risiken.

Art. 101225 Meldung unzulissiger Uberschreitungen

Stellt die Bank fest, dass ein Klumpenrisiko die Obergrenze iiberschreitet, ohne dass
eine Ausnahme nach Artikel 99 vorliegt, so muss sie dies unverziiglich ihrer Priifge-
sellschaft und der FINMA melden und die Uberschreitung innert kurzer Frist bereini-
gen. Die Frist ist von der FINMA genehmigen zu lassen. Ausgenommen von der
Pflicht zur unverziiglichen Meldung sind Uberschreitungen der Obergrenze infolge

221 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
222 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
223 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
224 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
225 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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des Abschlusstagprinzips, die sich aus Geschiftsvorfillen zusammensetzen, die valu-
tamdssig in den nédchsten zwei Bankwerktagen oder infolge ausldndischer Feiertage
in den nichsten drei Bankwerktagen erfiillt werden.

Art. 102226 Meldung gruppeninterner Positionen

Die Bank hat vierteljéhrlich eine Meldung iiber die gruppeninternen Positionen nach
Artikel 111a zu erstellen und der Priifgesellschaft, der FINMA sowie dem Organ fiir
Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle zusammen mit der Meldung iiber die bestehen-
den Klumpenrisiken nach Artikel 100 zuzustellen. Dabei ist zwischen den Gruppen-
gesellschaften nach Artikel 111a Absitze 1 und 3 zu unterscheiden.

4. Abschnitt: Berechnungsgrundsitze

Art. 103 Feste Ubernahmezusagen aus Emissionen

Die emittentenspezifischen Positionen fiir feste Ubernahmezusagen aus Emissionen
sind wie folgt zu berechnen:

a. Von festen Ubernahmezusagen aus Emissionen von Schuld- und Beteili-
gungstiteln konnen abgegebene Unterbeteiligungen und feste Zeichnungen
abgezogen werden, sofern sie das damit verbundene Marktrisiko der Bank be-
seitigen.

b. Der Betrag, der sich daraus ergibt, ist mit einem der folgenden Kreditumrech-
nungsfaktoren zu multiplizieren:

1. 0,05 ab und mit dem Tag, an dem die feste Ubernahmezusage unwider-
ruflich eingegangen wird,
2. 0,1 am Tag der Liberierung der Emission,

3. 0,25 am zweiten und dritten Bankwerktag nach der Liberierung der
Emission,

0,5 am vierten Bankwerktag nach der Liberierung der Emission,
0,75 am flinften Bankwerktag nach der Liberierung der Emission,

6. 1 ab und mit dem sechsten Bankwerktag nach der Liberierung der Emis-
sion.

v oA

Art. 104 und 105227

Art. 106228 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen

Nach dem fiinften Bankwerktag nicht abgewickelte Transaktionen (Art. 77f) sind zum
Forderungswert in die Gesamtposition einzubeziehen.

226 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
227 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019

(AS 2017 7625).
228  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Art. 107 und 108229

Art. 109230 Gruppe verbundener Gegenparteien
I Als Gruppe verbundener Gegenparteien gelten Gegenparteien:

a. zwischen denen ein Kontrollverhéltnis oder eine wirtschaftliche Abhédngigkeit
besteht;

b. die von derselben Person als Beteiligung gehalten oder durch sie direkt oder
indirekt beherrscht werden; oder

c. die ein Konsortium bilden.
2 Gruppen verbundener Gegenparteien sind als Einheit zu behandeln.

3 Ubersteigt die Gesamtposition gegeniiber einer einzelnen Gegenpartei 5 Prozent des
anrechenbaren Kernkapitals, so ist innert drei Monaten und fortan in angemessener
Frequenz zu priifen, ob Gegenparteien voneinander wirtschaftlich abhidngig sind.

4 Zentrale Gegenparteien gelten nicht als Gruppe verbundener Gegenparteien, wenn
die ihnen gegeniiber bestehenden Positionen im Zusammenhang mit Clearing-Dienst-
leistungen stehen.

5 Rechtlich selbststdndige Unternehmen der 6ffentlichen Hand gelten zusammen mit
der sie beherrschenden dffentlich-rechtlichen Kérperschaft nicht als Gruppe verbun-
dener Gegenparteien, wenn:

a. die offentlich-rechtliche Korperschaft nach Gesetz fiir die Verbindlichkeiten
des Unternehmens nicht haftet; oder

b. es sich beim Unternehmen um eine Bank handelt.

6 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach dem Basler Mindeststandard zu grossen Risiken (LEX)231.232

Art. 110 Positionen gegeniiber einem Konsortium

1 Positionen gegeniiber einem Konsortium werden den einzelnen Konsorten entspre-
chend ihrer Quote angerechnet.

2 Im Fall einer Solidarschuldnerschaft muss die Bank die ganze Position gegeniiber
demjenigen Konsorten anrechnen, dessen Bonitit sie beim Kreditentscheid am hochs-
ten eingestuft hat.

229 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

230 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

231 Der LEX ist in Anhang 1 Ziff. 8 aufgefiihrt.

232 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027
(AS 2026 207).
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Art. 111 Positionen der Gruppengesellschaften

Die Gruppengesellschaften stellen aus Sicht jeder Bank der Finanzgruppe oder des
Finanzkonglomerats eine Gruppe verbundener Gegenparteien dar.

Art. 1114233 Gruppeninterne Positionen

1 Ist eine Bank Teil einer Finanzgruppe oder eines Finanzkonglomerats, das einer an-
gemessenen konsolidierten Aufsicht untersteht, so konnen gruppeninterne Positionen
gegeniiber vollstindig in die Eigenmittel- und Risikoverteilungskonsolidierung ein-
bezogenen Gruppengesellschaften von der Obergrenze nach Artikel 97 ausgenommen
werden, wenn die Gruppengesellschaften:

a. einzeln einer angemessenen Aufsicht unterstehen; oder

b. ihrerseits als Gegenpartei ausschliesslich Gruppengesellschaften haben, die
einzeln einer angemessenen Aufsicht unterstehen.

2 Die FINMA ist befugt, die Ausnahme gruppeninterner Positionen nach Absatz 1 in
Ausfithrungsbestimmungen angemessen einzuschranken.

3 Gruppeninterne Positionen gegeniiber anderen Gruppengesellschaften unterliegen
aggregiert der ordentlichen Obergrenze von 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40
korrigierten anrechenbaren Kernkapitals.

5. Abschnitt: Erleichterungen und Verschéirfungen

Art. 112234

1 Die FINMA regelt, inwieweit fiir Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3
BankV?235 Erleichterungen bei der Erfiillung der Risikoverteilungsvorschriften vorge-
sehen werden konnen.

2 Sie kann zudem die Risikoverteilungsvorschriften in besonderen Fillen erleichtern
oder verschirfen. Namentlich kann sie:

a. fiir einzelne Gesamtpositionen tiefere Melde- oder Obergrenzen festlegen;

b. Obergrenzen fiir die von einer Bank direkt und indirekt gehaltenen Liegen-
schaften vorschreiben;

c. auf vorgingiges Gesuch hin kurzfristige Uberschreitungen der Obergrenze
zulassen;

d. die Ausnahme von der Obergrenze nach Artikel 111a Absatz 1 fiir einzelne
oder die Gesamtheit der Gruppengesellschaften nicht anwendbar erkléren

233 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

234 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

235 SR 952.02
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oder sie auf einzelne Gruppengesellschaften ausdehnen, welche die Voraus-
setzungen nach Artikel 111a Absatz 1 nicht erfiillen;

einzelne nicht im Finanzbereich titige Gruppengesellschaften vom Einbezug
in die aggregierte Position nach Artikel 111a Absétze 1 und 3 befreien;

nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a nicht in die Konsolidierung einzubezie-
hende Beteiligungen von einem Einbezug in die aggregierte Position nach Ar-
tikel 111a Absitze 1 und 3 befreien;

fiir eine bestimmte Gegenpartei die anwendbaren Gewichtungssitze herabset-
zen oder erhéhen;

eine andere Frist ansetzen als in Artikel 99 Absatz 4 vorgesehen;

unter besonderen und von der Bank zu begriindenden Umsténden gestatten,
die betreffenden Parteien nicht als eine Gruppe verbundener Gegenparteien
zu betrachten, auch wenn diese die Voraussetzungen nach Artikel 109 Ab-
satz 1 erfiillen;

gestatten, Gegenparteien nicht als eine Gruppe verbundener Gegenparteien zu
betrachten, sofern die Bank nachweist, dass eine Gegenpartei die Finanzprob-
leme oder den Ausfall einer wirtschaftlich eng mit ihr verflochtenen Gegen-
partei auffangen und innerhalb einer angemessenen Frist andere Geschifts-
partner oder Mittelgeber finden kann.

2. Kapitel:236 Berechnung der Gesamtposition
1. Abschnitt: Gewichtung

Art. 113

I Positionen gegeniiber einer Gegenpartei sind grundsitzlich mit einem Satz von
100 Prozent zu gewichten.

2 Davon abweichend zu gewichten sind Positionen:

a.237 gegeniiber Kantonen der Ratingklassen 1 und 2 nach Anhang 2: mit einem

b.

Satz von 20 Prozent;

in nach dem Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 1930238 ausgegebenen inlédndi-
schen Pfandbriefen: mit einem Satz von 10 Prozent;

in gedeckten Schuldverschreibungen nach Artikel 118 Absatz 1 Buchstabe c:
mit einem Satz von mindestens 20 Prozent.

236 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019

(AS 2017 7625).
237 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
238 SR 211.423.4
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2. Abschnitt: Zusammenrechnung

Art. 114

Zur Bestimmung der Gesamtposition gegeniiber einer Gegenpartei sind die zugehori-
gen Positionen im Handelsbuch und die Positionen im Bankenbuch zusammenzuzih-
len. Eine Verrechnung zwischen Short-Positionen im Handelsbuch und Long-Positi-
onen im Bankenbuch ist nicht zuldssig.

3. Abschnitt: Positionsberechnung allgemein

Art. 115239 Positionsberechnung bei Transaktionen mit Gegenpartei-Kreditrisiko

I Die Positionswerte fiir Derivate und Geschéfte mit langer Abwicklungsdauer, die im
Banken- oder im Handelsbuch gehalten werden, sind beziiglich des Gegenpartei-Kre-
ditrisikos nach den Artikeln 57 und 58 zu berechnen.

2 Fiir nichtlineare Derivate im Handelsbuch sind im Positionswert zusétzlich die Kre-
ditrisiken der zugrunde liegenden Vermdgenswerte (Underlyings) unter Annahme ei-
nes vollstindigen Wertverlusts zu berechnen.

3 Die Positionswerte fiir Wertpapierfinanzierungsgeschifte, die im Banken- oder im
Handelsbuch gehalten werden, sind nach dem einfachen oder dem umfassenden An-
satz (Art. 62) zu berechnen; Modellansétze diirfen nicht verwendet werden. Die
FINMA erldsst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei nach
dem LEX240,241

Art. 116242 Weitere Bilanzpositionen

Fiir Bilanzpositionen, die im Bankenbuch gehalten werden und nicht unter Arti-
kel 115 fallen, ist der Buchwert nach Rechnungslegung massgebend. Einzelwertbe-
richtigungen konnen abgezogen werden. Alternativ kann die Bank auch den Brutto-
wert ohne Abzug von Einzelwertberichtigungen und Wertanpassungen verwenden.

Art. 117 Ausserbilanzpositionen

1 Ausserbilanzpositionen, die im Bankenbuch gehalten werden, sind mit den Kredit-
umrechnungsfaktoren nach Anhang 1a, mindestens aber mit einem Faktor von 0,1, in
ihr Kreditdquivalent umzurechnen. Einzelriickstellungen kénnen abgezogen wer-
den.243

2 Fiir unwiderrufliche Kreditzusagen im Rahmen eines Syndikatskredits sind folgende
Kreditumrechnungsfaktoren anzuwenden:

239 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
240 Der LEX ist in Anhang 1 Ziff. 8 aufgefiihrt.
241 Fassung des dritten Satzes gemiss Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit

1. Jan. 2027 (AS 2026 207).
242 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
243 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

79 /126



952.03 Banken und Sparkassen

a. 0,1 vom Zeitpunkt der Abgabe der Zusage durch die Bank bis zur Annahme
und Bestétigung durch die Gegenpartei;

b. 0,5 ab und mit dem Zeitpunkt, an dem die Gegenpartei die Zusage der Bank
akzeptiert, bis zum Start der Syndizierungsphase;

c. 0,5 fiir den nicht syndizierten Anteil wiahrend der Syndizierungsphase sowie
1 fiir den geplanten Eigenanteil,

d. 1,0 fiir den gesamten nicht syndizierten Anteil nach 90 Tagen (Residualri-
siko).

Art. 118 Ausfiihrungsbestimmungen der FINMA zur Berechnung
der unterschiedlichen Positionen

I Die FINMA regelt die Berechnung:
a. der Positionen im Handelsbuch;
b. der Positionen gegeniiber zentralen Gegenparteien;
c. der Positionen bei gedeckten Schuldverschreibungen;

d.  der Positionen bei kollektiven Kapitalanlagen, Verbriefungen und anderen In-
vestmentstrukturen;

e. sonstiger Positionen.

2 Sie richtet sich dabei nach dem LEX244. Sie sieht fiir Banken der Kategorien 3—5
nach Anhang 3 BankV245 Erleichterungen vor.246

4. Abschnitt: Risikominderung

Art. 119
1 Bei der Berechnung der Gesamtpositionen kdnnen beriicksichtigt werden:
a. Dbilanzielle Verrechnung (Netting);
b. Garantien;
c. Kreditderivate;
d.247 finanzielle Sicherheiten, die nach dem SA-BIZ anerkannt sind.

2 Auf Verlangen miissen die Banken der Priifgesellschaft oder der FINMA nachwei-
sen, dass diese risikomindernden Instrumente in den betroffenen Rechtsordnungen
rechtlich durchsetzbar sind.

244 Der LEX ist in Anhang 1 Ziff. 8 aufgefiihrt.

245 SR 952.02

246 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
247 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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3 Die FINMA erlésst technische Ausfithrungsbestimmungen. Sie richtet sich dabei
nach dem LEX248, Sie sorgt dabei dafiir, dass:

a. eine doppelte Berlicksichtigung der finanziellen Sicherheiten bei der Berech-
nung von Kreditdquivalenten und im Rahmen der Risikominderung vermie-
den wird;

b. die Absicherungswirkung von Kreditausfall-Swaps in Abhédngigkeit von de-
ren Komplexititsgrad angemessen reduziert wird.249

4 Zudem kann sie Erleichterungen vorsehen:
a. wenn die Obergrenze fiir Klumpenrisiken nur temporar {iberschritten wird;

b. Dbetreffend die Erfassung indirekter Positionen, bei denen die Kreditrisiken
aufgrund finanzieller Sicherheiten vermindert sind.250

Art. 120-123
Aufgehoben

5. Titel: Bestimmungen fiir systemrelevante Banken
1. Kapitel: Aligemeine Bestimmungen

Art. 124251 Grundsatz

1 Neben den fiir alle Banken geltenden Anforderungen an die Eigenmittel und die Ri-
sikoverteilung nach dem 2.—4. Titel dieser Verordnung gelten fiir systemrelevante
Banken zusitzlich die besonderen Anforderungen dieses Titels.

2 Die Hohe der besonderen Anforderungen wird auf oberster Stufe der Finanzgruppe
bestimmt.

3 Die besonderen Anforderungen sind auf Stufe Finanzgruppe, auf Stufe jedes nach
BankG?252 bewilligten Einzelinstituts und auf Stufe jedes nach FINIG bewilligten
Wertpapierhauses zu erfiillen von:

a. Einheiten, die systemrelevante Funktionen ausiiben;

der obersten Einheit einer Finanzgruppe, sofern in ihren Konsolidierungskreis
eine Einheit nach Buchstabe a fillt;

c. Einheiten an der Spitze bedeutender untergeordneter Finanzgruppen, sofern
in ihren Konsolidierungskreis eine Einheit nach Buchstabe a fallt; und

248 Der LEX ist in Anhang 1 Ziff. 8 aufgefiihrt.
249 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
250 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
251 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019

(AS 2018 5241).
252 SR 952.0
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d.  Einheiten, die aufgrund ihrer zentralen Funktion oder ihrer relativen Grosse
fiir die Finanzgruppe bedeutend sind.253

4 Die FINMA kann Einheiten, die zwar systemrelevante Funktionen ausiiben, deren
direkter Anteil an den inldndischen systemrelevanten Funktionen der Finanzgruppe
insgesamt fiinf Prozent aber nicht iibersteigt oder deren Bedeutung fiir die Fortfithrung
der inlédndischen systemrelevanten Funktionen der Finanzgruppe auf andere Weise
gering ist, im Einzelfall ausnehmen.254

Art. 1244255 International titige und nicht international tétige systemrelevante
Banken

I Als international tétig gelten systemrelevante Banken, die durch das «Financial Sta-
bility Board» als «Global Systemically Important Banks» bezeichnet werden.

2 Die FINMA kann bei Wegfall der Qualifikation nach Absatz 1 systemrelevante Ban-
ken weiterhin als international tétig bezeichnen, wenn sich dies namentlich infolge
deren starken Engagements im Ausland als notwendig erweist.

3 Die tibrigen systemrelevanten Banken gelten als nicht international tatig.
Art. 125256

Art. 125a257

2. Kapitel:
Wandlungskapital und Schuldinstrumente zur Verlusttragung
bei Insolvenzmassnahmen258

Art. 126 Wandlungskapital259

I Als Wandlungskapital gilt Kapital im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b in
Verbindung mit Artikel 13 BankG sowie Kapital aus Anleihen mit Forderungsver-
zicht gemadss Artikel 11 Absatz 2 BankG, das die Voraussetzungen nach diesem Ka-
pitel erfiillt.

253 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
254 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
255 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
256 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019
(AS 2018 5241).
257 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016 (AS 2016 1725). Aufgehoben durch
Zift. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7625).
258 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
259 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
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2 Wandlungskapital ist an Investoren ausserhalb der Finanzgruppe auszugeben durch:

a.
b.

die Konzernobergesellschaft;

eine Gruppengesellschaft, die speziell flir diesen Zweck von Finanzgruppen
und bankdominierten Finanzkonglomeraten errichtet wird; oder

eine andere Konzerngesellschaft mit Genehmigung der FINMA.

Art. 1264260 Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen

I Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen (Bail-in-Bonds)
konnen nur an die zusétzlichen verlustabsorbierenden Mittel nach dem 4. Kapitel an-
gerechnet werden, wenn sie:26!

a.

260

261

in voller Hohe einbezahlt sind;
von einer Schweizer Einheit ausgegeben werden;

Schweizer Recht und Gerichtsstand unterliegen; die FINMA kann in begriin-
deten Fillen Ausnahmen gewéhren, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
eine von der FINMA angeordnete Wandlung oder Forderungsreduktion in den
betroffenen Rechtsordnungen durchsetzbar ist;

von der Konzernobergesellschaft oder im Rahmen internationaler Standards
mit Genehmigung der FINMA von einer ausschliesslich zu diesem Zweck er-
richteten Gruppengesellschaft ausgegeben werden, wenn sichergestellt ist,
dass sie in einem Sanierungsverfahren zur Verlusttragung herangezogen wer-
den kénnen,;

gesetzlich oder vertraglich gegentiber iibrigen Verpflichtungen des Emitten-
ten oder strukturell gegeniiber Verpflichtungen iibriger Gruppengesellschaf-
ten nachrangig sind,

keine Option auf vorzeitige Kiindigung durch die Glaubiger enthalten;

nicht verrechenbar oder in einer Weise besichert oder garantiert sind, welche
die Verlusttragung im Fall von Insolvenzmassnahmen einschréinkt;

in thren Bedingungen eine unbedingte und unwiderrufliche Klausel enthalten,
wonach sich die Glaubiger mit einer allfdlligen durch die Aufsichtsbehorde
angeordneten Wandlung oder Forderungsreduktion in einem Sanierungsver-
fahren einverstanden erkléren;

keine Derivattransaktionen enthalten und unter Vorbehalt von Absicherungs-
geschéften nicht mit Derivattransaktionen verbunden sind;

weder direkt noch indirekt durch Finanzierung von der ausgebenden Bank
oder einer ihrer Gruppengesellschaften erworben wurden;

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
Fassung gemadss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
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k.262 mit Genehmigung der FINMA ausgegeben wurden oder Bestandteil eines von
ihr genehmigten jéhrlichen Emissionsrahmens sind und vor Verfall nur mit
ihrer Genehmigung zuriickbezahlt werden konnen, wenn die quantitativen
Anforderungen an die zusétzlichen verlustabsorbierenden Mittel unterschrit-
ten wiirden.

2 Die FINMA kann Darlehen, welche die Kriterien geméss Absatz 1 erfiillen, Bail-in-
Bonds gleichstellen.

3 Die Riickzahlung von Bail-in-Bonds oder Darlehen nach den Absétzen 1 und 2, wel-
che mit Genehmigung der FINMA ausgegeben wurden und vor Verfall ohne Geneh-
migung der FINMA zuriickbezahlt werden sollen, ist der FINMA anzuzeigen.263

Art. 1265264 Gruppeninterne Schuldinstrumente zur Verlusttragung
bei Insolvenzmassnahmen

I Gruppeninterne Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen
konnen bei schweizerischen Einheiten von systemrelevanten Banken unterhalb der
Konzernobergesellschaft an die zusétzlichen verlustabsorbierenden Mittel nach dem
4. Kapitel angerechnet werden, wenn sie:

a. die Voraussetzungen nach Artikel 126a Absatz 1 Buchstaben a—c und f-i er-
fiillen;

b. vertraglich gegeniiber {ibrigen Verpflichtungen des Emittenten nachrangig
sind;

c.  vor Verfall nur mit Genehmigung der FINMA zuriickbezahlt werden kdnnen,
wenn durch die Riickzahlung die quantitativen Anforderungen an die zusétz-
lichen verlustabsorbierenden Mittel unterschritten wiirden.

2 Die FINMA kann Darlehen, welche die Kriterien nach Absatz 1 erfiillen, Bail-in-
Bonds gleichstellen.

3 Die Schuldinstrumente nach Absatz 1 konnen in der Hohe des Forderungsbetrags
nur angerechnet werden, solange sie noch eine Restlaufzeit von mindestens einem
Jahr aufweisen.

Art. 127 Anrechenbarkeit von Wandlungskapital265

I Wandlungskapital kann in dem Umfang auf bestimmte Eigenmittelkomponenten an-
gerechnet werden, in dem es beim Eintritt eines ausldsenden Ereignisses («Trigger»)
einen Beitrag zur Verlusttragung leistet. Die Verlusttragung hat in folgenden Formen
zu erfolgen:

262 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).

263 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2018 5241).

264 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).

265  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
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a. Forderungsreduktion aufgrund eines Forderungsverzichts;
b. Wandlung in hartes Kernkapital der Bank.

2 Die FINMA genehmigt nach Artikel 11 Absatz 4 BankG die Anrechnung nur, wenn
die Bank nachweist, dass die Wirkungen gemiss BankG und seinen Ausfiihrungsver-
ordnungen eintreten sowie die gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Anforde-
rungen erfiillt sind.

3 ...266

Art. 1274267  Anrechenbarkeit von Bail-in-Bonds

1 Bail-in-Bonds, welche die Voraussetzungen von Artikel 126a erfiillen, kdnnen an
die zusitzlichen verlustabsorbierenden Mittel nach dem 4. Kapitel in der Hohe des
Forderungsbetrags angerechnet werden, solange sie noch eine Restlaufzeit von min-
destens einem Jahr aufweisen.268

Ibis Ebenfalls nach Absatz 1 angerechnet werden konnen von Kantonalbanken ausge-
gebene Bail-in-Bonds, welche die Voraussetzungen nach Artikel 40a erfiillen.269

2 Die zusitzlichen verlustabsorbierenden Mittel sind zeitlich so zu staffeln, dass die
Voraussetzungen an die Hohe dieser Mittel auch bei einer voriibergehenden Ein-
schrankung der Mittelaufhahme erfiillt werden konnen. Die Anforderungen an zusétz-
liche verlustabsorbierende Mittel diirfen zu hochstens 25 Prozent mit Mitteln mit einer
Restlaufzeit von zwischen einem und zwei Jahren erfiillt werden.270

3 Soweit Erganzungskapital in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 30 Absatz
2 im Zeitraum von fiinf bis einem Jahr vor der Endfilligkeit von der Anrechnung als
regulatorische Eigenmittel ausgeschlossen ist, kann es im Rahmen internationaler
Standards wie Bail-in-Bonds angerechnet werden, wenn sichergestellt ist, dass diese
Instrumente vor Bail-in-Bonds verlusttragend sind.

4 Systemrelevante Banken diirfen weder Kapitalinstrumente mit Wandlung oder For-
derungsreduktion anderer Banken noch Bail-in-Bonds nach schweizerischem Recht
oder nach entsprechenden Regelungen ausldndischer Rechtsordnungen, anderer
schweizerischer oder ausldndischer systemrelevanter Banken auf eigenes Risiko hal-
ten. Ausgenommen sind:

a. Positionen im Zusammenhang mit dem Stellen von Geld- und Briefkursen als
Market-Maker sowie kurzfristig gehaltene Positionen im Zusammenhang mit
Emissionsgeschiften; und

266 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).

267  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).

268 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).

269 Eingefligt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).

270 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
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b. das Halten von Bail-in-Bonds im Rahmen der Artikel 37 und 38 im Handels-
buch der Bank, soweit diese Bail-in-Bonds innerhalb von 30 Geschiéftstagen
nach Erwerb wieder verdussert werden.27!

3. Kapitel:272 Eigenmittel zur ordentlichen Weiterfiihrung der Bank

Art. 128 Grundsatz

I Systemrelevante Banken miissen iiber geniigend Eigenmittel verfiigen, um auch bei
Eintreten grosserer Verluste ihre Geschéftstatigkeit fortzusetzen.

2 Die erforderlichen Eigenmittel bemessen sich nach:
a. der Leverage Ratio; und

b.273 dem Anteil an der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen nach
Artikel 425 (RWA-Quote).

Art. 129 Gesamtanforderung

I Die Gesamtanforderung an die Eigenmittel ergibt sich aus einer Sockelanforderung
zuziiglich Zuschlégen je fiir den Marktanteil und fiir die dem Gesamtengagement ent-
sprechende Grésse der Bank.

2 Die Sockelanforderung betragt:
a. 4,5 Prozent Leverage Ratio;
b. 12,86 Prozent RWA-Quote.

3 Zur Festsetzung der Zuschlidge weist die FINMA die Banken periodisch Stufen zu,
die deren Marktanteil und Gesamtengagement entsprechen («Buckets»). Die dafiir
massgeblichen Werte und die Zuschldge sind in Anhang 9 festgelegt. Die Zuschliage
werden jahrlich zum Abschluss des zweiten Quartals ermittelt.

4 Der Marktanteil bestimmt sich nach dem hoheren der durchschnittlichen Marktan-
teile des inldndischen Kreditgeschifts und des inldndischen Einlagengeschéfts auf der
Grundlage der statistischen Erhebungen der Schweizerischen Nationalbank zum
Stichtag per Ende des vorangegangenen Kalenderjahres.

5 Das EFD tiberpriift regelmissig die in Anhang 9 festgelegten Werte und Zuschldge
im Zusammenhang mit der Systemstabilitdt und der Wettbewerbsfahigkeit der sys-
temrelevanten Banken und beantragt dem Bundesrat allfillige Anpassungen.274

271 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
272 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).
273 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
274 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 4623).
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Art. 130 Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

I Systemrelevante Banken haben dauernd Mindesteigenmittel zu halten in der Hohe
von:

a. 3 Prozent Leverage Ratio;
b. 8 Prozent RWA-Quote.

2 Sie haben dariiber hinaus bis zur Hohe der Gesamtanforderung einen Eigenmittel-
puffer zu halten.

3 Der Eigenmittelpuffer soll dauernd erfiillt werden. Er kann bei Verlusten der Bank
voriibergehend unterschritten werden.

4 Die Bank muss bei Unterschreitung des Eigenmittelpuffers aufzeigen, mit welchen
Massnahmen und innert welcher Frist er wieder aufgebaut wird. Die FINMA geneh-
migt die Frist. Sind die Eigenmittelanforderungen nach Ablauf der Frist nicht erfiillt,
so kann die FINMA die notwendigen Massnahmen anordnen.

Art. 131 Kapitalqualitét

Die Eigenmittel zur Erfiillung der Anforderungen miissen mindestens folgende Qua-
litdt haben:

a. Anforderung an die Leverage Ratio:
1. Mindesteigenmittel: hartes Kernkapital; im Umfang von maximal
1,5 Prozent kann als zusitzliches Kernkapital in Form von Wandlungs-
kapital zur Erfiillung der Mindesteigenmittel verwendet werden, dessen
auslosendes Ereignis eintritt, wenn das anrechenbare harte Kernkapital
7 Prozent bei der RWA-Quote unterschreitet (Wandlungskapital mit ho-
hem Trigger),

2. Eigenmittelpuffer: hartes Kernkapital;

b. Anforderung an die RWA-Quote:

1.  Mindesteigenmittel: hartes Kernkapital; im Umfang von maximal
3,5 Prozent kann als zusétzliches Kernkapital in Form von Wandlungs-
kapital mit hohem Trigger zur Erfiillung der Mindesteigenmittel verwen-
det werden,

2. Eigenmittelpuffer: hartes Kernkapital; im Umfang von maximal 0,8 Pro-
zent kann als zusitzliches Kernkapital in Form von Wandlungskapital
mit hohem Trigger zur Erfiillung des Eigenmittelpuffers verwendet wer-
den.

Art. 1314275 Antizyklische Puffer
Die antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 444 sind zusitzlich zu den Eigen-

mittelanforderungen gemessen an den nach Risiko gewichteten Positionen dieses Ti-
tels zu erfiillen.

275 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Art 1316 Zusitzliche Eigenmittel

Die FINMA kann unter besonderen Umsténden im Einzelfall nach den Kriterien von
Artikel 45 zusitzliche Eigenmittel verlangen oder hohere Qualititsanforderungen
stellen.

4. Kapitel:276 Zusiitzliche verlustabsorbierende Mittel

Art. 132277 Grundsatz

I Systemrelevante Banken miissen dauernd zusitzliche Mittel halten, um eine allfdl-
lige Sanierung und Liquidation nach dem elften und zwélften Abschnitt BankG278
sicherzustellen.279

2 Die Anforderung an diese zusédtzlichen Mittel bemisst sich nach der Gesamtanfor-
derung, bestehend aus den Sockelanforderungen und den Zuschldgen nach Arti-
kel 129. Sie betrégt bei einer:

a. international tdtigen systemrelevanten Bank:

1. fiir Einheiten, die systemrelevante Funktionen ausiiben (Art. 124 Abs. 3
Bst. a): 62 Prozent der Gesamtanforderung auf Stufe Finanzgruppe und
auf Stufe Einzelinstitut,

2. auf den Stufen oberste Einheit einer Finanzgruppe (Art. 124 Abs. 3
Bst. b) sowie bedeutende untergeordnete Finanzgruppen (Art. 124 Abs. 3
Bst. ¢), sofern nicht die Anforderung von Ziffer 1 zur Anwendung
kommt: 75 Prozent der Gesamtanforderung,

3. auf Stufe Einzelinstitut einer Bank nach Artikel 124 Absatz 3 Buch-
stabe ¢ oder d die Summe aus:
—  den Nominalbetridgen von zusétzlichen verlustabsorbierenden Mit-
teln, die an Tochtergesellschaften weitergegeben werden
— 75 Prozent der Gesamtanforderung, mit Ausnahme von zu konsoli-
dierenden Beteiligungen, einschliesslich des in gleicher Weise er-
fassten regulatorischen Kapitals und von Risiken aus gruppeninter-
nen Beziehungen und
— 30 Prozent der fiir diese Einheit konsolidiert geltenden Anforderun-
gen;
b. nicht international titigen systemrelevanten Bank: 40 Prozent der Gesamtan-
forderung.280

276 Urspriinglich vor Art. 133. Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit
1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
277 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2018 5241).
278 SR 952.0
279 Fassung gemiss Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).
280  Fassung gemiss Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).
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3 Die zusitzlichen Mittel sind in Form von Bail-in-Bonds zu halten, welche die An-
forderungen nach Artikel 1264 erfiillen. Vorbehalten bleiben die Absdtze 4-7 und
Artikel 1325.281

4 Hilt eine systemrelevante Bank die zusétzlichen Mittel in Form von hartem Kern-
kapital oder von Wandlungskapital, das die Anforderungen an zusétzliches Kernkapi-
tal erfiillt, so werden die Anforderungen nach Absatz 2 im Ausmass der so gehaltenen
zusitzlichen Mittel um den Faktor 0.5 reduziert. Die maximale Reduktion der Anfor-
derungen betrégt ein Drittel.

5282

6 Eigenmittel, die eine Bank zur Erfiillung der Anforderungen nach diesem Kapitel
hilt, darf sie nicht gleichzeitig zur Erfiillung der Anforderungen nach den Artikeln
128-131b heranziehen.

7 Hat die Bank zu einem fritheren Zeitpunkt Eigenmittel zur Erfiillung der Anforde-
rungen nach diesem Kapitel gehalten, so darf sie diese neu zur Erfiillung der Anfor-
derungen nach den Artikeln 128—1315 nur insoweit heranziehen, als die Anforderun-
gen dieses Artikels mit den verbleibenden Mitteln weiterhin erfiillt sind.

Art. 1324283 Besondere Bestimmungen fiir international tétige systemrelevante
Banken

1 Hélt eine international tétige systemrelevante Bank die zusitzlichen Mittel in Form
von hartem Kernkapital oder von Wandlungskapital, das die Anforderungen an zu-
sitzliches Kernkapital erfiillt, so wird ihr dieses Kapitel bis zu einer maximalen Hohe
von 2 Prozent bei der Leverage Ratio und bis zu einer maximalen Hoéhe von 5,8 Pro-
zent bei der RWA-Quote im Sinne von Artikel 132 Absatz 4 bevorzugt angerechnet.

2 Fiir Einheiten nach Artikel 124 Absatz 3 Buchstaben b—d darf die Hohe der Anfor-
derungen an die zusétzlichen Mittel unter Beriicksichtigung der Anforderungsreduk-
tion nach Absatz 1 weder 3,75 Prozent bei der Leverage Ratio noch 10 Prozent bei
der RWA-Quote unterschreiten.

Art. 1325284 Besondere Bestimmungen fiir Banken mit Staatsgarantie
oder &hnlichem Mechanismus

Verfligt eine nicht international titige systemrelevante Bank iiber eine ausdriickliche
kantonale Staatsgarantie oder iiber einen dhnlichen Mechanismus, so gilt die Anfor-
derung nach Artikel 132 Absatz 2 Buchstabe b im Umfang des garantierten Betrags:

a. bis auf maximal die Halfte der erforderlichen 40 Prozent als erfiillt;

281 Fassung gemiss Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).

282 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, mit Wirkung seit
1. Jan. 2023 (AS 2022 804).

283 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018 (AS 2018 5241). Fassung gemiss An-
hang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 804).

284 Eingefiigt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).

89/126



952.03 Banken und Sparkassen

b. als vollumfanglich erfiillt, wenn der FINMA im Krisenfall die entsprechenden
Mittel unwiderruflich innert kurzer Frist unbelastet zur Verfiigung stehen; die
FINMA entscheidet im Einzelfall, ob diese Voraussetzungen erfiillt sind.

Art. 133285 Erginzende zusitzliche verlustabsorbierende Mittel fiir international
titige systemrelevante Banken

Die FINMA kann nach Artikel 65b Absatz 1 BankV?286 bei Hindernissen fiir die Sa-
nier- und Liquidierbarkeit fiir Einheiten nach Artikel 124 Absatz 3 Buchstaben b—d
von international tdtigen systemrelevanten Banken ergénzende zusétzliche verlustab-
sorbierende Mittel verlangen. Deren Hohe ist auf 25 Prozent der Gesamtanforderung
begrenzt. Artikel 132 Absatz 4 gilt sinngemass.

Art. 134 und 135
Aufgehoben

5. Kapitel: Besondere Risikoverteilungsvorschriften

Art. 136287 Klumpenrisiko

' In Abweichung von Artikel 95 Absatz 1 liegt ein Klumpenrisiko vor, wenn die Ge-
samtposition gegeniiber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenpar-
teien 10 Prozent des nach den Artikeln 3140 korrigierten anrechenbaren Kernkapi-
tals der Bank, das nicht zur Erfiillung der Anforderungen an die zusétzlichen
verlustabsorbierenden Mittel verwendet wird, erreicht oder liberschreitet.288

1bis Ein Klumpenrisiko darf hochstens 25 Prozent des Kernkapitals nach Absatz 1 be-
tragen.289

2 Ein Klumpenrisiko darf hochstens 15 Prozent des Kernkapitals nach Absatz 1 betra-
gen bei:

a. Positionen gegeniiber anderen nach Artikel 8 Absatz 3 BankG systemrelevan-
ten Banken;

b. Positionen gegeniiber ausldndischen systemrelevanten Banken, die durch das
«Financial Stability Board» als «Global Systemically Important Banks» be-
zeichnet werden.

3 Die Obergrenze nach Absatz 2 ist spétestens einzuhalten zwolf Monate nach der Be-
zeichnung:

a. einer Bank als systemrelevant nach Artikel 8 Absatz 3 BankG;

285 Fassung gemiss Anhang Ziff. 2 der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 804).
286 SR 952.02
287  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).
288 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
289 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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b. einer ausldndischen Bank als «Global Systemically Important Bank» nach
Absatz 2 Buchstabe b.

4 Im Ubrigen gelten die Vorschriften zur Risikoverteilung nach dem 4. Tite] 290

6. Titel: Ubergangs- und Schlussbestimmungen
1. Kapitel: Ubergangsbestimmungen
1. Abschnitt: ...29!

Art. 137 und 138292
Art. 139-142293
Art. 143-1472%
Art. 148295

Art. 1484296

2. Abschnitt:297 .
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 11. Mai 2016

Art. 148b Kapitalqualitét
I Hinsichtlich der geforderten Kapitalqualitit nach Artikel 131 wird angerechnet:

a. als Erginzungskapital geltendes Wandlungskapital mit hohem Trigger, das
bei Inkrafttreten dieser Anderung besteht: fiir die Dauer seiner Laufzeit oder

290 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).

291 Eingefiigt durch Beilage Ziff. 1 der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).

292 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

293 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).

294 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, mit Wirkung seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).

295 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019
(AS 2017 7625).

296 Eingefiigt durch Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014
(AS 2014 1269). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, mit Wirkung seit
1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

297 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016
(AS 2016 1725).

91/126



952.03

Banken und Sparkassen

bis zum Zeitpunkt des ersten Kapitalabrufs, langstens aber bis zum 31. De-
zember 2019 wie Wandlungskapital mit hohem Trigger in Form von zusatzli-
chem Kernkapital;

als zusétzliches Kernkapital geltendes Wandlungskapital mit tiefem Trigger,
das bei Inkrafttreten dieser Anderung besteht: bis zum Zeitpunkt des ersten
Kapitalabrufs wie Wandlungskapital mit hohem Trigger in Form von zusétz-
lichem Kernkapital;

Wandlungskapital, das geméss Buchstabe a nicht mehr anrechenbar ist: bis zu
einem Jahr vor Ablauf der Laufzeit als Mittel zur Erfiillung der Anforderun-
gen nach den Artikeln 132 und 133;

Wandlungskapital, das gemiss Buchstabe b nicht mehr anrechenbar ist: bis
zum Zeitpunkt einer allfalligen Kiindigung durch die Bank als Mittel zur Er-
fiillung der Anforderungen nach den Artikeln 132 und 133.

2 Hinsichtlich der geforderten Kapitalqualitit nach Artikel 131 wird vor dem Inkraft-
treten der Anderung am 1. Juli 2016 ausgegebenes Wandlungskapital mit einem Trig-
ger von 5 Prozent angerechnet:

a.

sofern es als Ergénzungskapital gilt: fiir die Dauer seiner Laufzeit oder bis
zum Zeitpunkt des ersten Kapitalabrufs, ldngstens aber bis zum 31. Dezember
2019 wie Wandlungskapital mit hohem Trigger in Form von zusétzlichem
Kernkapital;

sofern es als zusdtzliches Kernkapital gilt: bis zum Zeitpunkt des ersten Kapi-
talabrufs wie Wandlungskapital mit hohem Trigger in Form von zusétzlichem
Kernkapital;

sofern es nach den Buchstaben a und b nicht mehr anrechenbar ist: bis zu
einem Jahr vor Ablauf der Laufzeit als Mittel zur Erfiillung der Anforderun-
gen nach den Artikeln 132 und 133.

3. Abschnitt:298 .
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 29. November 2023

Art. 148¢ Behandlung von Beteiligungen

Von der FINMA vor Inkrafttreten der Anderung vom 21. November 2018299 im Ein-
zelfall verfiigte Ubergangsregelungen zur Behandlung von Beteiligungen gehen den
Bestimmungen nach Artikel 32 Absatz 4 und Anhang 4 vor.

298 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
299 AS 2018 5241
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Art. 1484 Zusitzliche Mittel fiir nicht international tétige systemrelevante
Banken

Die Anforderung nach Artikel 132 Absatz 2 Buchstabe b betridgt im Jahr 2025
1,5 Prozent fiir die Leverage Ratio und 4,5 Prozent fiir die der RWA-Quote und zu-
sitzlich je die Hélfte der Zuschlége fiir den Marktanteil und das Gesamtengagement.

Art. 148¢ Untergrenzen nach den Artikeln 45a Absatz 3 Buchstabe b und 77
Absatz 2 sowie Anhang 7 Ziffer 2 zweiter Satz

Die Untergrenzen nach den Artikeln 45a Absatz 3 Buchstabe b und 77 Absatz 2 sowie
Anhang 7 Ziffer 2 zweiter Satz betragen:

a. ab 1. Januar 2025: 60 Prozent;
b. ab 1. Januar 2026: 65 Prozent;
c. ab 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2027: 70 Prozent.

Art. 148f Verwendung externer Ratings fiir nach Risiko gewichtete Positionen
gegeniiber Banken

Bis am 31. Dezember 2027 diirfen externe Ratings, die sich auf eine implizite Staats-
garantie abstiitzen, fiir die Risikogewichtung von Positionen gegeniiber Banken ver-
wendet werden, falls kein entsprechendes externes Rating existiert, das sich nicht auf
eine implizite Staatsgarantie abstlitzt.

Art. 148g Risikogewichtung von Instrumenten mit Beteiligungscharakter
1 Das Risikogewicht fiir Positionen nach Anhang 4 Ziffer 3 betragt:
a. ab 1. Januar 2025: 220 Prozent;
b. ab 31. Dezember 2025: 280 Prozent;
c. ab31. Dezember 2026 bis 30. Dezember 2027: 340 Prozent.
2 Das Risikogewicht fiir Positionen nach Anhang 4 Ziffer 4 betragt:
a. ab 1. Januar 2025: 160 Prozent;
b. ab 31. Dezember 2025: 190 Prozent;
c. ab31. Dezember 2026 bis 30. Dezember 2027: 220 Prozent.
3 Die Absitze 1 und 2 gelten nicht fiir Banken, die den IRB anwenden.

Art. 1484 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken

Die Meldungen nach den Artikeln 100 Absatz 2 und 102 mit einem Meldestichtag bis
einschliesslich 31. Dezember 2025 sind anstelle der FINMA der Schweizerischen Na-
tionalbank zuzustellen.
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Art. 148i Geltungsbereich des urspriinglichen Belehnungswerts

Artikel 72b Absitze 1, 2 und S findet auf direkt und indirekt grundpfandgesicherte
Positionen, die vor dem Inkrafttreten der Anderung vom 29. November 2023 Bestand
hatten, erst bei Kreditvergabe bei Neugeschéften und Krediterh6hungen Anwendung.

Art. 148j Ubergangsftist nach Ziffer 90.1 MAR

Bei der Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen und Prizisierung der Berechnung
der Mindesteigenmittel nach dem Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88 Abs. 2) sieht die
FINMA in Abweichung von Ziffer 90.1 MAR300 einen spiteren Beginn der Uber-
gangsfrist vor.

Art. 148/—148m
Aufgehoben

2. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 149 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Eigenmittelverordnung vom 29. September 200630! wird aufgehoben.

Art. 150 Anderung bisherigen Rechts
Die Anderung bisherigen Rechts wird in Anhang 6 geregelt.

Art. 151 Inkrafttreten

I Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absdtze 2 und 3 am 1. Januar 2013 in
Kraft.

2 Artikel 43 tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

3 Das Inkrafttreten der Bestimmungen des 5. Titels steht mit Ausnahme der Arti-
kel 126 und 127 unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesversamm-
lung.302

300 Der MAR ist in Anhang 1 Ziff. 5 aufgefiihrt.
301 [AS 2006 4307; 2008 5363 Anhang Ziff. 8; 2009 6101; 2010 5429; 2012 3539]
302 Von der Bundesversammlung genehmigt am 18. Sept. 2012 (BB1 2012 8395).
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Anhang 1303
(Art. 4a Abs. 2)

Basler Mindeststandards

Abrufbar unter www.sif.admin.ch > Finanzmarktpolitik und -strategie > Finanzmarkt-
regulierung > Umsetzung Basel III > Basler Mindeststandards

Ziffer Titel Referenzdatum
1. Scope and Definitions (SCO)
Ziffer 10 SCO: Introduction 31.01.2022
Ziffer 30 SCO: Banking, securities and other financial subsidiaries ~ 31.01.2022
Ziffer 40 SCO: Global systemically important banks 31.01.2022
Ziffer 50 SCO: Domestic systemically important banks 31.01.2022
Ziffer 95 SCO: Glossary and abbreviations 31.01.2022
2. Definition of capital (CAP)
Ziffer 10 CAP: Definition of eligible capital 31.01.2022
Ziffer 30 CAP: Regulatory adjustments 31.01.2022
Ziffer 50 CAP: Prudent valuation guidance 31.01.2022
Ziffer 90 CAP: Transitional arrangements 31.01.2022
Ziffer 99 CAP: Application guidance 31.01.2022
3. Risk-based capital requirements (RBC)
Ziffer 20 RBC: Calculation of minimum risk-based capital require-

ments 31.01.2022
Ziffer 25 RBC: Boundary between the banking book and the trading

book 31.01.2022
Ziffer 30 RBC: Buffers above the regulatory minimum 31.01.2022
Ziffer 40 RBC: Systemically important bank buffers 31.01.2022
Ziffer 90 RBC: Transitional arrangements 31.01.2022
4. Calculation of RWA for credit risk (CRE)
Ziffer 20 CRE: Standardised approach: individual exposures 31.05.2023
Ziffer 21 CRE: Standardised approach: use of external ratings 31.01.2022
Ziffer 22 CRE: Standardised approach: credit risk mitigation 31.01.2022
Ziffer 30 CRE: IRB approach: overview and asset class definition ~ 31.01.2022
Ziffer 31 CRE: IRB approach: risk weight functions 31.01.2022
Ziffer 32 CRE: IRB approach: risk components 31.01.2022

303 Eingefiigt durch Ziff. II Abs. 3 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
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Ziffer Titel Referenzdatum
Ziffer 33 CRE: IRB approach: supervisory slotting approach for

specialised lending 31.05.2023
Ziffer 34 CRE: IRB approach: RWA for purchased receivables 31.01.2022
Ziffer 35 CRE: IRB approach: treatment of expected losses and

provisions 31.01.2022
Ziffer 36 CRE: IRB approach: minimum requirements to use IRB

approach 31.05.2023
Ziffer 40 CRE: Securitisation: general provisions 31.01.2022
Ziffer 41 CRE: Securitisation: standardised approach 31.01.2022
Ziffer 42 CRE: Securitisation: External-ratings-based approach

(SEC-ERBA) 31.05.2023
Ziffer 43 CRE: Securitisation: Internal assessment approach

(SEC-1AA) 31.01.2022
Ziffer 44 CRE: Securitisation: Internal-ratings-based approach 31.01.2022
Ziffer 45 CRE: Securitisations of non-performing loans 31.01.2022
Ziffer 50 CRE: Counterparty credit risk definitions and terminology 31.01.2022
Ziffer 51 CRE: Counterparty credit risk overview 31.01.2022
Ziffer 52 CRE: Standardised approach to counterparty credit risk 31.01.2022
Ziffer 53 CRE: Internal models method for counterparty credit risk ~ 31.01.2022
Ziffer 54 CRE: Capital requirements for bank exposures to central

counterparties 31.01.2022
Ziffer 55 CRE: Counterparty credit risk in the trading book 31.01.2022
Ziffer 56 CRE: Minimum haircut floors for securities financing

transactions 31.01.2022
Ziffer 60 CRE: Equity investments in funds 31.01.2022
Ziffer 70 CRE: Capital treatment of unsettled transactions and failed

trades 31.01.2022
Ziffer 90 CRE: Transition 31.01.2022
Ziffer 99 CRE: Application guidance 31.01.2022
5. Calculation of RWA for market risk (MAR)
Ziffer 10 MAR: Market risk terminology 31.01.2022
Ziffer 11 MAR: Definitions and application of market risk 31.01.2022
Ziffer 12 MAR: Definition of trading book 31.01.2022
Ziffer 20 MAR: Standardised approach: general provisions and

structure 31.01.2022
Ziffer 21 MAR: Standardised approach: sensitivities-based method ~ 31.01.2022
Ziffer 22 MAR: Standardised approach: default risk capital require-

ment 31.01.2022
Ziffer 23 MAR: Standardised approach: residual risk add-on 31.01.2022
Ziffer 30 MAR: Internal models approach: general provisions 31.05.2023
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Ziffer Titel Referenzdatum
Ziffer 31 MAR: Internal models approach: model requirements 31.01.2022
Ziffer 32 MAR: Internal models approach: Backtesting and P&L

attribution test requirements 31.01.2022
Ziffer 33 MAR: Internal models approach: capital requirements

calculation 31.01.2022
Ziffer 40 MAR: Simplified standardised approach 31.01.2022
Ziffer 50 MAR: Credit valuation adjustment framework 31.01.2022
Ziffer 90 MAR: Transitional arrangements 31.01.2022
Ziffer 99 MAR: Guidance on use of the internal models approach 31.01.2022
6. Calculation of RWA for operational risk (OPE)
Ziffer 10 OPE: Definitions and application 31.05.2023
Ziffer 25 OPE: Standardised approach 31.05.2023
7. Leverage Ratio (LEV)
Ziffer 10 LEV: Definitions and application 31.01.2022
Ziffer 20 LEV: Calculation 31.01.2022
Ziffer 30 LEV: Exposure measurement 31.01.2022
Ziffer 40 LEV: Leverage ratio requirements for global systemically

important banks 31.01.2022
Ziffer 90 LEV: Transition 31.01.2022
8. Large exposure (LEX)
Ziffer 10 LEX: Definitions and application 31.01.2022
Ziffer 20 LEX: Requirements 31.01.2022
Ziffer 30 LEX: Exposure measurement 31.01.2022
Ziffer 40 LEX: Large exposure rules for global systemically

important banks 31.01.2022
9. Margin requirements (MGN)
Ziffer 10 MGN: Definitions and application 31.01.2022
Ziffer 20 MGN: Requirements 31.01.2022
Ziffer 90 MGN: Transition 31.01.2022
10. Supervisory review process (SRP)
Ziffer 10 SRP:  Importance of supervisory review 31.01.2022
Ziffer 20 SRP:  Four key principles 31.01.2022
Ziffer 30 SRP:  Risk management 31.01.2022
Ziffer 31 SRP: Interest rate risk in the banking book 31.01.2022
Ziffer 32 SRP:  Credit risk 31.01.2022
Ziffer 33 SRP:  Market risk 31.01.2022
Ziffer 35 SRP:  Compensation 31.01.2022
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Ziffer Titel Referenzdatum
Ziffer 36 SRP: Risk data aggregation and risk reporting 31.01.2022
Ziffer 50 SRP:  Liquidity monitoring metrics 31.01.2022
Ziffer 90 SRP: Transition 31.01.2022
Ziffer 98 SRP:  Application guidance on interest rate risk

in the banking book 31.01.2022
Ziffer 99 SRP:  Application guidance 31.01.2022
11. Disclosure requirements (DIS)
Ziffer 10 DIS:  Definition and application 31.01.2022
Ziffer 20 DIS:  Overview of risk management, key prudential metrics

and RWA 31.01.2022
Ziffer 21 DIS:  Comparison of modelled and standardised RWA 31.01.2022
Ziffer 25 DIS:  Composition of capital and TLAC 31.01.2022
Ziffer 26 DIS:  Capital distribution constraints 31.01.2022
Ziffer 30 DIS:  Links between financial statements and regulatory

exposures 31.01.2022
Ziffer 31 DIS:  Asset encumbrance 31.01.2022
Ziffer 35 DIS:  Remuneration 31.01.2022
Ziffer 40 DIS:  Credit risk 31.01.2022
Ziffer 42 DIS:  Counterparty credit risk 31.01.2022
Ziffer 43 DIS:  Securitisation 31.01.2022
Ziffer 50 DIS:  Market risk 31.05.2023
Ziffer 51 DIS:  Credit valuation adjustment risk 31.01.2022
Ziffer 60 DIS:  Operational risk 31.01.2022
Ziffer 70 DIS:  Interest rate risk in the banking book 31.01.2022
Ziffer 75 DIS:  Macroprudential supervisory measures 31.01.2022
Ziffer 80 DIS:  Leverage ratio 31.01.2022
Ziffer 85 DIS:  Liquidity 31.01.2022
Ziffer 99 DIS:  Worked examples 31.01.2022
12. Core Principles for effective banking supervision

Ziffer 01 BCP:

(BCP)
The core principles 31.01.2022
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Anhang 1a304

(Art. 53 Abs. 2 und 117 Abs. 1)

Kreditumrechnungsfaktoren fiir Ausserbilanzgeschiifte bei Anwendung des SA-BIZ

Positionen Kreditumrechnungsfaktoren
1. Kreditzusagen
1.1 mit fester Verpflichtung, sofern kein besonderer Kreditumrechnungsfaktor vorgeschrieben ist 0,40
1.2 ohne feste Verpflichtung nach Art. 53 Abs. 3 0,10
1.3 ohne feste Verpflichtung, die die Anforderungen nach Art. 53 Abs. 5 erfiillen 0,00
2. Bauhandwerkerbiirgschaften fiir die Ausfiihrung von Bauten im In- und Ausland 0,50
3. Selbstliquidierende Gewiihrleistungen aus Warenhandelsgeschiiften
3.1 Kurzfristige selbstliquidierende Handelsakkreditive aus Warenhandelsgeschéften wie Dokumentenakkreditive,

die durch die zugrunde liegende Fracht besichert sind und deren Ursprungslaufzeit unter einem Jahr ist 0,20

Gewihrleistungen
4.1 Transaktionsbezogene Eventualverpflichtungen wie Erfiillungsgarantien, Bietungsgarantien, Produktgarantien

und Standby-Akkreditive, die mit bestimmten Geschéften zusammenhéngen 0,50
4.2 Note Issuance Facilities (NIFs) und Revolving Underwriting Facilities (RUFs) 0,50

304 Urspriinglich: Anhang 1. Fassung gemiss Ziff. I Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Positionen Kreditumrechnungsfaktoren

5. Ubrige Eventualverpflichtungen und andere Ausserbilanzgeschifte

5.1 Direkte Kreditsubstitute wie allgemeine Kreditbiirgschaften einschliesslich Standby-Akkreditive, die als finanzielle
Sicherheiten fiir Darlehen und Wertpapiere dienen, und Akzepte einschliesslich Indossamente, die den Charakter von
Akzepten haben 1,00

5.2 Ubrige Eventualverpflichtungen; diese umfassen insbesondere:

— Wertpapierpensionsgeschéfte und Verkauf von Vermdgenswerten mit Riickgriffsmoglichkeit, wobei die Kreditri-
siken bei der Bank verbleiben [Ziffer 20.95 (2) CRE]; fiir ihre Risikogewichtung ist die Art des Vermogenswerts
und nicht die Gegenpartei relevant;

— Wertpapierleihgeschifte und Hinterlegen von Wertpapieren als Sicherheiten insbesondere im Rahmen von Wert-
papierfinanzierungsgeschéften [Zifter 20.95 (3) CRE];

— Terminkédufe, Forward Forward Deposits und nur teilweise eingezahlte Aktien und Wertpapiere, die Zusagen mit
sicherer Inanspruchnahme darstellen [Ziffer 20.95 (4) CRE]; fiir ihre Risikogewichtung ist die Art des Vermo-
genswerts und nicht die Gegenpartei relevant 1,00

53 Andere Ausserbilanzgeschifte einschliesslich nicht bilanzierter und nicht abgewickelter Positionen 1,00
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Anhang 2305
(Art. 64a Abs. 3 und 4, 66 Abs. 1, 70 Abs. 1 und 3, 715 sowie 113 Abs. 2 Bst. a)

Positionsklassen nach dem SA-BIZ bei Verwendung externer Ratings und Risikogewichte

Positionsklassen Ratingklassen
1 2 3 4 5 6 7 ohne Rating fest
1. Zentralregierungen, Zentralbanken und supranationale
Organisationen
1.1  Zentralregierungen und Zentralbanken 0% 0% 20% 50% 100% 100% 150% 100 % -

1.2 Eidgenossenschaft und Schweizerische Nationalbank,
sofern die Forderung auf Landeswiahrung lautet und in
dieser refinanziert ist - - - - - - - - 0%

1.3 Bank fiir Internationalen Zahlungsausgleich, Internationa-
ler Wahrungsfonds, Européische Zentralbank, EU,
Europiische Finanzstabilisierungsfazilitit, Européischer

Stabilititsmechanismus - - 0%

2. Offentlich-rechtliche Kérperschaften
2.1  Offentlich-rechtliche Korperschaften 20% 20% 50% 50% 100% 100% 150 % 100 % -

2.2 Kantone ohne Rating - - - 20 %
2.3 Andere 6ffentlich-rechtliche Korperschaften ohne Rating,

sofern diese iiber das Recht zur Erhebung von Steuern ver-

fiigen oder sofern deren Verpflichtungen vollstindig und

unbegrenzt durch ein 6ffentliches Gemeinwesen garantiert

sind - - 50 %

305 Fassung gemiss Ziff. IT Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Positionsklassen Ratingklassen

1 2 3 4 5 6 7 ohne Rating fest

3. Multilaterale Entwicklungsbanken

3.1  Multilaterale Entwicklungsbanken 20% 20% 30% 50% 100% 100% 150% 50 % -
3.2 Dbestimmte von der FINMA bezeichnete multilaterale Ent-
wicklungsbanken - - - - - - - - 0%
4. Banken A B C Art. 69
Abs. 4

4.1  Banken, Ursprungslaufzeit der Forderung < 3 Monate,
jedoch < 6 Monate im Zusammenhang mit grenziiber-
schreitendem Giitertransport 20% 20% 20% 20% 50% 50% 150% 20% 50% 150% 35% -

4.2 Banken, Ursprungslaufzeit der Forderung > 3 Monate,
jedoch > 6 Monate im Zusammenhang mit grenziiber-
schreitendem Giitertransport 20% 20% 30% 50% 100% 100% 150% 40% 75% 150% 60% -

5. Gemeinschaftseinrichtungen

5.1  Von der FINMA anerkannte Gemeinschaftseinrichtungen

der Banken 20% 20% 50% 75% 100% 150% 150 % 100 % -
5.2 Einzahlungsverpflichtungen gegeniiber dem Trager

der Einlagensicherung - - - - - - - - 20 %
6 Unternehmen
6.1  Unternehmen 20% 20% 50% 75% 100% 150% 150 % 100 % -
6.2 KMU 20% 20% 50% 75% 100% 150% 150 % 85 % -
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Positionsklassen

Ratingklassen

1 2 3 4 5 6 7 ohne Rating fest
7. Spezialfinanzierungen 20% 20% 50% 75% 100% 150% 150 % -
7.1  Projektfinanzierungen -
Nicht operative Phase 130 % -
operative Phase 100 % -
Hochwertige Projektfinanzierung in der operativen Phase 80 % -
7.2 Objektfinanzierungen 100 % -
7.3 Rohstoffhandelsfinanzierungen 100 % -
8. Auslindische gedeckte Schuldverschreibungen
8.1  Ausldndische gedeckte Schuldverschreibungen 10% 10% 20% 20% 50% 50% 100 % -
8.2  Risikogewicht des emittierenden Instituts 20 % 10 % -
8.3  Risikogewicht des emittierenden Instituts 30 % 15 % -
8.4  Risikogewicht des emittierenden Instituts 40 % 20 % -
8.5  Risikogewicht des emittierenden Instituts 50 % 25% -
8.6  Risikogewicht des emittierenden Instituts 75 % 35% -
8.7  Risikogewicht des emittierenden Instituts 100 % 50 % -
8.8  Risikogewicht des emittierenden Instituts 150 % 100 % -
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Anhang 3306

(Art. 49 Abs. 2 Bst. h, 66 Abs. 2, 66a Abs. 1, 70 Abs. 5, 71 Abs. 2, 71a, 72¢ Abs. 1 und 6 sowie 72e Abs. 2)

Positionsklassen nach dem SA-BIZ ohne Verwendung externer Ratings und Risikogewichte

Positionsklassen

Risikogewichte

1. Retailpositionen
1.1 Qualifizierte Retailpositionen 75 %
1.2 Qualifizierte Retailpositionen aus Kreditkartenverpflichtungen, bei denen in den letzten 12 Monaten zu jedem vereinbarten Riickzah-
lungstermin der ausstehende Betrag vollstindig getilgt wurde, oder aus Kreditlinien, die in den letzten 12 Monaten nicht in Anspruch
genommen wurden 45 %
1.3 Ubrige Positionen gegeniiber natiirlichen Personen 100 %
2. Inléndische Pfandbriefe 10 %
3. Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen
3.1 Selbstgenutzte Wohnliegenschaften in der Schweiz und im Ausland, mit einem Belehnungsgrad:
bis 50 Prozent 20 %
tiber 50 Prozent bis 60 Prozent 25 %
iiber 60 Prozent bis 80 Prozent 35%
iiber 80 Prozent bis 90 Prozent 45 %
iiber 90 Prozent bis 100 Prozent 55 %
iiber 100 Prozent 75 %
32 Ubrige Wohnliegenschaften in der Schweiz und im Ausland, mit einem Belehnungsgrad:
bis 50 Prozent 30 %
iiber 50 Prozent bis 60 Prozent 35%

306 Fassung gemiss Ziff. I Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13). Bereinigt gemiss Ziff. IT der V vom 22. April 2026, in Kraft

seit 1. Jan. 2027 (AS 2026 207).
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Positionsklassen

Risikogewichte

iiber 60 Prozent bis 70 Prozent 55%
iiber 70 Prozent bis 80 Prozent 60 %
iiber 80 Prozent bis 90 Prozent 75 %
iiber 90 Prozent bis 100 Prozent 85 %
tiber 100 Prozent 110 %
33 Selbstgenutzte Gewerbeliegenschaften in der Schweiz und im Ausland, mit einem Belehnungsgrad: 60 % oder
bis 60 Prozent Risikogewicht der
Gegenpartei, falls
dieses tiefer ist
iiber 60 Prozent Risikogewicht der
Gegenpartei
34 Ubrige Gewerbeliegenschaften in der Schweiz und im Ausland, mit einem Belehnungsgrad:
bis 60 Prozent 70 %
iiber 60 Prozent bis 80 Prozent 100 %
tiber 80 Prozent 115 %
4. Nachrangige Positionen 150 %
5. Ausgefallene Positionen
5.1 Die um die Einzelwertberichtigungen korrigierten Positionen nach Ziffer 3.1
100 %
5.2 Die um die Einzelwertberichtigungen korrigierten unbesicherten oder nicht garantierten Positionsanteile, sofern die Einzelwertberichti-
gungen mindestens 20 Prozent des ausstehenden Betrags ausmachen; die grundpfandgesicherten Positionen nach den Ziffern 3.2-3.4
gelten flir diesen Zweck als unbesichert 100 %
53 Die um die Einzelwertberichtigungen korrigierten unbesicherten oder nicht garantierten Positionsanteile, sofern die Einzelwertberichti-
gungen weniger als 20 Prozent des ausstehenden Betrags ausmachen; die grundpfandgesicherten Positionen nach den Ziffern 3.2-3.4
gelten fiir diesen Zweck als unbesichert 150 %
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Positionsklassen Risikogewichte

6. Ubrige Positionen
6.1 Gold, das in eigenen Tresoren verwahrt wird oder, wenn es bei einer anderen Bank sammelverwahrt wird, durch entsprechende Goldver-
bindlichkeiten der anderen Bank gedeckt ist 0%
6.2 Aktivsaldo des Ausgleichskontos 0%
6.3 Flissige Mittel, die sich im Inkassoverfahren befinden 20 %
6.4 Flissige Mittel, jedoch ohne Positionen, die unter Ziffer 6.3 fallen 0%
6.5 Betrége der drei Positionen nach den Artikeln 38 Absatz 2 und 39 Absatz 1, die unter dem Schwellenwert 3 liegen 250 %
100 %

6.6 Ubrige Positionen
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Anhang 4307
(Art. 32 Abs. 4, 66 Abs. 3, 73, 148¢ und 148g)

Risikogewichte von Beteiligungstiteln und anderen Instrumenten mit Beteiligungscharakter nach dem SA-BIZ

Positionsklassen Risikogewichte

1. Im Rahmen der Einzelinstitutsberechnung: die Netto-Longposition der direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligungen an im Finanzbe-  in der Schweiz: 250 %
reich tatigen zu konsolidierenden Unternehmen, die nach Artikel 52 berechnet werden, mit Sitz: -
im Ausland: 400 %

2. Im Rahmen der Einzelinstitutsberechnung: die Netto-Longposition der direkt oder indirekt gehaltenen regulatorischen Kapitalinstru- in der Schweiz: 250 %
mente an im Finanzbereich tatigen zu konsolidierenden Unternehmen, die nach Artikel 52 berechnet werden, mit Sitz: 2 Ancland: 200 %
im Ausland: o

3. Instrumente mit Beteiligungscharakter nicht borsenkotierter Unternehmen, gehalten zum kurzfristigen Weiterverkauf, sowie Risikokapi-
tal und vergleichbare Anlagen, deren Wert schwankt und in die mit Erwartung wesentlicher kiinftiger Gewinne investiert wurde 400 %

4. Ubrige Instrumente mit Beteiligungscharakter 250 %

5. Anteile der Instrumente mit Beteiligungscharakter, die eine der Obergrenzen nach Artikel 4 Absatz 4 BankG tiberschreiten (Art. 13
Bst. ¢) 1250 %

307 Fassung gemiss Ziff. IT Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Anhang 4a308
(Art. 77d Abs. 2)

Mindesteigenmittel fiir Beitrige an den Ausfallfonds
von qualifizierten zentralen Gegenparteien

Die Mindesteigenmittel flir Beitrédge einer Bank als Clearing-Mitglied einer qualifi-
zierten zentralen Gegenpartei an den Ausfallfonds berechnen sich nach der folgenden
Formel:

DF

Keep ———————; 8% - 2% - DF
CCP " DFep + DF oy & 10 2% )

max (

Hierin bezeichnen:

Kccp: die hypothetischen Mindesteigenmittel der qualifizierten zentralen Gegenpartei
entsprechend dem Gegenpartei-Kreditrisiko gegeniiber allen Clearing-Mitgliedern
und von deren Clearing-Kunden;

DFccp: diejenigen vorfinanzierten eigenen Mittel der qualifizierten zentralen Gegen-
partei, wie zum Ausfallfonds beitragende Eigenmittel oder Gewinnriicklagen, die von
der qualifizierten zentralen Gegenpartei verwendet werden miissen, um Verluste
durch den Ausfall von Clearing-Mitgliedern zu tragen, und die den vorfinanzierten
Beitrdgen der Clearing-Mitglieder an den Ausfallfonds gegeniiber gleichrangig oder
nachrangig sind;

DFcy: die gesamten vorfinanzierten Beitrdge aller Clearing-Mitglieder an den Aus-
fallfonds;

DF: den vorfinanzierten Beitrag der Bank an den Ausfallfonds;

Kccp, DFccp und DFcy: nach den Ziffern 54.24-54.39 CRE3% durch die qualifi-
zierte zentrale Gegenpartei oder eine zustéindige Behorde berechnete Betrége.

308  Eingefiigt durch Ziff. Il Abs. 3 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
309 Der CRE ist in Anhang 1 Ziff. 4 aufgefiihrt.
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Anhang 5310
(Art. 84 Abs. 1)

Sitze fiir die Berechnung der fiir die Unterlegung
des spezifischen Zinsrisikos erforderlichen Eigenmittel
nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz

Kategorie Ratingklasse Restlaufzeit Satz
Zentralregierungen 1 oder 2 0,00 %
und Zentralbanken
3 oder 4 < 6 Monate 0,25 %
> 6 Monate und < 24 Monate 1,00 %
> 24 Monate 1,60 %
5 oder 6 8,00 %
7 12,00 %
Ohne Rating 8,00 %
Qualifizierte < 6 Monate 0,25 %
Zinsinstrumente
> 6 Monate und < 24 Monate 1,00 %
> 24 Monate 1,60 %
Ubrige 5 8,00 %
6 oder 7 12,00 %
Ohne Rating 8,00 %

310 Fassung gemiss Ziff. II Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 13).
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Anhang 5a311
(Art. 92 Abs. 24 und 92d Abs. 1)

Operationelle Risiken: Berechnungsansatz

Die Uberstreichung zeigt an, dass die entsprechende Unterkomponente als Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre zu berechnen ist. Absolute
Betrage (Abs) sind zuerst fiir jedes Jahr einzeln zu ermitteln und anschliessend als Drei-Jahres-Durchschnitt zu berechnen.

1. Zins- und Dividendenkomponente (ILDC)

ILDC = Min [Abs(Zinsertrag — Zinsaufwand); 2,25 % X Verzinsliche Aktiven] + Dividendenertrag

2. Dienstleistungskomponente (SC)

N4
= Max[ubriger Geschaftsertrag; ubriger Geschiftsaufwand)|
+ Max|Ertrag aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschift; Aufwand aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschift|

3. Finanzkomponente (FC)

FC = Abs(Nettoerfolg Handelsbuch) + Abs(Nettoerfolg Bankenbuch)

4. Interner Verlustmultiplikator (ILM)

LC\®
_ 1_ il
fLM—ln(e 1+(B[C) )

311 Eingefiigt durch Ziff. IT Abs. 3 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Hierin bezeichnen:
LC: Verlustkomponente
BIC: Geschiftsindikatorkomponente
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Anhang 6
(Art. 150)

Anderung bisherigen Rechts

L3112

312 Die Anderung kann unter AS 2012 5441 konsultiert werden.
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Anhang 7313
(Art. 44 Abs. 2 und 148e)

Antizyklischer Puffer

1. Die Banken werden verpflichtet, auf direkt und indirekt grundpfandgesicher-
ten Kreditpositionen fiir Wohnliegenschaften im Inland nach Artikel 72 einen
antizyklischen Puffer in Form von hartem Kernkapital zu halten.

2. Der Puffer betrégt 2,5 Prozent der nach Risiko gewichteten Kreditpositionen
nach Ziffer 1. Fiir Banken, die bei der Berechnung der Mindesteigenmittel fiir
Kreditrisiken den IRB anwenden, entsprechen die nach Risiko gewichteten
Kreditpositionen den nach dem IRB gewichteten Kreditpositionen, mindes-
tens aber 72,5 Prozent der entsprechend nach dem SA-BIZ gewichteten Kre-
ditpositionen.

313 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 13. Febr. 2013 (AS 2013 693). Fassung gemiss Ziff. II
Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
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Anhang 8314
(Art. 20 Abs. 4 Bst. aund 43 Abs. 1)

Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

in % der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen nach Artikel 425

Kategorie nach Anhang 3 BankV315 1 und 2 3 4 5
Mindesteigenmittel 8,0 %

— davon hartes Kernkapital 4,5%

— davon zusitzliches Kernkapital oder besser 1,5%

— davon Ergénzungskapital oder besser 2,0%
Eigenmittelpuffer 4.8 % 4,0 % 32% 2.5%
— davon hartes Kernkapital 3,7% 3,3% 2,9% 2.5%
— davon zusitzliches Kernkapital oder besser 0,5 % 0,3 % 0,1 % -

— davon Ergédnzungskapital oder besser 0,6 % 0,4 % 0,2 % -
Mindesteigenmittel + Eigenmittelpuffer 12,8 % 12,0 % 11,2 % 10,5 %

314 Eingefiigt durch Ziff. II der V vom 11. Mai 2016 (AS 2016 1725). Fassung gemiss
Zift. 1T Abs. 2 der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 13).
315 SR 952.02
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Anhang 9316
(Art. 129)
Zuschlige
1 Zuschlige fiir den Marktanteil
1.1 Bei einem Marktanteil bis zu 27 Prozent
Bucket Marktanteil Zuschlag LR Zuschlag RWA-Quote
Ml <12% 0% 0%
M2 <17 % 0,125 % 0,36 %
M3 <22% 0,25 % 0,72 %
M4 <27 % 0,375 % 1,08 %

1.2 Bei einem Marktanteil von 27 Prozent und mehr

Je weitere 5 Prozentpunkte Marktanteil erhoht sich die Anforderung fiir die Leverage
Ratio um 0,125 Prozentpunkte und diejenige fiir die RWA-Quote um 0,36 Prozent-
punkte.

2 Zuschlige fiir das Gesamtengagement

2.1 Bei einem Gesamtengagement von bis zu
1591 Milliarden Franken

Bucket Gesamtengagement Zuschlag LR Zuschlag RWA-Quote
Gl < 826 Mrd. CHF 0% 0%

G2 <1081 Mrd. CHF 0,125 % 0,36 %

G3 <1336 Mrd. CHF 0,25 % 0,72 %

G4 <1591 Mrd. CHF 0,375 % 1,08 %

2.2 Bei einem Gesamtengagement
von iiber 1591 Milliarden Franken

Je weitere 255 Milliarden Franken Gesamtengagement erhoht sich die Anforderung
fiir die Leverage Ratio um 0,125 Prozentpunkte und diejenige fiir die RWA-Quote um
0,36 Prozentpunkte.

316 Eingefiigt durch Ziff. II der V vom 11. Mai 2016 (AS 2016 1725). Bereinigt gemiss
Ziff. I der V vom 22. April 2026, in Kraft seit 1. Jan. 2027 (AS 2026 207).
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3. Titel: Erforderliche Eigenmittel
1. Kapitel: Allgemeines
ZUSAMMENSEIZUNE ...uvveenvreriieeiieeieeniteeteesieeenteesireesieesreessaesneenne Art. 41
Mindesteigenmitte] ...........ccvevievierieriieiee e Art. 42
GesaMEENZAZEIMENL .......eoveeeeriieteeiierieeiienteere e ete st eeteseeeneenaeens Art. 42a
Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen ................. Art. 42b

Kapitalqualitit der Mindesteigenmittel nach Artikel 42
Absatz 1 Buchstabe b...

Eigenmittelpuffer........ccoovievieieieiieieeeeceeeeee e
Antizyklischer Puffer..........cccoooviiiiiinienieececeeeeen
Erweiterter antizyklischer Puffer.........c.cccoecevvecvenieieneciene, Art. 44a
Zusétzliche Eigenmittel ...........coooiiiiiniininiinnieniieeneeeeen Art. 45

Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen durch
Banken, die Modellansdtze verwenden

AUFGENODEN ...

la. Kapitel: Vereinfachungen fiir besonders liquide
und gut kapitalisierte Banken der Kategorien 4 und 5

VereinfaChungen.........ooeeveiiiieniniiniiieeeeeeseeeeee e Art. 47a
VOrauSSEtZUNZEN.......cueeeniieriieeiiesiieeiee ettt eeeesiee st esieeeaee e Art. 47b
Ablehnung des ANtrags.........ceceverienierienenienieieneeieseeie e Art. 47¢
Entfallen der VoraussetZungen .............coceeeeervereenieneenieeeenneenns Art. 47d
Verzicht auf die Vereinfachungen ...........ccccoceevininciencnnnn. Art. 47e

2. Kapitel: Kreditrisiken
1. Abschnitt: Allgemeines

Begriffe: Kreditrisiken.........cocooeiiriieniiiiieeecec Art. 48
Nach den Kreditrisiken gewichtete Positionen .............ccccccecenee Art. 49
Ansitze zur Risikogewichtung ..o Art. 50
2. Abschnitt: Berechnung der Positionen

ADZUZC....eeeeeeeeee et Art. 50a
INEHLOPOSTHION ...ttt Art. 51
Nettoposition fiir Eigenkapitalinstrumente von im

Finanzbereich tatigen Unternehmen .............ccocoooeiineiencncnnnn. Art. 52
Ausserbilanzgeschafte ..........coccevuevieriinieniiiieceeeee e Art. 53
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Unterbeteiligungen bei Eventualverpflichtungen....................... Art. 54
.................................................................................................... Art. 55

Ansitze zur Berechnung der Kreditdquivalente von
Derivaten und von Geschéften mit langer

dem SA-BIZ

AbWIcKIUNGSAAUET ......coveiieiieiieiecieieeee e Art. 56
Standardansatz...........occoveeieiiriiiniiee e Art. 57
Vereinfachte ANSAtZE........ccoouevveieieirenirinenceceeseeeee e Art. 58
EPE-MoOdellansatz ...........ccoeiruinienieieieieeie e Art. 59
Anteile an verwalteten kollektiven Vermogen.............ccueee..... Art. 59a
Verbriefungspositionen............ceeveeeneeieneeiieneeiese e Art. 59b
Zinsinstrumente und Instrumente mit
Beteiligungscharakter ...........coocvevereeninieienieiesieiesceeeeeee Art. 60
Risikomindernde Massnahmen...........ccccocoveveneienincncnenenenne. Art. 61
Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und andere besicherte
TranSaKtioneN .......c..ccvieriieeiieciieeieeere et e e eree e eereeebeeseeeeaeens Art. 62
3. Abschnitt: Positionsklassen und Risikogewichte nach
PoSItIONSKIASSEN ......coueviiiiiieieicecc e
Sorgfaltspriifung bei der Verwendung externer Ratings ...
Verwendung externer Ratings..........ccceecvevereenienienenienieeieene
Externe Kurzfrist-Ratings .........ccccoeveeverieneniencnicniniencneene

Externe emissionsspezifische Ratings und
Emittentenratings ........ccceevevvereerienienieeienieeiesieseenieeeesiesneneens

Externe Lokal- und Fremdwihrungsratings
Verwendung externer Ratings auf Konzernebene

Landerrisikoklassifikation ...........cccoccceveivreeninecnenineineennnn
Risikogewichtung der Positionen
Nicht gegen das Wiahrungsrisiko abgesicherte Positionen

gegeniiber natlirlichen Personen ............cocooeveveeiincncnenenene Art. 66a
Positionen in Lokalwéhrung gegentiiber

Zentralregierungen oder Zentralbanken.............cccocevvenincnenne. Art. 67
Banken: Zuordnung zur Positionsklasse Banken und

Verwendung externer Ratings..........ccocovvevereeneninieneeninienee Art. 68
Banken: Unterpositionsklassen...........ccccvereecverieecienenieneenenne. Art. 68a
Banken: RisikogewWichtung ...........cocceverieieniiniinieieneeceeeee Art. 69
UNternehmen ...........cocvveirieinieinieiieeeeceeee e Art. 70
Spezialfinanzierungen: Definitionen............cocceeeoeeinenenenene. Art. 70a
Spezialfinanzierungen: Risikogewichtung von
Projektfinanzierungen...........coecvevueeienieeienieeieneeese e Art. 70b
Retailpositionen .......cc.eeiiriieiiiiieiisieeeee e Art. 71
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Inlédndische Pfandbriefe ..........c..coceveiciiiininniniccccces
Ausldndische gedeckte Schuldverschreibungen

Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:

DefiNitionNeN .....coueeiiiieiiiieieeeee e Art. 72
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Belehnungsgrad .........cccooveiiiiiiinieeeeeee e Art. 72a
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
BelehnUngSWeTt .......c.covveiieriieieieeieieeie et Art. 72b
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
RiSiKOZEWICHUNG ...t Art. 72¢
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
TTaGDATKEIt .. ..veeveeeveeeieieeiieieeeee ettt Art. 72d
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Baukredite und Kredite fiir Bauland..........ccccoocoeveviinininnenenn. Art. 72e
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Beriicksichtigung risikomindernder Massnahmen..................... Art. 72f
Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:
Technische Ausfithrungsbestimmungen ..........c..cccceeeveveeiennenne. Art. 72g
Instrumente mit Beteiligungscharakter ........c.cocvevenieneniencnens Art. 73
AUFGERODEN ...t Art. 74-76
4. Abschnitt: IRB
..................................................................................................... Art. 77
5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen fiir die
Risikogewichtung nach dem SA-BIZ und dem IRB
Zentrale Gegenparteien und Clearing-Mitglieder ...................... Art. 77a
Mindesteigenmittel: Grundsitze fiir Positionen gegeniiber
zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern................... Art. 77b
Mindesteigenmittel: Positionen gegeniiber nicht
qualifizierten zentralen Gegenparteien ..........c..coceeereereeeeennenne. Art. 77c
Mindesteigenmittel: Positionen gegeniiber qualifizierten
zentralen GegenpParteien ...........o.coeeveveererenerenreneeeeeeenenenne Art. 77d
Zusétzliche Eigenmittel fiir Positionen gegentiber
zentralen Gegenparteien .............coeeveeeeeririeeerenieneeeeeeeenaenne Art. 77e
Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen.................... Art. 77f
CVA-Risiko: Mindesteigenmittel .............coceverveninieneniennenne. Art. 77g
CVA-Risiko: Basisansatz ..........ccccoeeveeveervinencnenenieeeiecneneen Art. 77h
CVA-Risiko: vereinfachter AnSatz..........cccccevveeveereurnvecennenes Art. 77i
CVA-Risiko: fortgeschrittener Ansatz...........coccoceeverveeevrcnnene. Art. 77j
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3. Kapitel: ...
AUFGERODEN ... Art. 78 und 79

4. Kapitel: Marktrisiken
1. Abschnitt: Allgemeines

Aufgehoben

Be@riff. .o Art. 81

Zu berechnende Mindesteigenmittel fiir Marktrisiken............... Art. 8la

Ausnahmen beim WEhrungsrisiKo .........c.occveevereecieneecieneenenne. Art. 81b

Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen des

Finanzbereichs .........co.oeieiiiiiiniiiiiiiceceeeeee e Art. 8lc

Berechnungsansatze. ........veeveeeeeienierieseeieeeeie e e see e Art. 82
2. Abschnitt: Einfacher Marktrisiko-Standardansatz

ANWENAUNE ...c..eeiiiiiiiieiiertteteeee ettt

Mindesteigenmittel] ..........ccevveeierieriienieeieneeiese e

Zinsrisiken im Handelsbuch ............ccccoonininiiiiniiiicee

Aktienpreisrisiken im Handelsbuch

Waihrungs- und Goldpreisrisiken im Banken- und im
HandelSbuch ........c.coueveireinciiniiicccencereceeeceeee e

Rohstoffrisiken im Banken- und im Handelsbuch

3. Abschnitt: Marktrisiko-Standardansatz

.................................................................................................... Art. 87
4. Abschnitt: Marktrisiko-Modellansatz
.................................................................................................... Art. 88
5. Kapitel: Operationelle Risiken
Begriffi ..o Art. 89
Berechnungsansatz ............coceeeerieveenienieiieseeeeceie e Art. 90
Berechnung der Mindesteigenmittel .............ccoeoeieenencninennene Art. 91

Geschiftsindikator: Komponenten
Geschéftsindikator: Nicht weitergefiihrte und neu

tibernommene TAtIgKEIteN .......cceoveeiiieiiiieeeeceeee Art. 92a
Geschiftsindikator: Berechnungsgrundsitze ...........c.ccccveeenee. Art. 92b
Geschéftsindikatorkomponente............cceceeeeerinenenecnecncnenn Art. 92¢
Interner VerlustmultipliKator ...........cccoeevevienieneniieneeieiceeeene Art. 92d
Verlustkomponente: Anforderungen an die internen

Verlustdaten.........ccueeeiiiiiiieee e Art. 93
Verlustkomponente: Berechnung...........cccccoeeveveevenincienennnnne. Art. 93a
Verlustkomponente: Brutto- und Nettoverlust...........c.ccoceveeenee. Art. 94
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4. Titel: Risikoverteilung

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Gegenstand
Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken ........................ Art. 95
Zu erfassende Positionen und Gesamtposition

2. Abschnitt: Obergrenzen der Klumpenrisiken

Obergrenze fiir einzelne Klumpenrisiken ............cccoecvevveniennennenne Art. 97
Obergrenze fiir Klumpenrisiken gegeniiber Banken.................... Art. 98

Uberschreitung der Obergrenze

3. Abschnitt: Meldepflichten im Zusammenhang mit
Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken
Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen

KreditriSiKen ......ccooeiiiiiiiiiiiiiciccceec e Art. 100
Meldung unzulissiger Uberschreitungen.............ccc.ccccvevevuenee. Art. 101
Meldung gruppeninterner Positionen...........ccccoeevevvevcercncnnenn Art. 102
4. Abschnitt: Berechnungsgrundsiitze
Feste Ubernahmezusagen aus Emissionen.............cco.cc.ocuvenne.. Art. 103
AUFGENODEN ... Art. 104 und 105
Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen.................... Art. 106
AUFGENODEN ... Art. 107 und 108
Gruppe verbundener Gegenparteien .............ccecevveveereereeeeennenee Art. 109
Positionen gegeniiber einem Konsortium ............ccoceeveeveeneneee Art. 110
Positionen der Gruppengesellschaften............ccocevveriinieniennnnns Art. 111
Gruppeninterne POSTHONEN .........ccevievirieninieiinieieeeeienene Art. 111a

5. Abschnitt: Erleichterungen und Verschirfungen

................................................................................................... Art. 112
2. Kapitel: Berechnung der Gesamtposition
1. Abschnitt: Gewichtung
................................................................................................... Art. 113
2. Abschnitt: Zusammenrechnung
................................................................................................... Art. 114
3. Abschnitt: Positionsberechnung allgemein
Positionsberechnung bei Transaktionen mit Gegenpartei-
KreditrisiKo . ..o.voveieieiiciicicccceecree e Art. 115
Weitere Bilanzpositionen..........coeevevuereenerienieiieneeieseeieneene Art. 116
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Ausserbilanzpositionen..........cc.coveeeirenerinienieieiecncseseneeaen Art. 117
Ausfiihrungsbestimmungen der FINMA zur Berechnung
der unterschiedlichen Positionen ...........c.ccocoeeveoieiincncnenennnne Art. 118

4. Abschnitt: Risikominderung

5. Titel: Bestimmungen fiir systemrelevante Banken

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
GIUNASALZ. ...ttt Art. 124

International tétige und nicht international titige
systemrelevante Banken

AUFGERODEN ...ttt
AUFGENODEN ...t

2. Kapitel: Wandlungskapital und Schuldinstrumente
zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen

Wandlungskapital ...........coceverieiinieniieeeeeeeeeeeee Art. 126
Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei

Insolvenzmassnahmen ..........cccoecevveerieueeneineeneeneeeeenenenns Art. 126a
Gruppeninterne Schuldinstrumente zur Verlusttragung

bei Insolvenzmassnahmen ............cceeceevvieienenienieneenienieiene Art. 126b
Anrechenbarkeit von Wandlungskapital ...........ccccccovveneninennnne Art. 127

Anrechenbarkeit von Bail-in-Bonds

3. Kapitel: Eigenmittel zur ordentlichen
Weiterfiihrung der Bank

GIUNASALZ....c..onveniiiciieiieceee e Art. 128
Gesamtanforderung..........c.ocevveriieierieeienieeiere e Art. 129
Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer ............ccccoceveeeenne. Art. 130
Kapitalqualitat .......cccceeeeeieieeieieciereeee e Art. 131
Antizyklische Puffer ... Art. 131a
Zusitzliche Eigenmittel ..........cccoceviiiiiieneniiieeieeceeee Art 1315
4. Kapitel: Zusiitzliche verlustabsorbierende Mittel

GIUNASALZ. ...ttt Art. 132
Besondere Bestimmungen fiir international titige

systemrelevante Banken ...........cccceceviriiineniininiieneenicnceee Art. 132a

Besondere Bestimmungen fiir Banken mit Staatsgarantie
oder dhnlichem MechaniSmus..........c..coceeererereencrenenennne. Art. 132b
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Ergénzende zusitzliche verlustabsorbierende Mittel fiir
international tétige systemrelevante Banken............cccccceceennne. Art. 133

AUFGENODEN ... Art. 134 und 135

5. Kapitel: Besondere Risikoverteilungsvorschriften
KIumpenrisiKo ......c.oeverierieniirienieniesieeieseeesiee e Art. 136

6. Titel: Ubergangs- und Schlussbestimmungen

1. Kapitel: Ubergangsbestimmungen
1. Abschnitt: ...

AUFGENODEN ... Art. 137 und 138
AUFGERODEN ... Art. 139-142
Aufgehoben . Art. 143-147
AUFGORODEN ...t Art. 148

AUFGENODEN ...ttt Art. 148a

2. Abschnitt: Ubergangsbestimmungen zur Anderung
vom 11. Mai 2016
Kapitalqualitht ........cccoeoiiiiriiniiiiieeeeeeee e Art. 148b

3. Abschnitt: Ubergangsbestimmungen zur Anderung
vom 29. November 2023

Behandlung von Beteiligungen...........cccoecevirienenienienienienee. Art. 148¢
Zusétzliche Mittel fiir nicht international tétige

systemrelevante Banken ...........ccocceecvevieienienieniinieniesiee e Art. 148d
Untergrenzen nach den Artikeln 45a Absatz 3 Buchstabe b

und 77 Absatz 2 sowie Anhang 7 Ziffer 2 zweiter Satz........... Art. 148e
Verwendung externer Ratings fiir nach Risiko gewichtete

Positionen gegeniiber Banken...........ccccocovviiiininincneincnnn Art. 148f
Risikogewichtung von Instrumenten mit

Beteiligungscharakter ...........ccceecevirienenienieiereeeeeeeeen Art. 148g
Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen

KreditrisSiKen ........coveveiiiiiiiiecccce e Art. 148h
Geltungsbereich des urspriinglichen Belehnungswerts............. Art. 148i
Ubergangsfrist nach Ziffer 90.1 MAR..........coccccoorveererrnnnne. Art. 148j
AUFGERODEN ... Art. 148k—148m

2. Kapitel: Schlussbestimmungen
Aufhebung bisherigen Rechts..........cccoeevevieciinieiieniiiecieen, Art. 149
Anderung bisherigen Rechts
INKrafttreten ....oouevveieieieieccce s
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Basler Mindeststandards Anhang 1

Kreditumrechnungsfaktoren fiir
Ausserbilanzgeschiifte bei Anwendung des SA-BIZ...Anhang 1a

Positionsklassen nach dem SA-BIZ bei Verwendung
externer Ratings und Risikogewichte Anhang 2

Positionsklassen nach dem SA-BIZ ohne Verwendung
externer Ratings und Risikogewichte Anhang 3

Risikogewichte von Beteiligungstiteln und anderen
Instrumenten mit Beteiligungscharakter nach dem
SA-BIZ Anhang 4

Mindesteigenmittel fiir Beitrige an den Ausfallfonds
von qualifizierten zentralen Gegenparteien ................ Anhang 4a

Sitze fiir die Berechnung der fiir die Unterlegung des
spezifischen Zinsrisikos erforderlichen Eigenmittel

nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz ....... Anhang 5
Operationelle Risiken: Berechnungsansatz................. Anhang Sa
Anderung bisherigen Rechts Anhang 6
Antizyklischer Puffer Anhang 7
Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer ................... Anhang 8
Zuschliage Anhang 9

125/ 126



952.03 Banken und Sparkassen

126 /126



	1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
	1. Kapitel: Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffe
	Art. 1 Grundsatz
	Art. 2 Gegenstand
	Art. 3  Geltungsbereich
	Art. 4 Begriffe
	Art. 4a  Basler Mindeststandards
	Art. 4b  Bankenbuch
	Art. 5  Handelsbuch
	Art. 5a  Bankenbuch und Handelsbuch: Umbuchungen und interner Risikotransfer
	Art. 5b  Bankenbuch und Handelsbuch: vorsichtige Bewertung
	Art. 6  Ratingagenturen

	2. Kapitel: Konsolidierung
	Art. 7 Konsolidierungspflicht
	Art. 8 Konsolidierungsarten und Optionen der Bank
	Art. 9 Abweichende Behandlung mit Zustimmung der Prüfgesellschaft
	Art. 10 Besondere Vorschriften
	Art. 11 Untergeordnete Finanzgruppen
	Art. 12 Captives für operationelle Risiken
	Art. 13 Beteiligungen ausserhalb des Finanzbereichs

	3. Kapitel: Nachweis und Offenlegung angemessener Eigenmittel
	Art. 14 Eigenmittelnachweis
	Art. 15 Berechnungsgrundlagen
	Art. 16 Offenlegung

	4. Kapitel: Vereinfachte Anwendung
	Art. 17


	2. Titel:  Anrechenbare Eigenmittel sowie zusätzliche verlustabsorbierende Mittel
	1. Kapitel: Allgemeines
	Art. 18 Kapitalbestandteile
	Art. 19 Verlusttragung
	Art. 20 Gemeinsame Anforderungen an Eigenmittel

	2. Kapitel: Berechnung
	1. Abschnitt: Hartes Kernkapital («CET1»)
	Art. 21 Anrechenbare Elemente
	Art. 22 Anrechenbarkeit von Gesellschaftskapital
	Art. 23 Arten von Gesellschaftskapital
	Art. 24 Dotationskapital von Banken öffentlichen Rechts
	Art. 25 Kapitaleinlagen von Privatbankiers
	Art. 26 Genossenschaftskapital

	2. Abschnitt: Zusätzliches Kernkapital («Additional Tier 1, AT1»)
	Art. 27 Anrechenbarkeit
	Art. 27a  Eintritt des Triggers
	Art. 28 Verfügbarkeit in der Finanzgruppe
	Art. 29 Zeitpunkt drohender Insolvenz («Point of non-viability, PONV»)

	3. Abschnitt: Ergänzungskapital («Tier 2»)
	Art. 30 Anrechenbarkeit

	4. Abschnitt: Korrekturen
	Art. 31 Allgemeines
	Art. 31a  Änderungen des Zeitwerts eigener Verbindlichkeiten als Folge  einer Veränderung des Kreditrisikos der Bank
	Art. 32  Abzug vom harten Kernkapital
	Art. 33 Entsprechendes Abzugsverfahren
	Art. 34 Abzüge von Positionen an eigenen Eigenkapitalinstrumenten  ausserhalb des harten Kernkapitals
	Art. 35  Abzug nach Schwellenwerten
	Art. 36 Massgebliches Abzugsverfahren für Eigenkapitalinstrumente
	Art. 37 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs bis 10 Prozent
	Art. 38 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs  über 10 Prozent
	Art. 39 Weitere Abzüge nach Massgabe des Schwellenwerts 2
	Art. 40 Abzüge nach Massgabe des Schwellenwerts 3


	3. Kapitel:   Zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für Kantonalbanken
	Art. 40a


	3. Titel: Erforderliche Eigenmittel
	1. Kapitel: Allgemeines
	Art. 41 Zusammensetzung
	Art. 42  Mindesteigenmittel
	Art. 42a  Gesamtengagement
	Art. 42b  Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen
	Art. 42c  Kapitalqualität der Mindesteigenmittel nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe b
	Art. 43 Eigenmittelpuffer
	Art. 44 Antizyklischer Puffer
	Art. 44a  Erweiterter antizyklischer Puffer
	Art. 45  Zusätzliche Eigenmittel
	Art. 45a  Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen durch Banken, die Modellansätze verwenden
	Art. 46 und 47

	1a. Kapitel:   Vereinfachungen für besonders liquide und gut kapitalisierte Banken der Kategorien 4 und 5
	Art. 47a  Vereinfachungen
	Art. 47b Voraussetzungen
	Art. 47c Ablehnung des Antrags
	Art. 47d Entfallen der Voraussetzungen
	Art. 47e Verzicht auf die Vereinfachungen

	2. Kapitel: Kreditrisiken
	1. Abschnitt: Allgemeines
	Art. 48  Begriffe: Kreditrisiken
	Art. 49  Nach den Kreditrisiken gewichtete Positionen
	Art. 50  Ansätze zur Risikogewichtung

	2. Abschnitt: Berechnung der Positionen
	Art. 50a  Abzüge
	Art. 51 Nettoposition
	Art. 52 Nettoposition für Eigenkapitalinstrumente von im Finanzbereich tätigen Unternehmen
	Art. 53  Ausserbilanzgeschäfte
	Art. 54  Unterbeteiligungen bei Eventualverpflichtungen
	Art. 55
	Art. 56  Ansätze zur Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten und von Geschäften mit langer Abwicklungsdauer
	Art. 57  Standardansatz
	Art. 58  Vereinfachte Ansätze
	Art. 59  EPE-Modellansatz
	Art. 59a  Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen
	Art. 59b  Verbriefungspositionen
	Art. 60  Zinsinstrumente und Instrumente mit Beteiligungscharakter
	Art. 61 Risikomindernde Massnahmen
	Art. 62  Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen

	3. Abschnitt: Positionsklassen und Risikogewichte nach dem SA-BIZ
	Art. 63  Positionsklassen
	Art. 63a  Sorgfaltsprüfung bei der Verwendung externer Ratings
	Art. 64  Verwendung externer Ratings
	Art. 64a  Externe Kurzfrist-Ratings
	Art. 64b  Externe emissionsspezifische Ratings und Emittentenratings
	Art. 64c  Externe Lokal- und Fremdwährungsratings
	Art. 65 Verwendung externer Ratings auf Konzernebene
	Art. 65a  Länderrisikoklassifikation
	Art. 66  Risikogewichtung der Positionen
	Art. 66a  Nicht gegen das Währungsrisiko abgesicherte Positionen gegenüber natürlichen Personen
	Art. 67  Positionen in Lokalwährung gegenüber Zentralregierungen oder Zentralbanken
	Art. 68  Banken: Zuordnung zur Positionsklasse Banken und Verwendung externer Ratings
	Art. 68a  Banken: Unterpositionsklassen
	Art. 69  Banken: Risikogewichtung
	Art. 70  Unternehmen
	Art. 70a  Spezialfinanzierungen: Definitionen
	Art. 70b  Spezialfinanzierungen: Risikogewichtung von Projektfinanzierungen
	Art. 71  Retailpositionen
	Art. 71a  Inländische Pfandbriefe
	Art. 71b  Ausländische gedeckte Schuldverschreibungen
	Art. 72  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Definitionen
	Art. 72a  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Belehnungsgrad
	Art. 72b  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Belehnungswert
	Art. 72c  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Risikogewichtung
	Art. 72d  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Tragbarkeit
	Art. 72e  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Baukredite und Kredite für Bauland
	Art. 72f  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Berücksichtigung risikomindernder Massnahmen
	Art. 72g  Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen: Technische Ausführungsbestimmungen
	Art. 73 Instrumente mit Beteiligungscharakter
	Art. 74–76

	4. Abschnitt: IRB
	Art. 77

	5. Abschnitt:   Gemeinsame Bestimmungen für die Risikogewichtung nach dem SA-BIZ und dem IRB
	Art. 77a Zentrale Gegenparteien und Clearing-Mitglieder
	Art. 77b Mindesteigenmittel: Grundsätze für Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern
	Art. 77c Mindesteigenmittel: Positionen gegenüber nicht qualifizierten zentralen Gegenparteien
	Art. 77d Mindesteigenmittel: Positionen gegenüber qualifizierten zentralen Gegenparteien
	Art. 77e Zusätzliche Eigenmittel für Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien
	Art. 77f Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen
	Art. 77g CVA-Risiko: Mindesteigenmittel
	Art. 77h CVA-Risiko: Basisansatz
	Art. 77i CVA-Risiko: vereinfachter Ansatz
	Art. 77j CVA-Risiko: fortgeschrittener Ansatz


	3. Kapitel: …
	Art. 78 und 79

	4. Kapitel: Marktrisiken
	1. Abschnitt: Allgemeines
	Art. 80
	Art. 81  Begriff
	Art. 81a  Zu berechnende Mindesteigenmittel für Marktrisiken
	Art. 81b  Ausnahmen beim Währungsrisiko
	Art. 81c  Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen des Finanzbereichs
	Art. 82  Berechnungsansätze

	2. Abschnitt:  Einfacher Marktrisiko-Standardansatz
	Art. 83 Anwendung
	Art. 83a Mindesteigenmittel
	Art. 84 Zinsrisiken im Handelsbuch
	Art. 85 Aktienpreisrisiken im Handelsbuch
	Art. 86 Währungs- und Goldpreisrisiken im Banken- und im Handelsbuch
	Art. 86a Rohstoffrisiken im Banken- und im Handelsbuch

	3. Abschnitt:  Marktrisiko-Standardansatz
	Art. 87

	4. Abschnitt: Marktrisiko-Modellansatz
	Art. 88


	5. Kapitel:  Operationelle Risiken
	Art. 89 Begriff
	Art. 90 Berechnungsansatz
	Art. 91 Berechnung der Mindesteigenmittel
	Art. 92 Geschäftsindikator: Komponenten
	Art. 92a Geschäftsindikator: Nicht weitergeführte und neu übernommene Tätigkeiten
	Art. 92b Geschäftsindikator: Berechnungsgrundsätze
	Art. 92c Geschäftsindikatorkomponente
	Art. 92d Interner Verlustmultiplikator
	Art. 93 Verlustkomponente: Anforderungen an die internen Verlustdaten
	Art. 93a Verlustkomponente: Berechnung
	Art. 94 Verlustkomponente: Brutto- und Nettoverlust


	4. Titel: Risikoverteilung
	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
	1. Abschnitt: Gegenstand
	Art. 95  Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken
	Art. 96  Zu erfassende Positionen und Gesamtposition

	2. Abschnitt: Obergrenzen der Klumpenrisiken
	Art. 97  Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken
	Art. 98  Obergrenze für Klumpenrisiken gegenüber Banken
	Art. 99  Überschreitung der Obergrenze

	3. Abschnitt:   Meldepflichten im Zusammenhang mit Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken
	Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken
	Art. 101  Meldung unzulässiger Überschreitungen
	Art. 102  Meldung gruppeninterner Positionen

	4. Abschnitt: Berechnungsgrundsätze
	Art. 103 Feste Übernahmezusagen aus Emissionen
	Art. 104 und 105
	Art. 106  Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen
	Art. 107 und 108
	Art. 109  Gruppe verbundener Gegenparteien
	Art. 110 Positionen gegenüber einem Konsortium
	Art. 111 Positionen der Gruppengesellschaften
	Art. 111a  Gruppeninterne Positionen

	5. Abschnitt: Erleichterungen und Verschärfungen
	Art. 112


	2. Kapitel:  Berechnung der Gesamtposition
	1. Abschnitt: Gewichtung
	Art. 113

	2. Abschnitt: Zusammenrechnung
	Art. 114

	3. Abschnitt: Positionsberechnung allgemein
	Art. 115  Positionsberechnung bei Transaktionen mit Gegenpartei-Kreditrisiko
	Art. 116  Weitere Bilanzpositionen
	Art. 117 Ausserbilanzpositionen
	Art. 118 Ausführungsbestimmungen der FINMA zur Berechnung der unterschiedlichen Positionen

	4. Abschnitt: Risikominderung
	Art. 119
	Art. 120–123



	5. Titel: Bestimmungen für systemrelevante Banken
	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
	Art. 124  Grundsatz
	Art. 124a  International tätige und nicht international tätige systemrelevante Banken
	Art. 125
	Art. 125a

	2. Kapitel: Wandlungskapital und Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen
	Art. 126 Wandlungskapital
	Art. 126a  Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen
	Art. 126b  Gruppeninterne Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen
	Art. 127 Anrechenbarkeit von Wandlungskapital
	Art. 127a  Anrechenbarkeit von Bail-in-Bonds

	3. Kapitel:  Eigenmittel zur ordentlichen Weiterführung der Bank
	Art. 128 Grundsatz
	Art. 129 Gesamtanforderung
	Art. 130 Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer
	Art. 131 Kapitalqualität
	Art. 131a  Antizyklische Puffer
	Art 131b Zusätzliche Eigenmittel

	4. Kapitel:  Zusätzliche verlustabsorbierende Mittel
	Art. 132  Grundsatz
	Art. 132a  Besondere Bestimmungen für international tätige systemrelevante Banken
	Art. 132b  Besondere Bestimmungen für Banken mit Staatsgarantie oder ähnlichem Mechanismus
	Art. 133  Ergänzende zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für international tätige systemrelevante Banken
	Art. 134 und 135

	5. Kapitel: Besondere Risikoverteilungsvorschriften
	Art. 136  Klumpenrisiko


	6. Titel: Übergangs- und Schlussbestimmungen
	1. Kapitel: Übergangsbestimmungen
	1. Abschnitt: …
	Art. 137 und 138
	Art. 139–142
	Art. 143–147
	Art. 148
	Art. 148a

	2. Abschnitt:   Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 11. Mai 2016
	Art. 148b Kapitalqualität

	3. Abschnitt:   Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 29. November 2023
	Art. 148c Behandlung von Beteiligungen
	Art. 148d Zusätzliche Mittel für nicht international tätige systemrelevante Banken
	Art. 148e Untergrenzen nach den Artikeln 45a Absatz 3 Buchstabe b und 77 Absatz 2 sowie Anhang 7 Ziffer 2 zweiter Satz
	Art. 148f Verwendung externer Ratings für nach Risiko gewichtete Positionen gegenüber Banken
	Art. 148g Risikogewichtung von Instrumenten mit Beteiligungscharakter
	Art. 148h Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken
	Art. 148i Geltungsbereich des ursprünglichen Belehnungswerts
	Art. 148j Übergangsfrist nach Ziffer 90.1 MAR
	Art. 148k–148m


	2. Kapitel: Schlussbestimmungen
	Art. 149 Aufhebung bisherigen Rechts
	Art. 150 Änderung bisherigen Rechts
	Art. 151 Inkrafttreten


	Anhang 1
	Basler Mindeststandards

	Anhang 1a
	Kreditumrechnungsfaktoren für Ausserbilanzgeschäfte bei Anwendung des SA-BIZ

	Anhang 2
	Positionsklassen nach dem SA-BIZ bei Verwendung externer Ratings und Risikogewichte

	Anhang 3
	Positionsklassen nach dem SA-BIZ ohne Verwendung externer Ratings und Risikogewichte

	Anhang 4
	Risikogewichte von Beteiligungstiteln und anderen Instrumenten mit Beteiligungscharakter nach dem SA-BIZ

	Anhang 4a
	Mindesteigenmittel für Beiträge an den Ausfallfonds von qualifizierten zentralen Gegenparteien

	Anhang 5
	Sätze für die Berechnung der für die Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos erforderlichen Eigenmittel nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz

	Anhang 5a
	Operationelle Risiken: Berechnungsansatz

	Anhang 6
	Änderung bisherigen Rechts

	Anhang 7
	Antizyklischer Puffer

	Anhang 8
	Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

	Anhang 9
	Zuschläge
	1 Zuschläge für den Marktanteil
	1.1 Bei einem Marktanteil bis zu 27 Prozent
	1.2 Bei einem Marktanteil von 27 Prozent und mehr

	2 Zuschläge für das Gesamtengagement
	2.1 Bei einem Gesamtengagement von bis zu  1591 Milliarden Franken
	2.2 Bei einem Gesamtengagement von über 1591 Milliarden Franken




		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2026-05-15T00:38:34+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Systematische Rechtssammlung des Bundesrechts. Die elektronische Signatur kann über www.validator.ch validiert werden.




